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Zusammenfassend ist festzustellen, dass mit der Ab-
schaffung der Landsturmkurse die Kriegsbereitschaft
unserer Armee in einem Ausmass beeinträchtigt würde,
das nicht zu verantworten wäre. Sie stünde aber auch
in keinem vernünftigen Verhältnis zum wirtschaftlichen
Nutzen, der bestenfalls aus der Abschaffung dieser
Kurse gezogen werden könnte. Im Verhältnis zu der
Gesamtarbeitsleistung der schweizerischen Wirtschaft
macht der Arbeitsausfall infolge der Landsturmkurse
nur einen sehr kleinen Anteil aus. Berechnungen, die für
das Jahr 1969 angestellt worden sind, haben ergeben,
dass die in Landsturmkursen geleisteten Diensttage nur
0,06 Prozent der Gesamtarbeitsleistung unseres Landes
entsprechen. Diese Zahl zeigt, dass die Abschaffung
der Landsturmkurse nur einen höchst bescheidenen
wirtschaftlichen Gewinn erbrächte. Dieser müsste je-
doch mit einer viel schwerer ins Gewicht fallenden
Beschneidung der Ausbildung der Armee und damit
der Verminderung ihrer Kriegsbereitschaft erkauft wer-
den.

Aus diesen Ueberlegungen kann der Bundesrat die
Motion von Herrn Nationalrat Riesen nicht annehmen.
Er ist indessen bereit, wie für das Postulat Hayoz, zu
prüfen, ob in Einzelfällen auf gewisse Landsturmkurse
zum Teil verzichtet werden könnte. In diesem Sinn ist
der Bundesrat bereit, die Motion als Postulat entgegen-
zunehmen, in der Meinung, dass im Einzelfall geprüft
werden soll, ob hier oder dort ein Landsturmkurs nicht
vorgesehen werden muss.

Präsident: Der Bundesrat ist bereit, die Motion in
der Form eines Postulates entgegenzunehmen. Herr
Riesen hat nun Gelegenheit zu erklären, ob er damit
einverstanden ist.

M. Riesen: II y a évidemment un abîme entre la
réponse que vient de me donner M. le président de la
Confédération et la forme de ma motion qu'il a quali-
fiée d'absolue.

La réponse de M. le président de la Confédération
me donne pourtant une petite lueur d'espoir dans le
sens que le Conseil fédéral se déclare, éventuellement,
prêt à faire un petit pas pour examiner si l'on pourrait
supprimer certains cours de landsturm.

On me demande de transformer ma motion en
postulat étant entendu que cet examen aura lieu. Je suis
prêt à le faire, mais en demandant à M. le chef du
Département militaire que le pas annoncé devienne
réalité.

C'est dans ce sens que je transforme ma motion en
postulat.

Präsident: Herr Riesen ist mit der Umwandlung in
ein Postulat einverstanden. Wird dieses Postulat von
einem Ratsmitglied bekämpft? — Das ist nicht der
Fall. Das Postulat ist überwiesen.
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Botschaft und Beschlussentwurf vom 9. September 1971
(BB11I, 817)

Message et projet d'arrêté du 9 septembre 1971 (FF II, 833)

Antrag der Kommission
Eintreten.

Proposition de la commission
Passer à la discussion des articles.

Berichterstattung — Rapporta gcncraux

Weber Max, Berichterstatter: Es ist eine recht unge-
wöhnliche Vorlage, die uns der Bundcsrat vorlegt und
die ich hier zu vertreten habe. Es geht um die Erteilung
von Vollmachten an den Bundesrat. Das könnte an die
Zeit des Weltkrieges erinnern, wo wir ein Vollmachten-
regime hatten. Doch jetzt handelt es sich um Voll-
machten auf einem sehr begrenzten Gebiet, dem der
Währungspolitik. Wir müssen dem Bundesrat eine Er-
mächtigung zur Verteidigung unserer Währung, das
heisst unseres Geldsystcms erteilen, da unter den gegen-
wärtigen chaotischen Zuständen im internationalen
Währungswesen nicht im voraus bekannt ist, welche
Massnahmen in einer bestimmten Lage angewendet
werden können und müssen.

Ich werde mein Referat in folgende Abschnitte ein-
teilen: Erstens will ich das internationale Währungssy-
stem von Bretton Woods kurz erklären. Zweitens wer-
de ich auf die Ursachen der gegenwärtigen Krise und
im Zusammenhang damit natürlich auf die Wirtschafts-
lage der Vereinigten Staaten zu sprechen kommen.
Drittens werde ich auf die Möglichkeiten einer Ueber-
windung dieser Krise und auf die Vorschläge der inter-
nationalen Instanzen, die sich mit Währungspolitik be-
fassen, hinweisen sowie auf die Chancen ihrer Realisie-
rung. Hernach erst will ich viertens die Lage der
Schweiz behandeln und die Notwendigkeit der Ertei-
lung von Vollmachten sowie die Tragweite des Bundes-
beschlusses erörtern.

Erstens: Im Juli 1944 wurde in Bretton Woods —
das ist ein Ort in den Vereinigten Staaten — das
Abkommen über den Internationalen Währungsfonds
geschlossen. Sein Ziel ist, das Wachstum des internatio-
nalen Handels zu fördern und eine hohe Beschäftigung
zu ermöglichen. Zu diesem Zweck sollen die Wechsel-
kurse zwischen den Ländern stabil gehalten und eine
Abwertungskonkurrenz vermieden werden. Der Fonds
erhält Mittel aus den Einzahlungen der Mitglicdstaaten,
teilweise in Gold — 25 Prozent müssen sie in Gold
einzahlen, das den Wertmassstab des Internationalen
Währungsfonds darstellt — und teilweise in nationaler
Währung. Diese Mittel werden verwendet, um den Mit-
gliedern, die ihre Zahlungsbilanz nicht im Gleichge-
wicht halten können, mit kurzfristigen Darlehen zu hel-
fen, was in unzähligen Fällen geschehen ist.

Dem Internationalen Währungsfonds (IWF) sind
rund 120 Länder angeschlossen. Die Schweiz ist leider
bis heute nicht dabei, sie hat aber bei allen grossen
Stützungsaktionen trotzdem mitgewirkt. Ich hoffe, ge-
rade die gegenwärtige Krise werde da/.u beitragen, dass
der Bundesrat das Postulat des Sprechenden, das der
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Bundesrat vor drei Jahren angenommen hat, erfüllt
und dem Parlament in naher Zukunft den Beitritt vor-
schlagen wird.

Nun können Sie heute in manchen Artikeln lesen,
das System von Bretton Woods habe versagt und müs-
se durch ein anderes System ersetzt werden. Doch es
muss anerkannt werden, dass dank dem System von
Bretton Woods der Welthandel einen enormen, unge-
ahnten Aufschwung erfahren hat. Nicht die Grundsätze
des IFW haben versagt, sondern die Ursachen der Kri-
se sind folgende: Das Gold, das dem Fonds zugrunde
liegt, ist nur in beschränkter Menge vorhanden. Der
Austausch in Gold verursacht auch Kosten, deshalb
sind Devisen, Landeswährungen, als Ersatz-Währungs-
reserven verwendet worden, früher das englische Pfund
und dann der US-Dollar. Das Pfund ist infolge der
wiederholten Pfundkrisen und Abwertungen weitge-
hend ausgeschaltet worden, und der Dollar wurde die
Reservewährung. Seit der Abwertung von 1932 hat
der Dollar ein festes Wertverhältnis zum Gold, 35
Dollar sind gleich einer Unze Feingold. Die USA wa-
ren auch bereit, Dollars jederzeit in Gold umzutau-
schen. Man sprach deshalb vom Gold-Devisen-Stan-
dard. Dieses System hat lange Zeit sehr gut funktioniert
und, wie gesagt, zur Blüte des Welthandels beigetra-
gen.

Zweitens: Zur Krise kam es, weil der Dollar in
übermässigen Mengen in die internationale Zirkulation
kam. Die Einlösungsmöglichkeit in Gold wurde immer
weniger glaubhaft. Die USA haben für den Krieg in
Ostasien jährlich Milliarden und Milliarden ausgege-
ben, sie halten Streitkräfte in Deutschland, im Mittel-
meer und anderswo. Sie haben ferner — das muss auch
anerkannt werden — grosse Summen für Entwick-
lungshilfe ausgegeben. Ich will Ihnen nun ein Bild von
den Grössenverhältnissen geben:

Die Goldreserven der Notenbanken — ohne die
kommunistischen Länder — belaufen sich inklusive
Währungsfonds auf ungefähr 41 Milliarden Dollar,
wovon auf die USA heute noch knapp 10 Milliarden
entfallen. Die Währungsreserven der Notenbanken in
Dollars betragen aber etwa 54 Milliarden Dollar, also
mehr als die Hälfte der gesamten monetären Reserven.
Dazu kommen noch 6 Milliarden Dollar Sonderzie-
hungsrechte. Nebenbei gesagt: Diese Geldschwemme ist
eine Ursache der weltweiten Inflation. Die Deutsche
Bundesrepublik allein verfügte schon vor der Maikrise
über mehr als 10 Milliarden Dollar. Sie hätte damit das
amerikanische Notenbanksystem in Konkurs bringen
können; denn dort lagen nur noch 10 Milliarden. Sie
hat ihre Dollars aus politischen Gründen nicht zur
Einlösung vorgewiesen und nur einen kleinen Teil der
Währungsreserven — etwa 20 Prozent — in Gold
behalten. Frankreich hat im Gegenteil stets möglichst
viel Dollars in Washington in Gold umtauschen lassen
und mehr als 60 Prozent der Reserven in Gold ange-
legt. Die Schweiz hat eine ähnliche Politik verfolgt und
sogar über 70 Prozent in Gold behalten. Heute sind es
allerdings infolge des Zustroms von Dollars etwas we-
niger als 50 Prozent.

Dieser Zustand war schon lange kritisch. Es kam
zur akuten Krise, als in diesem Jahr sogar die Handels-
bilanz der Vereinigten Staaten defizitär wurde. Die
Vereinigten Staaten haben einen geringen Aussenhandel
im Verhältnis zum Sozialprodukt. Export und Import
betragen zusammen nur etwa 8 Prozent des Sozialpro-

duktes, in der Schweiz über 60 Prozent. Aber der
Aussenhandel ist wichtig für die Zahlungsbilanz der
USA. 1960 bis 1965 hatten die Vereinigten Staaten
jährlich einen Exportüberschuss von 4 bis 6 Milliarden
Dollar, 1970 noch 2 Milliarden und in den ersten
sieben Monaten 1971 einen Einfuhrüberschuss — also
ein Defizit — von 670 Millionen Dollar. Die Zah-
lungsbilanz ist seit Jahren defizitär.

Zusammengerechnet ergibt sich seit 1960 ein Mi-
nus-Saldo von etwa 30 Milliarden Dollar, nach ande-
rer Berechnung sogar 34 Milliarden. Im laufenden Jahr
wird mit einem Defizit von mehr als 20 Milliarden
Dollar gerechnet.

Am 15. August hat dann Präsident Nixon die Not-
bremse gezogen mit der Einstellung der Einlösungs-
pflicht des Dollars, begleitet von scharfen handelspoli-
tischen Massnahmen, besonders der lOprozentigen
«surcharge» beim Einfuhrzoll und den Steuererleichte-
rungen für Investitionen durch Amerikaner. Doch auf
diese Seite der amerikanischen Politik kann hier nicht
eingegangen werden. Das steht bei der Behandlung der
handelspolitischen Probleme morgen zur Diskussion.

Hierauf setzte sofort eine Flucht aus dem Dollar in
eine sichere Währung ein. Milliarden strömten in die
Bundesrepublik und auch in die Schweiz. Die Annah-
me von Dollars musste gestoppt werden, und nachher
wurde der Dollarkurs freigegeben und sank unter die
bisherige Parität.

Nun, drittens, bevor ich auf die Lage der Schweiz
eintrete, will ich die Frage kurz erörtern, wie eine
Ueberwindung der Krise möglich wäre. Das ist deshalb
notwendig, um die Schwierigkeiten zu erkennen und
um zu verstehen, weshalb der Bundesrat Vollmachten
für mehrere Jahre verlangt. Eine Sanierung der Zah-
lungsbilanz der USA könnte den früheren Zustand wie-
der herstellen, d. h. den Gold-Devisen-Standard mit
dem Dollar als Reservewährung. Nach meiner Mei-
nung könnten die USA das fertigbringen, wenn sie ihre
weltweite Wirtschaftsexpansion eindämmen würden.
Ein Rückruf eines Teils der im Ausland angelegten
Gelder, ja sogar nur eine Transferierung der Erträge
aus diesen Anlagen, könnte die Zahlungsbilanz der
USA ins Gleichgewicht bringen.

Nach einem Bericht, der im Europarat von Per
Haekkerup, dem ehemaligen dänischen Handelsmini-
ster, und unserem Ständerat Willy Rohner abgegeben
wurde, belaufen sich die Investitionen der USA allein
in Europa auf 27 Milliarden Dollar; nach meiner
Meinung ist diese Schätzung noch zu niedrig. Aus einer
Bekanntgabe der amerikanischen Währungsbehörde ha-
ben die Bilanzsummen der amerikanischen Banknieder-
lassungen im Ausland im letzten Jahr um 11, auf 53
Milliarden Dollar zugenommen. Die Zahl dieser
Bankfilialen ist um 77 auf 536 gestiegen. Hier spielt
sich ein Teil des Eurodollarmarktes ab. Aber es ist
leider wohl nicht zu erwarten, dass dieser Wirtschafts-
imperialismus — anders kann ich ihn nicht nennen —
gestoppt wird.

Wie kann auf andere Weise wieder ein internationa-
les Währungssystem zustande kommen? Es ist ohne
Gold als Basis nicht denkbar, das muss ich unterstrei-
chen. Gold ist kein idealer Massstab, aber es gibt bis
heute keinen Ersatz, der überall akzeptiert würde. Gold
hat auch den Vorteil, dass es knapp ist und daher keine
inflationäre Politik erlaubt. Es muss daher wieder eine
Reservewährung geschaffen werden. Der Dollar schei-
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det vorläufig aus; andere Währungen, DM, Franc,
Pfund, die mehrmals den Kurs geändert haben, kom-
men nicht in Betracht, hoffentlich auch der Schweizer
Franken nicht. Man denkt nun an die Sonderziehungs-
rechte, die 1970 im Rahmen des Internationalen Wäh-
rungsfonds eingeführt worden sind. Diese kommen
aber nur in Betracht, wenn sie eine Parität zum Gold
haben und in weise abgeteilten Dosen ausgegeben wer-
den. Die Sonderziehungsrechte allein würden keine soli-
de Grundlage geben; das wäre eine reine Papierwäh-
rung ohne Vertrauen.

Ferner ist die Rückkehr zu festen Wechselkursen,
möglicherweise mit grösseren Bandbreiten, also grössc-
rcn Schwankungsmöglichkeiten, unerlässlich. Unter al-
len Vorschlägen, die gemacht worden sind für eine
Wiederherstellung eines praktikablen Währungssystems,
scheint mir der Plan Pierre-Paul Schweizers, des Di-
rektors des Internationalen Währungsfonds, der beste
zu sein. Kr geht in der eben angedeuteten Richtung:
neue Paritäten, wobei Europa teilweise aufwerten und
die USA etwas abwerten sollen, feste Wechselkurse und
Gold sowie Sonderziehungsrechte als Währungsreserve.
Ausserdem sollte das Defizit der amerikanischen Zah-
lungsbilanz beseitigt werden. Eine Abwertung des Dol-
lars — muss ich beifügen — ist aber fragwürdig, weil
die meisten T.ander wahrscheinlich mitgehen, d. h. den
bisherigen Dollarkurs beibehalten würden; dann haben
wir die gleiche Situation wie vorher.

Einzelne Theoretiker predigen heute flexible Wech-
selkurse, weil nur so die Stabilität des Preisniveaus, das
man als wichtigstes Ziel der Wirtschaftspolitik betrach-
te, möglich sei. Sie übersehen erstens, dass man auch
mit dem Wechselkurs die Preise nicht lenken kann.
Professor Schiller, der deutsche Wirtschafts- und Fi-
nanzminister, der dieses Ziel anpeilte, hat es nicht er-
reicht.

Zweitens entsteht bei fluktuierenden Kursen die Ge-
fahr eines permanenten Handelskrieges, da jedes Land
einen für seinen Export günstigen Kurs ansteuern wür-
de. Wir haben heute diese Situation. Flexible Wechsel-
kurse benachteiligen übrigens den Export, weil der Er-
lös ganz ungewiss ist, wenn man nicht in der eigenen
Landeswährung fakturieren kann. Sie schaden aber
auch dem Konsumenten, da sie wegen der Risiken den
Einkauf verteuern. Alle Praktiker und auch die meisten
Theoretiker lehnen daher ein System flexibler Wechsel-
kurse als Dauerlösung ab.

Wie lange wird es gehen, bis der Plan Schweitzers
oder etwas Aehnliches zustande kommt? Vorläufig ste-
hen die Standpunkte schroff gegeneinander. Die USA
lehnen eine Abwertung kategorisch ab; sie verlangen
eine Aufwertung der europäischen Währungen. Die
Währungskonferenz Ende diese Monats wird keine Lö-
sung bringen. Die EWG hat Vorschläge gemacht, aber
unter sich sind nicht einmal die Sechs einig. Nur in
bc7.ug auf feste Wechselkurse haben sich die EWG-
Finanzminister und Notenbankleiter geeinigt, jedoch
nicht über deren Paritäten. Es kann Jahre dauern, bis
ein neues System sich eingebürgert hat.

4. Die Lage der Schweiz: Der Kurs des Frankens
wurde 1969, als die DM um 9,3 Prozent aufgewertet
wurde, nicht geändert. Ich halte das heute noch für
richtig. Ich sagte damals an dieser Stelle: Mit einer
Aufwertung könne die Teuerung nicht wesentlich ge-
dämpft werden. Die Erfahrung Deutschlands hat das
bestätigt. Die Teuerung konnte nicht reduziert und
nicht einmal bei 3 oder 4 Prozent gehalten werden, wie

Schiller das versprach. Sie beträgt heute in der Bundes-
republik 5,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr, und wir,
die damals nicht gefolgt sind, haben 6,5 Prozent, also
eine bescheidene Differenz. Als die Maikrise ausbrach,
ausgelöst durch unvorsichtige Aeusserungen der deut-
schen Regierungsspitzen, strömten Milliarden heisses
Geld in die Bundesrepublik und auch in die Schweiz.
Der Devisenhandel wurde eingestellt, und der Bundes-
rat hat am 9. Mai unsere Währung um 7 Pro/ent
aufgewertet, d. h. den Goldwert des Frankens erhöht.
Die Schweiz hatte nie eine Parität zum Dollar wie
viele andere Länder, sondern eine Parität zum Gold.
Deshalb ist es auch falsch, von einem fluktuierenden
Frankenkurs zu sprechen. Der l''ranken ist nach dein
Bundcsratsbeschluss 217 mg Feingold wert und ist und
bleibt fest. Der Dollar schwankt, nicht der Schweizer
Franken.

Diese Aufwertung damals war meines F.rachlens
richtig, auch im Ausmass. In der heutigen Lage können
wir erklären, die Schweiz habe mit dieser Aufwertung
eine Vorleistung erbracht für die Bereinigung der
Wechselkurse. Sie hat dem Begehren der Amerikaner
schon entsprochen und sollte daher in Ruhe gelassen
werden. Sie wurde denn auch in den meisten Vorschlä-
gen für neue Kurse gar nicht erwähnt. Wir haben um
so weniger Anlass zu einer weitern Erhöhung des Fran-
kenkurses als die konjunkturellen Aussichten keines-
wegs glänzend sind, um nicht mehr zu sagen.

Arn 15. August hat Präsident Nixon mit seinem
Programm eine neue Krise ausgelöst, die schwerste
Währungskrise seit den drcissiger Jahren. Veranlasst
wurde sie durch eine Kommission des amerikanischen
Kongresses, die eine Abwertung des Dollars als not-
wendig erachtete. Dümmer kann man die Sache nicht
ausplaudern. Da die Einlösungsfrist des Dollars aufge-
hoben wurde, schwankt der Dollarkurs nun in der gan-
zen Welt.

Am 16. August stellte sich für die Schweiz die
Frage, ob der Dollarkurs zu halten sei zugunsten des
Warenverkehrs. Das hätte eine Teilung des Marktes
bedingt in Handels- und Finanz-Dollars, wie das in
Frankreich geschehen ist. Man hat mit Recht davon
abgesehen, da dies eine komplizierte Lösung gebracht
hätte und die Umgehung ohne weiteres möglich gewe-
sen wäre. Der Dollarkurs wurde fallengelassen und
schwankt nach Angebot und Nachfrage, lir ist übrigens
nicht stark gesunken. Er hat zwischen 3.96 und 4,01
geschwankt, wobei 4,01 der unterste Kurs nach der
neuen Parität mit dem Gold ist.

Die künftige Entwicklung ist vollständig ungewiss.
In allerneuester Zeit hat die Deutsche Bundesbank, die
vorher den Dollarkurs auch einfach fallen liess, interve-
niert, weil er bereits so weit gesunken ist, dass eine neue
Aufwertung für Deutschland um etwa K) Prozent in
Frage käme. Das wäre für die deutsehe lixportindustrie
schwerwiegend. Die Amerikaner haben ja sogar 15
Prozent verlangt.

Es sind grosse Geldströme in Bewegung. Dadurch
kann die währungspolitische Aufgabe der National-
bank, die nach Artikel 39 der Bundesverfassung dem
Gesamtinteresse des Landes dienen soll, erschwert oder
gar verunmöglicht werden. Es sind deshalb ausscror-
dentliche Massnahmen notwendig zur Abwehr auslän-
discher Gelder oder um ihren Abfluss zu fördern.

Die Botschaft vom 8. September zum Schütze der
Währung führt die Massnahmen auf. die schon getrof-
fen worden sind, vor allem die Vereinbarung zwischen
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Nationalbank und Banken über die Verpflichtung zur
Haltung zinsloser Mindestreserven für den Betrag der
zugeflossenen ausländischen Guthaben, ferner ein Ver-
zinsungsverbot gegenüber ausländischen Frankenver-
bindlichkeiten. Die Banken haben von sich aus dann
auch die Annahme von Dollars beschränkt.

Nach dem letzten Ausweis der Nationalbank vom
15. September hatte sie, neben einem Goldbestand von
11,9 Milliarden, der seit langem ungefähr gleich geblie-
ben ist, Devisen in der Höhe von 10,6 Milliarden. Es
sind aber noch 4,3 Milliarden Franken in ausländischen
Schatzanweisungen, also in USA, angelegt. Das ist aber
nur eine Umwandlung von Dollars in Frankenwäh-
rung.

Von den insgesamt 14 Milliarden ursprünglichen
Dollar sind 10 Milliarden kursgesichert und 5 Mil-
liarden sind bei den Banken blockiert. Aber die Wäh-
rungslage ist ausserordentlich labil. Man muss sich ver-
gegenwärtigen, dass ausser den Dollarbeträgen bei den
Notenbanken auf dem Eurodollarmarkt 45 oder nach
ändern Schätzungen sogar 60 Milliarden Dollar liegen,
die zum grossen Teil sehr flüssig sind und sich Ländern
zuwenden, die ihnen Sicherheit bieten oder gar Aufwer-
tungsgewinne bringen könnten. Man sollte diese Geld-
mengen absaugen können, wie das beim Ueberlaufen
eines Oeltanks möglich ist. Der Zehnerklub hat das
schon versucht, aber mit geringem Erfolg.

Nun sind eben weitere Vorkehren notwendig, neben
den Massnahmen, die bei uns schon getroffen worden
sind. Der Bundesrat denkt vor allem an eine Allge-
meinverbindlicherklärung der Vereinbarung mit den
Banken und an ihre Ausdehnung auf andere Unterneh-
mungen, also auf Nicht-Banken. Solche Massnahmen
haben jedoch keine verfassungsmässige Grundlage.
Deshalb ist ein dringlicher Bundesbeschluss notwendig,
dessen Verfahren in Artikel 89bis, Absatz 3, der
Verfassung geregelt ist. Es können auch noch andere
Massnahmen in Betracht fallen, doch kann heute nichts
Näheres darüber gesagt werden, da die künftige Ent-
wicklung völlig ungewiss ist und die Spekulanten nicht
im voraus gewarnt werden sollen.

Die Kommission Ihres Rates hat am letzten Don-
nerstag Referate von Bundesrat Celio und Generaldi-
rektor Hay von der Nationalbank entgegengenommen
und hierauf den Bundesbeschluss sorgfältig geprüft. Sie
hat ohne Opposition Eintreten beschlossen.

In der Detailberatung wurden einige Abänderungen
an der Vorlage beschlossen. Die wichtigste will ich
jetzt schon erwähnen. Die überwiegende Meinung ging
dahin, es genüge nicht, dass das Parlament jährlich
einmal über die getroffenen Massnahmen orientiert
werde, sondern das müsste zweimal jährlich geschehen.
Ausserdem soll eine Kommission aus Mitgliedern der
Räte über die vom Bundesrat getroffenen Massnahmen
unverzüglich orientiert werden. Es soll also, wie unter
dem Vollmachtenregime der Kriegszeit, eine Art Voll-
machtenkommission eingesetzt werden, allerdings mit
einem sehr beschränkten Wirkungskreis. Ein Antrag,
den Bundesbeschluss nach 3 Jahren fallenzulassen,
ohne die Möglichkeit zu schaffen, ihn durch Parla-
mentsbeschluss für weitere 2 Jahre zu verlängern, wur-
de abgelehnt, freilich nur mit Stichentscheid des Präsi-
denten. Diese Frage wird in der Einzelberatung noch
diskutiert werden. In der Schlussabstimmung wurde der
Bundesbeschluss mit 15 : 0 Stimmen, bei 2 Enthaltun-
gen, gutgeheissen.

Ich beantrage Ihnen im Namen der Kommission
Eintreten und Zustimmung zur Vorlage. Es liegen aus-
serordentliche Verhältnisse vor, die ausserordentliche
Massnahmen erfordern. Die Dauer der Krise und die
künftige Entwicklung sind ganz ungewiss. Wir müssen
in dieser Situation der Regierung das Vertrauen entge-
genbringen, dass sie in Verbindung mit dem Direkto-
rium der Nationalbank von der Ermächtigung, die wir
ihr geben, nur in dem in der Botschaft eng begrenzten
Gebiet der Währungspolitik zum Schütze unserer
Volkswirtschaft vernünftig Gebrauch machen werde.

M. Debétaz, rapporteur: Le 21 juin 1971, vous
avez pris acte sans opposition du rapport du Conseil
fédéral sur la modification de la parité-or du franc.
Vous avez ensuite approuvé l'arrêté fédéral autorisant
la Banque nationale à effectuer des opérations à terme
sur devises. Le Conseil fédéral déclara à cette occasion
qu'il suivait de près l'évolution du marché monétaire et
que des pourparlers s'étaient engagés la Banque
nationale et les banques se consacrant essentiellement
aux transactions internationales.

Je ne veux pas me lancer dans de longues et grandes
considération monétaires; je n'en aurais pas, c'est le cas
de le dire, les moyens! La politique américaine de ces
dernières années peut être esquissée comme il suit. Il y a
eu tout d'abord une politique restrictive de crédits,
dont les conséquences furent une tension sur le marché
des euro-dollars. L'inflation continua. La deuxième
phase commença en automne 1970. On s'efforça alors
de relancer l'économie et de réduire le nombre des
chômeurs. Les taux d'intérêts baissèrent sur le marché
de l'euro-dollar mais les investissements en Amérique
ne progressèrent pas. La troisième phase commença à
la mi-août 1971. La courbe descendante du dollar
devint inquiétante, tout comme la courbe ascendante
du passif de la balance des paiements. Il fallait absolu-
ment faire quelque chose. Vint le discours du président
Nixon, qui manifesta sa volonté d'assainir la balance
des paiements et de réanimer l'économie américaine.
Ce fut l'annonce du stoppage des prix et des salaires,
d'une taxe supplémentaire de 10 pour cent sur les
importations, d'allégements fiscaux pour les investisse-
ments d'entreprises américaines et de la suppression de
la convertibilité-or. Ce discours constitua un véritable
tremblement de terre pour le monde monétaire. Des
masses de capitaux énormes se mirent en mouvement;
on fut effrayé par l'abandon de la convertibilité-or; on
craignit de nouvelles mesures de la part des autorités
américaines.

Alors que, durant la crise de mai, on spéculait sur
la réévaluation, la crise d'août a un tout autre caractè-
re. Ce n'est plus le gain spéculatif qui est essentiel; ce
qui compte, c'est de placer ses fonds dans une monnaie
qui inspire confiance. Le franc suisse est de celles-ci.
J'imagine naïvement que si l'on peut, par la même
occasion, réaliser un petit ou un gros bénéfice, on ne
s'en prive pas! Ce «on» est particulièrement approprié; il
est impersonnel et il recouvre simultanément pas mal
de monde!

La Banque nationale a signé une convention avec
l'Association suisse des banquiers, qui est entrée en
vigueur le 1er septembre 1969 et qui concerne les
avoirs minimaux et l'expansion du crédit. Si les avoirs
minimaux n'ont pas trouvé d'application, la limitation
de l'accroissement global des crédits bancaires a bien
fonctionné jusqu'au début de cette année, où l'on a
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dû constater que le crédit faisait l'objet d'une très
forte activité en dehors du secteur bancaire. Dans le
courant de juillet, une nouvelle convention fut prépa-
rée; elle devait concerner les avoirs minimaux extraor-
dinaires et la rémunération des fonds étrangers. L'en-
trée en vigueur était prévue pour le 20 août 1971. La
nouvelle convention conpléterait la convention-cadre
du 1er septembre 1969. Depuis le 4 août 1971, des
quantités extrêmement importantes de devises ont af-
flué à la Banque nationale. Les mesures prises par la
Banque de France et les déclarations d'un sous-comité
du Congrès américain sont à l'origine de ce mouve-
ment. Dans la journée du 9 août, la Banque nationale
a décidé, d'entente avec les principales banques opérant
sur le marché des devises, de bloquer pour une période
de 10 jours la contre-valeur de toute nouvelle conver-
sion de dollars. Le 13 août, la Banque nationale et
l'Association suisse des banquiers ont décidé d'appli-
quer, dès le 16 août, la nouvelle convention dont l'en-
trée en vigueur avait primitivement été fixée au 20
août. Le discours du président Nixon, je le rappelle,
date du 15 août. Relevons au nombre des modalités
d'application de la nouvelle convention l'obligation
pour les banques de constituer des avoirs minimaux
extraordinaires jusqu'au 100 pour cent de l'accroisse-
ment des fonds étrangers dès le 31 juillet 1971, le
versement des avoirs minimaux à la Banque nationale
jusqu'au 25 de chaque mois et l'interdiction de payer
des intérêts sur les fonds étrangers à l'exception des
fonds appartenant à des ressortissants suisses domiciliés
à l'étranger. Il y a des exceptions sur lesquelles je
passe. Le 27 août, la Banque nationale et l'Associa-
tion suisse des banquiers sont convenues d'étendre l'in-
terdiction de verser un intérêt à certains fonds étrangers
qui n'y étaient pas encore soumis et aux avoirs de
Suisses domiciliés à l'étranger. Il y a là aussi quelques
exceptions que je renonce à citer. Les banques ont en
outre accepté de stériliser jusqu'au 25 septembre la
somme de 5 milliards, représentant la contre-valeur des
dollars rachetés par la Banque nationale.

Dès le lendemain de la déclaration de M. Nixon, la
Banque nationale a décidé de ne plus intervenir sur le
marché et dès lors aucun dollar n'a été ni acheté ni
vendu. Le cours du dollar est tout d'abord descendu.
Les grandes banques ont pris des mesures restrictives et
le dollar est remonté à 3,98/3,99/4/4,01/4,02.
Compte tenu des circonstances, cette évolution peut
être qualifiée d'heureuse. Mais on ne sait pas de quoi
demain sera fait, on ne sait pas comment la situation
évoluera. Nous avons rarement lu autant d'avis contra-
dictoires. Chacun ou presque a «son» avis. Une consta-
tation quasi générale: le système élaboré à Bretton-
Woods en juillet 1944 a éclaté. Le président de la
commission vient de démontrer le but et le mécanisme
de ce système avec conviction et clarté; je n'y reviens
pas. Une certitude: la crise sera durable. Les six du
Marché commun se sont mis d'accord sur le principe
d'un retour à des cours de change fixes. On diverge en
revanche quant au taux des parités. Certains imaginent
que les Européens devraient se mettre d'accord pour
réévaluer et faire pression sur les Américains afin qu'ils
dévaluent le dollar.

Les Américains ont déclaré qu'ils ne feraient aucu-
ne concession avant que leur balance des paiements soit
assainie. Nombreux sont ceux qui continuent à penser
que l'or reste valable comme base du système monétai-
re. Nombreux également sont ceux qui pensent qu'il

faut s'appuyer sur les droits de tirages spéciaux, les-
quels se réfèrent à l'or.

Les suggestions ne manquent pas. On ne peut en
dire autant de la volonté de cohésion. Chacun semble
vouloir tirer la couverture de son côté, une couverture
qui n'a pas toujours la pureté de l'or! Un véritable
combat économique est en cours. Chaque pays entend
s'assurer une position favorable et la baisse de la
température économique l'incite à le faire avec une
vigueur particulière. Le Conseil fédéral déclare expres-
sément dans son message qu'il est convaincu que la
stabilité monétaire et le système des parités fixes sont
le mieux à même de promouvoir l'essor de l'économie
mondiale et donc aussi l'essor de l'économie suisse qui
lui est étroitement liée.

Lors de la séance de la commission, nous avons de
nouveau entendu parler des cours de change flottants.
Il faut reconnaître avec le Conseil fédéral que ce
serait mal viser. L'expérience allemande a montré que
les cours de change variables ne permettaient pas d'agir
sur les prix. De tels cours désavantagent l'industrie
d'exportation. Comment conclure des contrats à une
certaine échéance si les cours sont susceptibles de
changer à tout instant? Les consommateurs n'y trou-
vent pas leur compte non plus, car les risques décou-
lant de ce système contribuent à l'augmentation dos
prix de vente. Il convient de rappeler que la plupart
des praticiens et des théoriciens rejettent le système des
cours flottants.

Pourquoi n'a-t-on pas fait ou ne ferait-on pas de
distinction entre le dollar commercial et le dollar finan-
cier, la Banque nationale ne soutenant que le premier?
La France a donne l'exemple de semblable séparation.
C'est un procédé qui occasionnerait des difficultés ex-
traordinaires; les distinctions ne sont pas faciles à faire;
nous ne possédons pas l'appareil adéquat; nous ne
disposons pas de gens qualifiés. Il ne manque pas de
gens qualifiés en Suisse, mais ils sont engagés ail-
leurs.

Le Conseil fédéral et la Banque nationale ont été
critiqués parce qu'ils ont tenté de soutenir le dollar à
un niveau correspondant à une réévaluation de 5 pour
cent. Le Conseil fédéral rétorque — et, raisonnable-
ment, nous ne pouvons pas lui donner tort — qu'il ne
saurait être question d'ignorer les soucis actuels, réels,
de notre industrie d'exportation. Il n'est pas inutile, je
crois, de répéter l'importance de notre industrie d'ex-
portation pour l'ensemble de notre économie, employeurs
et travailleurs. Ces soucis sont également ceux de
plusieurs cantons qui craignent sérieusement une sen-
sible diminution de leurs recettes fiscales.

On a reparlé, en commission, de la réévaluation de
mai. J'ai déjà eu l'occasion de déclarer à cette tribune
que le Conseil fédéral n'avait alors pas le choix. Il fut
en quelque sorte condamné à réévaluer; le taux adopté
fut sagement pesé. Il est plus aisé de refaire l'Histoire
que de la faire.

On peut affirmer aujourd'hui que la Suisse a déjà
apporté sa contribution à l'assainissement des cours
des changes et qu'il n'y a pas de justification à une
nouvelle contribution de sa part. Nous pouvons consta-
ter que, pas plus en Europe qu'en Amérique, la Suisse
n'est mentionnée dans la plupart des propositions de
nouveaux cours qui sont formulées.

D'autres critiques furent exprimées; je ne les évo-
querai pas car d'une part, dans quelques minutes, ces
critiques seront formulées par la bouche même de ceux
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qui les proclament; d'autre part, c'est sans opposition
que votre commission a décidé d'entrer en matière.
Elle avait été renseignée préalablement de façon très
précise et très ouverte par M. le conseiller fédéral Celio
et par M. le directeur général Hay de la Banque natio-
nale, que nous remercions.

Le Conseil fédéral propose de l'autoriser à prendre,
en liaison avec la Banque nationale, les mesures excep-
tionnelles qu'il juge indispensables et urgentes pour
mener une politique monétaire conforme à l'intérêt
général du pays, notamment afin de contenir l'afflux
des capitaux étrangers et de provoquer leur exode.

La commission a précisé, sur l'initiative de son
président, M. Weber, qu'il devait s'agir d'un afflux
indésirable.

Si vous suivez votre commission, le Conseil fédéral
pourra conférer force obligatoire aux conventions si-
gnées entre la Banque nationale et la majorité des
personnes et des sociétés invitées à y adhérer. Il s'agit
de mesures qui ne sont prévues ni par la législation, ni
par la constitution; c'est pouquoi il est nécessaire de
recourir à la procédure prévue par l'article 89bis,
3e alinéa, de notre Charte nationale. Les deux alinéas de
l'article premier du projet d'arrêté sont nécessaires pour
atteindre non seulement les banques partenaires d'une
convention, mais également les banques dissidentes ain-
si que d'autres personnes ou sociétés. On a mentionné
la possibilité de frapper les fonds étrangers d'intérêts
que l'on appelle «négatifs».

Le Conseil fédéral s'est demandé s'il était opportun
de donner un catalogue des mesures qui pourraient
entrer en ligne de compte suivant telle ou telle situa-
tion. Je crois qu'il ne se l'est pas demandé longtemps.
Les spéculateurs donnent l'impression d'être de grands
enfants. Une circulaire, des imprudences verbales, vo-
lontaires ou involontaires, en deçà de l'Atlantique, les
réflexions d'un sous-comité au-delà, sont suffisantes
pour que les capitaux internationaux et leurs détenteurs
entrent en danse, sinon en transes. Les spéculateurs
s'impatientent, ils s'excitent, véritablement comme des
enfants dans l'attente d'un cadeau; ils deviennent dérai-
sonnables; il est vrai que les cadeaux souhaités par les
spéculateurs n'ont rien à voir avec la raison!

Un catalogue de mesures provoquerait, stimulerait
certainement la spéculation que l'on veut précisément
éviter.

L'arrêté dont nous discutons du projet donnera en
quelque sorte les pleins pouvoirs au Conseil fédéral.
Ce n'est pas une opération qu'un législatif effectue de
gaîté de cœur mais il faut reconnaître
qu'il y a une énorme différence entre les pleins pou-
voirs en question d'aujourd'hui et ceux, par exemple,
du temps de la guerre. A l'époque, le Conseil fédéral
pouvait agir dans presque tous les domaines. Les com-
pétences que notre Haut exécutif nous propose de lui
accorder maintenant sont expressément limitées à la
politique monétaire, à l'exception d'autres mesures re-
levant du crédit ou ayant trait à la production, aux
prix, aux salaires. Et le Conseil fédéral ne fera usage
des moyens qu'il nous demande qu'en cas de graves
perturbations de l'ordre monétaire international.

Dans la plupart des pays, les responsables peuvent
agir rapidement; ils sont habilités à prendre des déci-
sions importantes en quelques heures, en quelques minu-
tes. Les conséquences de ces décisions nous atteignent
immédiatement. Il est donc indispensable, impératif,

urgent que nos responsables puissent également agir
et réagir avec célérité.

La discussion des articles fera apparaître plusieurs
amendements. Suivant l'exemple de notre président,
j'en citerai deux qui ont une portée d'ordre général.

Le Conseil fédéral propose de faire rapport au
moins une fois par année à l'Assemblée fédérale sur les
mesures prises en application de l'arrêté ainsi que sur
leurs effets. Votre commission entend que le Conseil
fédéral nous fasse rapport au moins deux fois par
année.

Nous proposons en outre de constituer une com-
mission composée de membres des deux conseils. Le
Conseil fédéral aurait l'obligation de la renseigner sans
retard sur les mesures prises. Nous aurions ainsi, com-
me dans le régime du temps de guerre, une commission
des pleins pouvoirs — mais la différence, je le répète,
est de taille — pour agir dans un cadre strictement li-
mité. Les prérogatives sont aussi nettement déterminées:
au Conseil fédéral, l'initiative et la responsabilité des
décisions, avec à ses côtés la Banque nationale, confor-
mément d'ailleurs à la constitution et à la loi; aux re-
présentants du peuple et des cantons, une faculté de
contrôle direct et la possibilité de faire connaître au
Conseil fédéral leurs avis et leurs critiques.

Deuxième amendement de portée générale, rejeté
par votre commission grâce à la voix prépondérante
du président: la limitation de la durée de l'arrêté à trois
ans, sans le droit pour le Parlement de le prolonger
pour deux années. L'équilibre monétaire international
sera long à retrouver, les alignements indispensables
prendront du temps, c'est ce qui a engagé votre commis-
sion à suivre le Conseil fédéral. Je reconnais que l'on
peut hésiter; je reconnais le bien-fondé des arguments
de ceux qui plaident en faveur d'une durée qui soit
strictement limitée à trois ans.

Quinze commissaires ont approuvé le projet du
Conseil fédéral, deux se sont abstenus, personne ne s'y
est opposé. Plusieurs membres ont souhaité que notre
pays soit plus étroitement associé aux discussions inter-
nationales, le nombre des partisans de notre adhésion
au Fonds monétaire international s'accroît.

Je vous propose au nom de la commission d'entrer
en matière. Les mesures envisagées sont extraordinai-
res, nous en avons conscience, le caractère exceptionnel
des problèmes monétaires auxquels nous sommes con-
frontés n'échappe à personne. Le Conseil fédéral est
décidé à agir, il faut lui en donner les moyens; il faut
non seulement lui faire confiance, il faut très nettement
l'encourager à passer aux actes commandés par la si-
tuation monétaire et par son évolution. Il y va vérita-
blement de l'intérêt général du pays.

Allgemeine Beratung — Discussion générale

Biel Walter: Wir haben nicht erst seit diesem
August eine Währungskrise, wir haben schon seit lan-
gem eine Währungskrise. Die Mehrheit der Oeffent-
lichkeit ist sich aber leider erst heute dieser Tatsache
bewusst geworden. Das Nixon-Programm vom August
ist eigentlich nur noch das offizielle Eingeständnis, dass
das auf dem Papier damals noch geltende Währungssy-
stem von Bretton Woods tot ist. Aber wir haben kei-
nen Anlass zur Panik und Massnahmen zu ergreifen,
beispielsweise im Sinne des Vororts-Vorschlags, und
einen Lohn- und Preisstopp zu erlassen und andere
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Dinge. Ich gebe aber zu, dass wir eine heikle Situation
haben. Unsere Währungsbehörden müssen einsatzfähig
sein, damit sie bei allen Lösungen, die man internatio-
nal suchen muss, mitwirken können.

Doch nun zur Analyse der Ursachen der heutigen
Schwierigkeiten. Herr Kollege Max Weber hat Ihnen
ausführlich die Funktionsweise des Währungssystems
von Bretton Woods geschildert. Er hat aber eines nicht
gezeigt, dass nämlich das Konzept dieses Systems
falsch war. Warum war es falsch? Wir haben Gold und
die Dollars gehabt, und die waren beide einander prak-
tisch gleichwertig. Damit ein solches System funktio-
niert, musste erstens einmal genügend Gold vorhanden
sein. Zweitens mussten die Amerikaner ein geringes
Zahlungsbilanzdefizit aufweisen, damit auch Dollars
verfügbar waren. Und schliesslich bedingte dieses Sy-
stem, das auf den festen Wechselkursen aufbaute, dass
alle wichtigen Länder intern währungspolitische Diszi-
plin hielten.

Diese Voraussetzungen haben zumindest seit Ende
der fünfziger Jahre nicht mehr zugetroffen. Die Spiel-
regeln sind nicht eingehalten worden. Die Preisniveaus
in allen Ländern haben sich unterschiedlich cntwik-
kelt.

Wir haben Auf- und Abwertungen gehabt. Wir
hatten systemfremde Eingriffe, Devisenbewirtschaftun-
gen usw. Alles ist vorgekommen trotz der Regeln von
Bretton Woods. Die wichtigsten Währungsrelationen
sind dadurch verfälscht worden. Das Gold war zu
knapp. Die wachsende Wirtschaft und insbesondere der
wachsende Welthandel führten zu einem zunehmenden
Bedarf an Währungsreserven. Die waren nur erhältlich,
indem sich die Amerikaner verschuldeten, ihre Zah-
lungsbilanz also defizitär wurde.

Mit der Einführung der vollen Ausländerkonverti-
bilität Ende der fünfziger Jahre ist dann ein neues
Moment der Instabilität aufgetreten durch die dadurch
ermöglichten internationalen Geldströme. Fast gleichzei-
tig, zumindest seit der Administration Kennedy, schal-
tete die amerikanische Wirtschaftspolitik auf Expan-
sion und wählte die Einbahnstrasse der Inflation. Man
glaubte, durch eine Billiggeldpolitik und teilweise noch
verstärkt durch eine defizitäre Finanzpolitik, man kön-
ne die strukturelle Arbeitslosigkeit zum Verschwinden
bringen. Ebenfalls inflationär ist der Vietnamkrieg fi-
nanziert worden.

Vorerst blieben aber die Folgen dieser Politik für
das interne amerikanische Preisniveau gering. Es war
jahrelang relativ stabil und verleitete viele Leute zur
Behauptung, die Amerikaner würden ja gar keine Infla-
tion betreiben und die übrigen Länder indirekt nicht
inflationieren. Warum war das möglich? Weil die Ame-
rikaner ihr Geld exportierten, um es vereinfacht auszu-
drücken, und weil sie das taten, ist ihre Zahlungsbilanz
immer defizitärer geworden. Der amerikanische Gold-
bestand reichte nicht aus, um die Dollars, die ausste-
hend waren, in Gold einzulösen. Herr Weber hat Ihnen
vorhin die Relationen genannt. Die Gläubigerländer
hielten aus verschiedenen Gründen Dollars, einmal aus
politischen Gründen, weil sie wussten, die Amerikaner
hätten sie ja doch nicht einlösen können; dann auch,
weil die Dollars Zinsen abwarfen. De facto hatten wir
also schon seit vielen Jahren einen Dollarstandard und
keinen Gold-Dollar-Standard mehr.

Die Sanierungsversuche der Amerikaner waren un-
zulänglich. Wenn sie dazwischen wieder einmal für eine
kurze Zeit auf Bremsung der Inflation schalteten und

mit der Billiggeldpolitik aufhörten, war die amerikani-
sche Wirtschaft praktisch gezwungen, sich im Ausland
zu refinanzieren, vor allem auf dem Eurodollarmarkt.
Was auch immer die Amerikaner getan haben, die
Arbeitslosigkeit ist geblieben.

Die Gläubigerländer andererseits sind in dieser /cit
mit wachsenden Dollarmengen überschwemmt worden.
Dies hat zu einem Anschwellen ihres Geldumlaufs so-
wie zu einer Expansion ihrer Binnenwirtschaft geführt
und hat ihnen die Teuerung gebracht. Das ist eben das
Phänomen der importierten Inflation. Und das Parado-
xe in dieser Situation war: je mehr Währungsdis/.iplin
ein Land hatte, desto günstiger wurde seine Konkur-
renzstellung, desto mehr Kapital strömte ein und desto
mehr geriet es in den Sog der importierten Inflation.

Professor Hugo Sieber von der Universität Bern hat
am letzten Wochenende in der «NZZ» unter anderem
folgendes geschrieben: «Unwiderlegbar ist die Feststel-
lung, dass bei Konvertibilität, freiem Handel und infla-
tionierender Umwelt eine interne Kaufkrafterhaltungs-
politik zum Misserfolg verurteilt ist, sofern sie nicht
von der dazu passenden Wechselkurspolitik begleitet
wird.» Am gleichen Wochenende hat ein anderer be-
kannter Wissenschafter, Professor Bombach von der
Universität Basel, in der «National-Zeitung» /,u diesem
Problem festgehalten: «In einem System fester Wech-
selkurse kann man im Inland keine Insel der Preisstabi-
lität haben, während in der Umwelt die Preise stei-
gen.»

Wir müssen nur den Mut haben, aus dieser Tatsache
die Konsequenzen offen zu ziehen. Wir kommen dar-
um nicht herum. Die Ereignisse der let/tcn Jahre haben
das drastisch bestätigt. Selbstverständlich ist kein Wäh-
rungssystem ideal. Es enthebt uns kein System der
Pflicht, Währungsdisziplin zu üben. Aber die Konse-
quenzen des damals noch geltenden Währungssystcrns
waren eben, dass ein Land die Inflation importieren
rnusste, wenn sich die wichtigsten Partner nicht an die
Disziplin hielten. In diesem Sinne, glaube ich, ist eine
Wechselkursflexibilität von Vorteil. Sie hat auch Nach-
teile, das gebe ich auch zu. Aber in diesem Sinne ist es
von Vorteil; denn der Gesunde wird dadurch abge-
schirmt vor der Ansteckung durch die Kranken.

Ich habe hier im Parlament rechtzeitig und mehr-
fach genau auf diese Fragen hingewiesen, y.ulet/.t im
Dezember 1969 und im September lc)70. Doch man
wollte offensichtlich diese Konsequenzen der Entwick-
lung nicht sehen.

An sich sind die amerikanischen Massnahmen folge-
richtig. Ich trete hier nicht auf den Lohn- und Preis-
stopp ein, den ich für falsch halte, oder auf andere
interne Massnahmen. Aber die aussenwirtschal'tliehen
Massnahmen sind folgerichtig. Durch den Ver/,ieht auf
die Konvertibilität des Dollars in Gold und durch die
zehnprozentige Importsteuer werden nämlich die wich-
tigen Partnerländer gezwungen, entweder ihre Wäh-
rung gegenüber dem Dollar freizugeben, das heisst den
Dollarkurs nicht mehr zu stützen, oder aufzuwerten.
Bisher haben alle immer mit dem Finger auf die Verei-
nigten Staaten gezeigt und haben gesagt: Es ist endlich
Zeit, dass Ihr eure Zahlungsbilanz in Ordnung bringt.
Es ist interessant, dass im Moment, in dem sie das
wirklich ernsthaft versuchen, verschiedenenorts schon
von Vergeltung gesprochen wird. Dabei vergisst man
ganz, dass die Amerikaner, wie Ihnen die Relationen
von Herrn Weber vorhin gezeigt haben, gar nicht so
auf den Aussenhandel angewiesen sind, wie wir darauf
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angewiesen sind, den amerikanischen Markt zu belie-
fern. Darüber muss man sich im klaren sein.

Eine einseitige Dollarabwertung, wie sie vielfach
verlangt wird, hätte deshalb auch gar keinen Erfolg;
denn sehr viele Länder würden nämlich sofort auch
abwerten, weil sie sich gar nicht leisten können, dass
ihre Konkurrenzstellung auf dem amerikanischen
Markt verschlechtert wird. Das hat übrigens auch Herr
Weber vorhin zugegeben. In diesem Zusammenhang ist
eben auch die Haltung gewisser Länder schizophren,
die die Abwertung des Dollars fordern, aber nicht
bereit sind dazu, dass ihre eigene Währung gegenüber
dem Dollar aufgewertet wird.

Doch nun zur schweizerischen Währungspolitik.
Unseres Erachtens hat sich diese Währungspolitik nicht
mit Lorbeeren eingedeckt. Wir haben hier in der Juni-
session, anlässlich der Verhandlung jenes dringenden
Bundesbeschlusses, ausführlich darüber gesprochen.
Meines Erachtens erfolgte unsere Aufwertung zu spät
und in ungenügendem Masse. Ich finde es falsch, wenn
man jetzt mit dem deutschen Beispiel operiert. Die
Deutschen haben seinerzeit zu spät aufgewertet, und
wenn etwas in der Pipeline drin ist, kommt es natürlich
auch wieder heraus: die Preise steigen. Das ist übrigens
eine Formulierung unseres Finanzministers; er hat im-
mer mit der Pipeline operiert. Sie ändern nichts daran,
wenn Sie einen neuen Hahnen einbauen; was drin ist,
ist drin. So ist es in Deutschland gegangen. Eines hat
sich aber gezeigt, nämlich, dass die Freigabe des
D-Mark-Kurses seit dem Mai sich bewährt hat; denn die
Geldüberschwemmung, die wir in jenen Tagen erlebt
haben, hat Deutschland nicht in dem Masse erlebt;
durch die Freigabe hat sich von selbst eine Entmuti-
gung der Spekulation ergeben, zumindest keine Prä-
miierung. Es wäre deshalb richtig gewesen, wenn auch
wir seinerzeit zur Freigabe des Dollarkurses übergegan-
gen wären.

Ich habe in der Junisession die künstliche Stützung
des Dollarkurses auf 4,06 angeprangert und habe ge-
sagt: sie lässt sich wirtschaftlich nicht rechtfertigen.
Das war auch der Grund, weshalb wir den dringlichen
Bundesbeschluss bekämpft haben. Leider hat die Na-
tionalbank mit ihrer Politik weitergemacht. Unser
Land ist mit Milliarden von Dollars überschwemmt
worden. Die Folgen kennen Sie: allein vor dem 16. Au-
gust hat unsere Nationalbank mindestens 100 Millio-
nen gute Schweizer Franken zuviel hingeben müssen,
um schlechte Dollars entgegenzunehmen, die man nun
nicht mehr los wird. Und das Schlimme daran ist, dass
man den Kurs dann doch nicht halten konnte. Es ist
doch so gekommen, wie ich vorausgesagt habe: der
Dollarkurs ist nicht mehr 4,06 — trotz dieser Verluste
—, sondern ist eben bei 4 oder sogar darunter.

Bis ein neues Währungssystem erarbeitet ist,
braucht es lange Zeit. Wir wissen nicht, was kommt.
Man kann sich gewisse Vorstellungen machen, aber wir
müssen uns im klaren sein: wir müssen ein Währungs-
system haben, das vermehrt zur Disziplin zwingt und
das die internationale Währungsspekulation etwas risi-
koreicher macht. So einfach, wie es in der Vergangen-
heit war, darf es nicht mehr gehen, sonst werden wir
laufend solche Krisen haben. Unsere Behörden brau-
chen deshalb eine Handlungsvollmacht, damit sie ge-
wappnet sind. Aber Sie werden verstehen, dass wir
natürlich Hemmungen haben, ihnen hier — nach all
dem, was geschehen ist — eine Blankovollmacht zu
erteilen. 1969/70 — bei der Revision des Münzgeset-
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zes — habe ich darauf hingewiesen, dass wir für solche
Ereignisse nicht gerüstet sind. Ich habe unter anderem
gesagt: Was geschieht mit der Schweiz, wenn die Ame-
rikaner darauf verzichten, die Dollars in Gold zu kon-
vertieren? Ich habe deshalb vorgeschlagen, dass man
nicht nur das Münzgesetz revidieren sollte, sondern
auch den Notenbankartikel 39. Der Bundesrat war der
Meinung, das sei nicht nötig; vorderhand sei dieser
Artikel flexibel genug, um den kommenden Ereignissen
zu genügen. Ich stelle nun fest, dass die Ereignisse
etwas anderes gezeigt haben und dass sich Herr Bun-
desrat Celio mit der heutigen Botschaft eigentlich sel-
ber desavouiert hat. Er braucht jetzt doch Kompeten-
zen, die ihm die Verfassung nicht gibt.

Wir haben Verständnis dafür, wenn der Bundesrat
heute nicht in der Lage ist, in diesem Bundesbeschluss
jede einzelne Massnahme aufzuzählen, die er zu treffen
gedenkt. Einige kennt er, einige kennen auch wir; aber
er kennt noch nicht alle, weil er noch gar nicht weiss,
was eigentlich aus diesem internationalen Seilziehen
herausschaut.

Dennoch glauben wir, dass uns der Bundesrat noch
einige Aufschlüsse geben sollte. Der Text in der Bot-
schaft ist mir doch etwas zu unbestimmt, und vor allem
ist er nicht verpflichtend. Später heisst es dann plötz-
lich: die Verhältnisse haben geändert; und dann
kommt allerhand, das ursprünglich gar nicht vorgese-
hen war. Wir erwarten deshalb von Herrn Bundesrat
Celio, dass er eine ausdrückliche, politisch verbindliche
Erklärung abgibt; rechtlich ist sie ja nicht verbindlich.
Ferner werdem wir in der Detailberatung über einen
Antrag von uns zu diskutieren haben, der mithilft, zu
umschreiben, was der Bundesrat nicht tun soll. Mit
dem zur Diskussion stehenden Bundesbeschluss dürfen
unter keinen Umständen Massnahmen kredit-, produk-
tions-, preis- oder lohnpolitischer Natur verfügt werden.
Das muss hier klar gelten. Ferner handelt es sich dann
nicht um einen Schutz unserer Währung, wenn wir die
Politik der Dollarstützung auf Hintertüren weiterverfol-
gen. Der beste Schutz unserer Währung ist immer noch
die weitere Freigabe des Wechselkurses, solange auch
wichtige Partnerländer diese Politik verfolgen.

Unsere Fraktion ist der Meinung, dass drei Jahre
genügen. Wenn es dem Bundesrat wirklich ernst ist, hat
er in drei Jahren Zeit, auch die Revision des Notenbank-
artikels anzustreben und ist dann nicht darauf ange-
wiesen, auf Hintertüren über einen Konjunkturartikel
mit Ausnahmen von der Handels- und Gewerbefreiheit
die Nationalbank in der Währungspolitik handlungsfä-
hig zu machen. Weil wir für die heutige Situation
Verständnis haben, haben wir nicht gegen Eintreten
gestimmt. Wir machen aber unsere abschliessende Stel-
lungnahme von der Detailberatung und auch von den
Erklärungen des Bundesrates abhängig.

Blatti: Ich möchte mich im Gegensatz zu meinem
Vorredner weniger mit den weltweiten Geld- und Wirt-
schaftsverhältnissen befassen, deren Zusammenhänge
wohl interessant, aber von uns aus nicht mehr zu än-
dern sind. Ich möchte mich auf die Stellungnahme zum
vorliegenden Bundesbeschluss beschränken.

Wir haben in den letzten Wochen drastisch erlebt,
dass sich die wirtschafts- und währungspolitischen Ver-
hältnisse seit den amerikanischen Massnahmen grundle-
gend geändert haben. Die Botschaft, die beiden Refera-
te der Kommissionsberichterstatter, die Tageszeitungen
und die Kursblätter der Banken zeigten und zeigen ein
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umfassendes Bild dieser Ereignisse. Bundesrat und Na-
tionalbank standen vor ganz ungewöhnlichen und in
der Grössenordnung kaum erlebten Verhältnissen und
Entscheidungen von grosser Tragweite und waren zu
Entschlüssen genötigt, die eine intensive Mitwirkung
und eine enge Zusammenarbeit vorweg mit den Ge-
schäftsbanken nötig machten. Herr Bundesrat Celio hat
in der Kommission die loyale Einstellung und Mitar-
beit der in Betracht kommenden Banken gelobt, was
auch hier vermerkt zu werden verdient. Das beweist
immerhin, dass man in der Not mit freiwilligen Verein-
barungen auch etwas erreichen kann. Dass aber auf die
Dauer und bei anhaltenden Unsicherheiten mit dieser
Art nicht durchzukommen ist, ist für jeden klar, der
weiss, dass die ganze Breite der Spekulation in unsiche-
ren Währungszeiten nicht nur über das Bankensystem
sich abwickelt, sondern eine weite Schicht von bunt
schillernden Finanzgesellschaften, Maklern und Privat-
personen umfasst.

Deshalb kommt der in Artikel l enthaltenen Mög-
lichkeit, Vereinbarungen allgemeinverbindlich zu erklä-
ren, grosse Bedeutung zu. Ja, nicht nur das, sie ent-
spricht einer Notwendigkeit und der Gerechtigkeit für
alle diejenigen, die sich loyal verhalten und diszipliniert
die Anordnungen befolgen und Einschränkungen der
Geschäftsfreiheit in Kauf nehmen. Sie haben das
Recht, zu wissen und sicher zu sein, dass auch alle
übrigen in Frage kommenden Kreise den gleichen Auf-
lagen unterliegen.

Der Bundesrat sagt, dass niemand wisse, wie lange
diese unsicheren Verhältnisse anhalten; es hängt nicht
von uns ab, sondern von den Verhältnissen im Aus-
land. Wir können auch vor ganz neue Situationen ge-
stellt werden. Aus diesem Grunde ist es verständlich,
dass Bundesrat und Nationalbank verlangen, dass ihnen
für die Dauer der internationalen Währungskrise und
für eine begrenzte Zeit Möglichkeiten zu raschem Han-
deln eingeräumt werden. Freilich unterlässt es die Bot-
schaft, Einzelheiten über allfällige mögliche Eingriffe
zu nennen. Man spricht bloss von der Möglichkeit eines
Zinsvcrbotes oder gar von der Rechnung eines Negativ-
zinses, doch bleibt offenbar noch ein weiter Spielraum
offen und ungenannt. Das ist verständlich. Doch solan-
ge die Unsicherheit herrscht über die Entwicklung der
Währungslage und über die Reaktion anderer Staaten,
ist es nicht opportun, zum voraus sich eventuell auf-
drängenden Massnahmen zu enumerieren.

Dieser internationalen Spekulation darf man nicht
zum vornherein mit offenen Karten begegnen. Es kön-
nen auch ganz neue und unerwartete Situationen eintre-
ten, die neue Begegnungsmittel erfordern, die man zur-
zeit noch nicht kennt. Wir behaften aber den Bundesrat
und die Nationalbank bei ihrem Versprechen, dass
Massnahmen nur soweit angeordnet werden, als diese
unerlässlich sind.

Die Krise im Währungssektor ist gross, die Dauer
ist ungewiss. Wir haben grossies Interesse, dass unser
Land, das so eng mit der Weltwirtschaft verbunden ist,
diese Zeit möglichst gut übersteht. Das kann nur ge-
schehen, wenn wir uns rasch den gegebenen Verhältnis-
sen anpassen können. Es wäre deshalb unter den heuti-
gen Umständen kaum zu verantworten, dem Bundesrat
diese beschränkten Vollmachten nicht zu geben.

Dass aber daran gewisse Vorbehalte, von einigen
Kollegen bestimmte Bedenken geäussert werden, ist in
Anbetracht möglicher weittragender Konsequenzen
verständlich. So wurde zum Beispiel in den letzten

Tagen vom Auslande her die Zweckbehauptung ausge-
strahlt, die Schweiz hebe das Bankgeheimnis mit diesen
Massnahmen auf. Davon kann natürlich keine Rede
sein. Ich wäre Herrn Bundesrat Celio dankbar, wenn er
von seinem Tische aus diese Gerüchte dementieren
würde. Es geht hier auch darum, ob wir dem Bundes-
rat das nötige Vertrauen schenken, wobei es sich aller-
dings mehr oder weniger um eine Blankovollmacht
handelt, die eine grosse Bandbreite möglicher Eingriffe
enthält, einer Regierungsart, die bei uns in Friedcnszei-
ten ungewöhnlich ist. Aber wir haben ja keine unbe-
dingten Fricdenszeiten. Es herrscht «Krieg» auf dem
weltweiten monetären Gebiet, und es wird dabei nicht
immer mit offenem Visier gekämpft; es hat auch hier
Pleckenschützen. Obwohl es sich hier mit diesem Bun-
desbeschluss um eine Vollmachterteilung und Verant-
wortungsverschiebung über die Grenzen des üblichen
hinaus handelt, die wirklich nur als Notwehr für eine
bestimmte Zeit hinzunehmen ist, wird die radikal-demo-
kratische Fraktion, für die ich spreche, auf diese Vorla-
ge eintreten und ihr grundsätzlich zustimmen.

Was die Abänderungsanträge anbetrifft, möchte ich
schon jetzt sagen, dass die Mehrheit der Fraktion den
Abänderungsantrag des Herrn Kollegen Eisenring /um
Artikel l ablehnt. Das gleiche gilt für den Antrag des
Herrn Kollegen Eibel zum Artikel 6. Dieser Antrag
würde ein gegebenenfalls nötiges, rasches Handeln ver-
unmöglichen und grosse Unsicherheit schaffen.

Wir halten den Abänderungsantrag der Herren
Galli und Stich als nützlich und stimmen ihm zu. Eben-
so stimmt die Mehrheit der Fraktion dem Antrag des
Herrn Tschopp zu, die Frist auf drei Jahre /u belassen
und eine referendumsfreie Verlängerungsfrist von zwei
Jahren zu streichen in der Meinung, dass diese Be-
schränkung sich für die noch zu bestehende Volksab-
stimmung günstig auswirkt. In einer direkten Demokra-
tie muss auch ein Bundesrat, der nach den Proportio-
nen des Parlamentes ausgerichtet ist, rasche und den
gegebenen Verhältnissen angepasste Entschlüsse schaf-
fen können.

Aus diesem Grunde stimmt die radikal-demokrati-
sche Fraktion für Eintreten, und grundsätzlich stimmt
sie dieser Vorlage zu.

Eisenring: In der letzten Session anlässlich der Auf-
wertungsdebatte haben wir uns in der Hoffnung auf
eine Beruhigung am Devisenmarkt und am monetären
Markt mit dem bundesrätlichen Entscheid abgefunden.
Seit Mitte August zeigt sich nun aber ein allgemeiner
Zerfallsprozess der bisherigen Paritätsordmmg in der
ganzen Welt. Statt dass man von einer konzertierten
Aktion zur Schaffung neuer, einigermassen stabiler
Verhältnisse sprechen könnte, muss man eher von einer
«konzertierten Unordnung» sprechen.

Wir sehen uns Währungen gegenüber, die gegen-
über dem Gold aufgewertet haben, wie die Schweiz und
Oesterrcich. Dann haben wir zahlreiche Länder, die
gespaltene Dollarkurse handhaben und sehliesslieh je-
ne Länder, die zum Floating übergegangen sind. Un-
ser Währungsverhältnis zum Dollar hat sich inzwi-
schen infolge der Marktkräfte noch angehoben.

Es war wohl richtig, dass der Bundesrat sich bisher
nicht zu einem neuen System bekannt hat. Weil wir
nicht dem Währungsfonds angehören, was hier als
Vorteil angesprochen werden kann, waren wir zu einer
solchen Erklärung bisher auch gar nicht verpflichtet.
Der Franken ist nun aber infolge des Floatings der
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D-Mark und des Guldens international wieder stärker
hervorgetreten. Forderungen im internationalen Verkehr
werden wegen der Sicherheit, die der Schweizer Fran-
ken zu bieten vermag, vermehrt auf Schweizer Franken
umgestellt. Wir erfahren den Vorzug einer festen Pari-
tät, zu der wir uns mit dem Entscheid des Bundesrates
über die Aufwertung bekannt haben. Es ist nun aber
nicht zu übersehen, und ich stimme Kollega Weber zu,
dass eine Klimaverschlechterung in unserer Wirtschaft
eingetreten ist. Wie soll bei floatierenden Kursen und
teilweise recht erheblichen Schwankungen die Kalkula-
tion im Exportgeschäft vorgenommen werden?

Wir haben nach der Aufwertung ungefähr 7 Wo-
chen relativer Ruhe erlebt. In der Folge zeigten sich
zwei neue Dollarwellen, die sich gegen die Schweiz
richteten; die eine ging von der französischen Entwick-
lung aus. Früher war der Franzosen-Franken eher ein
Abwertungskandidat, und plötzlich wurde er zu einem
Aufwertungskandidaten hochgespielt. Dann kam die
bereits beanstandete Erklärung eines Unterausschusses
des amerikanischen Kongresses, der — aus innenpoliti-
schen Gründen demonstrativ — auf eine Abwertung
des Dollars hinwies. Dabei ist allerdings übersehen
worden, dass die Empfehlung eines Unterausschusses
für die Regierung in keiner Weise irgendeine verbindli-
che Bedeutung besitzen kann.

Der Fall Frankreich und die Erklärung dieses Un-
terausschusses hatten nun aber zur Folge, dass eine neue
Flucht aus dem Dollar einsetzte und praktisch alle
Länder, die weltwirtschaftlich ins Gewicht fallen, zu
Stützungskäufen für den Dollar Zuflucht nehmen
mussten. Wir richteten uns nach dem Vertrag, den wir
mit der «Federai Reserve Board» haben, während die
übrigen Industrieländer auf Grund ihrer Mitgliedschaft
beim Internationalen Währungsfonds dazu verpflichtet
sind.

Erlauben Sie mir nun noch ein Wort zur Frage der
Spekulation. Ich muss erneut darauf hinweisen, dass
diese nicht nur von westlichen Unternehmungen getra-
gen wird, sondern auch von östlichen Interessenkreisen,
die am Euromarkt ebenfalls mitmixen. Sodann haben
gerade in den letzten Wochen und Monaten die Noten-
banken verschiedener Länder sich zum Schütze ihrer
Währung ebenfalls in die sogenannte Spekulation ein-
geschaltet. Es ist die Aufgabe jedes Notenbankgouver-
neurs, seine nationale Währungsdecke zu strecken und
Entscheidungen so zu lenken, dass er an Währungsver-
lusten vorbeikommt. So ist es gegeben, dass man im
Moment, da eine Dollarschwäche sich abzeichnet oder
sich gar eine Abwertung des Dollars abzeichnen könn-
te, was allerdings nicht anzunehmen ist, in eine bessere
Währung, also in den Schweizer Franken, flieht.

Die bislang aufrechterhaltene Hypothese der Kon-
vertibilität des Dollars in Gold ist dahingefallen. Wenn
man die Aufgabe dieses Grundsatzes nicht früher voll-
zog, also die Hypothese aufgegeben hätte, so
darum, weil jedermann Angst und Bedenken hatte vor
dem, was nachher allenfalls kommen könnte. Das war
die Bremse gegen die Aufgabe der Hypothese, die
durch die Erklärung von Präsident Nixon am 15. Au-
gust dann aber schlagartig hinfällig geworden ist.

Die Amerikaner neigen nun offenbar dazu, neben
den wirtschaftlichen Massnahmen im Währungsgebiet
eine Politik einzuleiten — da die Wechselkurse künftig
in kleinern, aber häufigeren Schritten sich allenfalls än-
dern könnten — um grundlegende Verzerrungen im in-
ternationalen Wettbewerb, wie wir sie heute feststellen,

eher vermeiden oder ihnen vorbeugen zu können.
Gleichzeitig zeichnet sich ab, dass die amerikanische
Regierung von ihrer bisherigen Situation, da der Dollar
Leitwährung und Reservewährung war, entlastet wer-
den möchte, wobei aber noch nicht sicher ist, in wel-
cher Richtung die neuen Sicherungsmassnahmen und
die neuen Reservepositionen gefunden und geschaffen
werden sollen. Herr Kollega Weber hat richtigerweise
auf die Tendenzen hingewiesen, den sogenannten Son-
derziehungsrechten des Internationalen Währungsfonds
eine Art Ersatzfunktion für die bisherige Leitwährung
Dollar zuzueignen. Das bedeutet nun aber, dass das
ganze System des Internationalen Währungsfonds in
Revision gezogen werden muss. Hierzu steht uns ein
langer und sicher beschwerlicher Weg bevor. Die Ge-
fahr, dass die Unruhen anhalten, kann daher nicht
übersehen und auch nicht unterschätzt werden. Kapi-
talbewegungen sind immer wieder möglich, und daher
ist die Zielrichtung der Vorlage des Bundesrates rich-
tig.

Diese summarischen Hinweise lassen erkennen, dass
wir der weitern Entwicklung grösste Aufmerksamkeit
zuzuwenden haben. Abwehrmassnahmen sind absolut
erforderlich, wobei es nicht notwendig ist, dass wir hier
im einzelnen darauf eintreten. Doch muss gesagt wer-
den, dass es sich als notwendig erweisen könnte, dass
wir, um unsere Wirtschaft konkurrenzfähig und gesund
zu erhalten, nach einem System der Kursabsicherung
suchen müssen, wozu der vorliegende Bundesbeschluss
die Rechtsgrundlage bieten könnte. Die zentrale Stel-
lung unseres Landes im Währungsbereich ist nicht zu
unterschätzen. Wir dürfen wohl sagen, dass wir ihr
nicht nur als Einnahmequelle einiges zu verdanken ha-
ben, unserer Währung kommt im internationalen Ge-
spräch bei der Wahrung unserer nationalen Interessen
als Verhandlungselement grosse Bedeutung zu. Was wir
aber vermeiden müssen, ist, dass die weitere Entwick-
lung und Gespräche ohne uns vor sich gehen und wir
in eine Isolation geraten. Im Vordergrund dürften im
Moment die Gespräche über eine Verständigung im
europäischen Raum, nämlich der Länder der EWG,
zusätzlich England und der Schweiz, stehen. Es sollte
eine einheitliche Linie gegenüber dem Dollar und in-
nerhalb Europas eine Ordnung der Paritäten, allenfalls
mit etwas veränderten Bandbreiten, gefunden werden.
Auch im währungspolitischen Sektor muss nach unse-
rer Auffassung der integrationsorientierte Kurs klar ab-
gesteckt und mit grosser Entschiedenheit verfolgt wer-
den. Das gilt insbesondere auch für die Gespräche im
Zehner-Klub, wo wir uns bisher mit dem Status eines
Beobachters begnügen mussten. Es könnte der Moment
kommen, da wir aus schweizerischer Sicht und Ueber-
legung heraus die Initiative ergreifen könnten oder soll-
ten — der Termin wäre genau zu klären —, wo allen-
falls eine europäische Währungskonferenz in die Wege
zu leiten wäre, ausgehend von der Erkenntnis, dass wir
neben Oesterreich bisher das einzige Land sind, das in
bezug auf die Festsetzung neuer Paritäten eine konkrete
Vorleistung erbracht hat. Es gilt daher, diese Vorlei-
stung namhaft zu machen und unsere Stellung zu stär-
ken.

Sodann wird auch die Frage, die von Kollega We-
ber bereits aufgegriffen worden ist, zu prüfen sein, wie
wir uns künftig gegenüber dem Internationalen Wäh-
rungsfonds verhalten sollen. Richtigerweise ist der En-
thusiasmus eines Beitritts zum IWF in der Folge der
Schaffung der Sonderziehungsrechte etwas abgekühlt
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worden. Die Nichtmitgliedschaft war bisher sicher kein
Nachteil. Denn die Sonderziehungsrechte haben sich
bekanntlich als Inflationsmaschine Nr. l der Weltwirt-
schaft erwiesen. Kollega Weber hat die Summe von
6 Milliarden zusätzlichen Dollar, die dadurch geschaf-
fen worden sind, bereits erwähnt. Zu Uebereile in bezug
auf die Aktivität gegenüber dem Weltwährungsfonds
besteht unsererseits kein Anlass. Insbesondere müssen
ja auch noch die genauen Vertragsbedingungen und die
finanziellen Auswirkungen eines solchen Beitrittes, der
in der Grössenordnung von mindestens 2 Milliarden
liegen würde, genau abgeklärt werden. Auf jeden Fall
wird ein Beitritt auf Grund des vorliegenden Dringlich-
keitsbeschlusses nicht möglich sein. Eine entsprechende
Zusicherung ist seitens des Bundesrates in der Kommis-
sion abgegeben worden.

Generell müssen wir uns darauf konzentrieren, der
Eskalation des Interventionismus und der Errichtung
immer weiterer Handelsschranken sowie von Massnah-
men auf dem Gebiete des Geld-, Kapital- und Zah-
lungsverkehrs zu wehren. Wir sind tatsächlich auch in
Sorge darum, ob das GATT, auf das wir uns über
Jahre hin verlassen haben, seine liberale Konzeption
weiterhin wird durchführen können oder ob nicht al-
lenfalls auch eine Revision des GATT-Statuts in die
Wege geleitet werden muss oder ob das GATT sich aus
eigenem Antrieb hierzu gezwungen sieht.

Gesamthaft gesehen stehen wir währungspolitisch
und welthandelspolitisch in einer neuen Zeit. Charakte-
ristisch dafür ist, dass wir an dieser Stelle nun auch
gesetzgeberisch Neuland betreten. Den Ernst der Lage
dürfen wir nicht übersehen. Wir dürfen anderseits aber
auch nicht der Gefahr der Dramatisierung verfallen.
Immerhin ist die weitere Flucht von Dollars in die
Schweiz als Symptom für den Krankheitsgrad der
Weltwährungssituation zu werten, und es ist unser na-
tionales Anliegen, den Schutz unserer Währung auszu-
bauen und die entsprechenden Massnahmen ins Auge
zu fassen. Sicher ist, dass eine «cause célèbre» erforder-
lich ist, wenn wir zum Dringlichkeitsrecht greifen sol-
len. Ich habe den Eindruck — und meine Fraktion
bestätigt dies —, dass diese «cause célèbre» in diesem
konkreten Fall vorliegt. Entscheidend wird allerdings
die Handhabung des Beschlusses sein, da wir dem Bun-
desrat umfassende Vollmachten ohne Enumerationsme-
thode in die Hand geben. Dass wir die Enumerations-
methode nicht anwenden, ist wohl richtig, um der
Spekulation nicht neue Anhaltspunkte in die Hand zu
spielen. Eine gewisse Kontrollmöglichkeit durch das
Parlament im Sinne von Artikel 6, Absatz l, in der
Ergänzung, wie sie die Kommission beschlossen hat,
erscheint angezeigt.

Ein besonderer Hinweis ist noch der Frage zuzu-
wenden, wie sich der neue Dringlichkeitsbeschluss zum
seinerzeit vorgeschlagenen Instrumentarium der Natio-
nalbank verhält. Ich glaube festhalten zu müssen, dass
das Instrumentarium und die Botschaft des Bundesrates
zum Instrumentarium allein konjunkturpolitisch ausge-
richtet waren. Das Instrumentarium hätte auch in seiner
gesetzlichen Fassung keine Basis für monetäre Mass-
nahmen geboten. Interessanterweise ist es nun aber
gelungen, zu erreichen, dass sich die ersatzweise ge-
schaffenen Verträge — es handelt sich nicht um «gent-
lemen's agreements», sondern um Verträge mit Sanktio-
nen, die zwischen der Nationalbank und den Banken
abgeschlossen worden sind — nicht nur konjunkturpo-

litisch, sondern in Erweiterung ihrer Funktion auch im
monetären Sektor auswirken. Andere Feststellungen
und Klagen wegen des Fehlens des gesetzlichen Instru-
mentariums gehen an dieser nachweisbaren und grund-
legenden Tatsache und der Wirksamkeit dieser Verträge
vorbei. Der Bundesrat anerkennt die Wirksamkeit der
Verträge übrigens selbst, indem er in Artikel l, Ab-
satz 3, nun die Möglichkeit vorsieht, solche Verträge
allgemeinverbindlich zu erklären. Von unserer Seite
dürfen wir darauf hinweisen, dass wir schon in einer
früheren Phase an dieser Stelle die Möglichkeit, derarti-
ge Verträge allgemeinverbindlich zu erklären, erwogen
und vorgeschlagen haben. Es war damals, nach den
Ausführungen des Bundesrates, mangels Rechtsgrund-
lagen nicht möglich. Durch die Allgemeinverbindlich-
keit werden schliesslich auch die Finanzgescllschaften
(Holdinggesellschaften usw.) in den Rahmen der Ver-
tragswerke miteinbezogen werden können.

Grundsätzlich ist zu sagen, dass der Bundcsrat mit
der Vorlage, wie er sie uns unterbreitet, und mit den Er-
klärungen, die er uns in der Kommission gegeben hat,
im nationalen Interesse zwei Dinge /u vermeiden sucht,
nämlich dass der Schweizer Franken /.um Floating über-
geht und wir uns damit, im Gegensat/, /.u bisher, auf ein
neues System festlegen würden. In /weiter Linie soll
vermieden werden, dass der Dollarkurs in der Schweiz
gespalten wird in einen Finanz- und in einen Warendol-
lar. Wir geben dabei der Hoffnung Ausdruck, dass die
Massnahmen des Bundesrates und der Nationalbank
ausreichen werden, uns vor derartigen Zwangsläufigkei-
ten, die drohen könnten, fernzuhalten. Daher sind wir
der Auffassung, dass wir dem Bundesrat die Kompe-
tenzen zum Erlass verschiedener, hier nicht näher zu
erwähnender Massnahmen in die Hand geben sollten.
Wir sind uns aber klar darüber, dass darin ein Wagnis
liegt und dass wir Mühe haben werden, das anvisierte
Ziel zu erreichen. Daher ist es uncrlässlich, dass der
Kontakt zwischen der Nationalbank und den Banken
einerseits und dem Bundesrat anderseits sehr sorgfältig
und kontinuierlich gepflegt werden muss. Wir stellen
sodann fest, dass wir eine extensive Auslegung der
Vollmachten über den engsten währungspolitischen
Bereich hinaus ablehnen müssten. Wir stehen damit für
eine restriktive Anwendung ein, ausgerichtet auf den
Titel des Bundesbeschlusses, nämlich auf den Schutz
unserer Währung. Damit leitet die Diskussion dann
über zu grundlegenden Debatten über die Wcltwäh-
rungsordnung und möglicherweise auch zu Fragen der
künftigen Gestaltung und allenfalls der Revision unse-
res Münzgesetzes. Für die Zwischenzeit muss der Bun-
desrat aber mit den notwendigen Kompetenzen ausge-
stattet sein, um allfällig widerwärtigen Erscheinungen
die Stime bieten zu können. In diesem Sinne ist auch
die zeitliche Befristung der Vorlage gegeben und not-
wendig. Ich empfehle Ihnen namens der einstimmigen
Fraktion der CVP, auf die Vorlage des Bundcsrates
einzutreten.

M. Muret: C'est un fait bien connu que, lorsqu'on
consulte trois juristes sur un problème déterminé, ils
apportent généralement trois avis différents. Mais
quand on pose une question à trois experts en matière
monétaire, ce sont au moins quatre opinions contradic-
toires que l'on est à peu près assuré d'obtenir! Il y a là
une incontestable consolation pour le profane qui cons-
tate ainsi qu'il n'est pas le seul à ne pas y voir très
clair...
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II n'en reste pas moins que certaines constata-
tions d'ordre général s'imposent. Ce sont du reste celles
que nous avions déjà faites au cours du dernier débat
sur la réévaluation et la conjoncture, et les seuls chan-
gements que nous ayons à leur apporter consistent dans
une aggravation de nos conclusions.

Alors, par exemple, que nous avions relevé en ter-
mes prudents l'instabilité croissante du système capi-
taliste, c'est désormais d'un grave ébranlement de ce
système qu'il faut parler.

C'est en effet au mois de juin que les Chambres ont
pris acte de la réévaluation du franc, intervenue le 9
mai, et qu'elles ont voté des mesures qui devaient
permettre de faire face à la situation. Or, trois mois
plus tard à peine, au lendemain des décisions prises par
les USA en vertu du droit du plus fort, voici que le
débat recommence et que le problème est posé de nou-
veau. Entre temps, la Banque nationale a subi une
perte de réévaluation de 1 milliard 243 millions, dont,
entre parenthèses, on ne sait pas encore qui va les payer
ni comment, bien que la nouvelle loi sur la monnaie
dispose qu'il appartient à l'Assemblée fédérale de se
prononcer à ce sujet... D'autre part, le stock de devi-
ses de ladite Banque nationale, loin de diminuer com-
me ce devait être le cas, a pratiquement doublé depuis
ladite réévaluation. Il a même quadruplé au début
d'août, passant de 3 milliards et demi à peu près, à
plus de 12 milliards en l'espace de 15 jours. Et cela
alors que la réévaluation et les mesures décidées de-
vaient, selon les assurances officielles, éviter une inon-
dation de dollars, favoriser le reflux des capitaux étran-
gers, diminuer la pression inflationniste, etc.

Ainsi les crises monétaires successives finissent par
n'être que les rebondissements divers d'une seule crise
qui devient permanente. Le Conseil fédéral, lui-même,
ne se fait du reste pas d'illusions à cet égard. Dans son
message, il ne se demande même pas si une prochaine
crise se produira, tant elle est certaine, il affirme seule-
ment que l'on ne peut pas savoir quand elle surviendra
ni sous quelles formes. Par deux fois, il parle de la
«situation critique» que nous traversons. Et à plusieurs
reprises, comme nos rapporteurs d'ailleurs, il insiste sur
le fait que la nouvelle réglementation internationale
qu'il considère comme son seul espoir — c'est une
citation de M. le conseiller fédéral Brugger — n'est
pas pour demain.

On ne saurait ainsi reconnaître plus nettement
l'ampleur de la crise qui secoue aujourd'hui le monde
capitaliste. Et le temps n'est décidément plus aux canti-
ques de triomphe qui célébraient naguère ce prétendu
capitalisme nouveau, dont on proclamait qu'il avait
surmonté ses contradictions et qu'il se trouvait assuré
d'un avenir éternel.

La seconde constatation porte sur l'aspect des déci-
sions de M. Nixon et de la politique de l'impérialisme
américain. Au mois de juin, avant la surtaxe de 10
pour cent sur les importations décrétée par Washing-
ton, nous avions cité l'organe du «Vorort», qui se
bornait à parler du «robuste égoïsme» des USA.
Aujourd'hui, c'est dans l'«Ordre professionnel», organe
du patronat romand, qu'il faut trouver un avis autorisé.
Nous restons, comme on le voit, dans le même milieu
irréprochable. Or, l'«Ordre professionnel» parle un
langage plus cru. Il stigmatise le «coup du président
Nixon» qui, écrit-il, «prouve que lorsque des intérêts
supérieurs sont en jeu, toutes les belles déclarations sur
la solidarité des nations occidentales n'ont plus qu'une

valeur folklorique et que la loi de la jungle fait à
nouveau son apparition dans toute sa brutalité».
Et en effet, il faut bien noter que, dans le cadre de
n'importe quelle relation commerciale courante, une
opération comme celle de la suppression de la converti-
bilité-or du dollar, bien qu'elle ne fasse que mettre fin
à une fiction, serait assimilée à un refus d'honorer sa
signature ou à quelque chose comme un chèque sans
provision, c'est-à-dire à une escroquerie pure et simple.

Cela n'empêche pas, note encore le même «Ordre
professionnel», qu'aucun des partenaires des USA «n'a
osé broncher» et que M. Nixon est «gagnant sur toute
la ligne». A part cela, l'indépendance et la souveraineté
nationales se portent de mieux en mieux au sein de ce
que l'on persiste à appeler «le monde libre».

Il faut constater enfin (comme le groupe du Parti
du travail l'avait déjà fait il y a trois mois) le rôle joué
par la soumission de plus en plus étroite du capitalisme
suisse au capitalisme international. Cette constatation
se trouve confirmée, et au-delà, par l'aveu désabusé du
message du Conseil fédéral sur les conditions imposées
à la Suisse par les accords de Bretton Woods et le
système d'étalon-or-dollar qu'ils avaient institué.

La Suisse, écrit le message, n'est pas membre du
Fonds monétaire international. Mais malgré cela, la
Banque nationale se voyait «contrainte» — c'est le mot
utilisé — d'acheter et de vendre des dollars quand le
cours de ceux-ci menaçait de baisser ou de monter, sous
peine de voir le franc suisse surévalué ou déprécié par
rapport aux autres monnaies.

Ce n'est certes pas nouveau, et on a dû s'en aperce-
voir de temps en temps au cours du dernier quart de
siècle, mais il est difficile de souligner plus officielle-
ment combien la libre Suisse a été privée de sa liberté de
mouvement, comment elle s'est placée dans une situa-
tion qui devait devenir inextricable et qui l'est devenue.
C'est là une éloquente démonstration du degré d'imbri-
cation du capitalisme suisse dans l'engrenage du capita-
lisme international.

Or, cette politique n'est pas que l'effet des circons-
tances. Elle a été voulue, elle a été consciemment
suivie et appliquée par la classe dirigeante et ses fondés
de pouvoirs. Et il est significatif que le message du
Conseil fédéral tienne à proclamer que le système
monétaire d'après-guerre a contribué «largement à
l'essor économique prodigieux du monde occidental».
Il ne fait ainsi que confirmer, très largement aussi, le
fait que la grande bourgeoisie suisse a placé notre pays,
délibérément et systématiquement, dans une dépendan-
ce toujours aggravée du monde occidental, une dépen-
dance qui lui a valu à elle, pendant plus de vingt-cinq
ans de prospérité ininterrompue, une expansion mon-
diale, d'énormes et de fructueuses affaires, de gigantes-
ques profits et une puissance qui n'a cessé de s'accroî-
tre insolemment.

C'est dire que la responsabilité de la classe dirigean-
te dans la situation actuelle est déterminante, qu'elle est
écrasante. Et elle n'est diminuée en rien par les lamen-
tations sur l'inflation importée ou sur les développements
extérieurs auxquels on jure que nous ne pouvons rien, ni
surtout par les cris d'alarme de ceux qui redoutent,
maintenant que tout n'est plus si facile, le risque d'avoir
à subir, si peu que ce soit, les conséquences de leur
propre politique. C'est là, nous n'en faisons pas mystè-
re, l'essentiel de ce que le groupe du Parti du travail
entendait souligner au cours de ce débat.
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Quant au projet d'arrêté fédéral pour la sauvegarde
de la monnaie, il apparaît qu'il ne fait guère que
doter le gouvernement et la Banque nationale de
moyens techniques dont dispose depuis longtemps la
quasi-totalité des autres Etats capitalistes. Dans l'immé-
diat, il peut même représenter, par la force des choses,
une mesure de défense contre les effets de la politique
impérialiste des USA. Mais il est bien évident que l'on
ne saurait non plus en attendre de miracle. Que fera
donc en effet le Conseil fédéral des pleins pouvoirs en
matière monétaire qu'il réclame? En réalité, expose-t-on
de toutes parts, il se trouve condamné aujourd'hui
comme hier à soutenir le dollar pour mieux s'opposer à
ses effets perturbateurs! On admettra qu'il y a là une
image révélatrice de l'absurdité néfaste à laquelle a
abouti le système.

Par ailleurs, que faut-il entendre par «une politique
monétaire conforme à l'intérêt général du pays»? La
«Schweizerische Handelszeitung» qui exprime comme
on sait les vues du Vorort de l'industrie du commerce et
qui ne semble guère apprécier les mesures prévues par
le projet fédéral, écrit non sans ironie que celui-ci
devrait être débaptisé: au lieu de revêtir l'étiquette de
la «sauvegarde de la monnaie», c'est bien davantage
sous le signe de la «sauvegarde des intérêts de l'expor-
tation suisse» qu'il devrait être placé, lui et ses fâcheux
moyens dirigistes.

Comme quoi il peut aussi arriver parfois que la vérité
sorte de la bouche des financiers, du moins lorsqu'ils
entendent combattre toute espèce de dirigisme, même
celui qui pourrait les servir à long terme. Et ce qui
démontre en même temps, soit dit en passant, que le
grand capital helvétique continue à nager dans un
océan de contradictions...

Il va donc de soi que le Parti du travail ne saurait
donner carte blanche à un Conseil fédéral qui fait la
politique clé la grande bourgeoise (c'est son rôle) et
dont, ajoutons-le, le ministre de l'économie publique
vient d'approuver publiquement les propositions pro-
vocatrices du Vorort, lequel, pour reprendre une décla-
ration de l'Union syndicale suisse elle-même, voudrait,
en réclamant un blocage des salaires qui serait certain
et un blocage des prix qui serait aléatoire, ainsi que la
prolongation de l'horaire de travail, «tondre le pays
tout entier pour préserver l'industrie d'exportation de
toutes difficultés». Ce n'est pas nous, ni moi, qui em-
ployons cette expression, c'est, je le répète, l'Union
syndicale suisse.

En revanche, nous n'entendons pas non plus faire le
jeu de ce même Vorort et de certains des gros intérêts
industriels et financiers qui refusent obstinément toute
espèce d'intervention de l'Etat, fût-il leur propre Etat,
afin de mieux poursuivre leur course au profit, sans la
moindre ombre d'entrave ni de contrôle. Ils ont fait
échouer le pauvre dépôt à l'exportation, comme la
modeste extension des pouvoirs de la Banque nationa-
le. Ils se sont refusés à prendre toute mesure préventi-
ve contre la vague d'inflation et de vie chère qui déferle
depuis deux ans sur le monde du travail. Et s'ils veulent
continuer à imposer leur système dit de libres accords,
c'est parce qu'ils jugent que cela leur permettra de
mieux faire payer à la grande majorité du peuple les
frais de la politique qu'ils ont menée au détriment de
l'intérêt général.

Dans ces conditions, le groupe du Parti du travail a
pris la décision, sans enthousiasme, mais en se fondant
sur le sens des quelques remarques qui précèdent de

s'abstenir lors de l'entrée en matière comme du vote du
projet qui nous est soumis.

M. Deonna: Vous me permettre/, au nom de notre
fraction, quelques brèves déclarations et observations,
après les longs et doctes exposés des porte-parole des
groupes, après l'excellent chant du cygne de M. Weber
et après l'aveu implicite d'incompétence de M. Muret.
J'aimerais d'ailleurs rappeler à ce dernier qu'un certain
pays, l'URSS, a procédé quasi clandestinement, il n'y a
pas longtemps, à une dévaluation et que ce pays domi-
ne de haut sur le plan économique et sur le plan
monétaire les pays du Comecon ou du bloc de IT.st;
M. Muret devrait donc peut-être méditer un texte bien
connu, c'est-à-dire la parabole de la paille et de la
poutre.

Je reviens à mes constatations. Tout d'abord, com-
me l'ont souligné en séance de commission M. le con-
seiller fédéral Celio et M. Hay, directeur de la Banque
nationale, il est plus que probable que la situation
monétaire trouble dans laquelle nous nous trouvons ne
va pas cesser rapidement. On oublie trop souvent et
trop aisément que la monnaie n'est que l'expression
d'une économie, l'expression d'une politique économi-
que et c]U3 tant que durera, pour certains pays et
singulièrement pour les Etats-Unis, un déséquilibre de
la balance des paiements, l'incertitude subsistera et tou-
tes les mesures techniques prises pour asseoir sur une
base plus stable l'édifice monétaire ne seront et ne
pourront être que des palliatifs.

M. le Conseiller fédéra! Celio a souligné à juste
titre, devant la commission, le rôle de la question
monétaire dans un pays comme le nôtre où le 35
pour cent du produit national brut est fourni par l'in-
dustrie d'exportation. Un taux de change instable dans
un ou plusieurs pays clients de la Suisse, des mesures
protectionnistes prises ici ou là peuvent mettre certaines
branches industrielles en grave difficulté: je pense à
l'horlogerie, aux textiles, notamment. Une contribution
de notre part — modeste, car je crois que nous avons
quelquefois tendance à nous prendre pour plus grands
que nous sommes — une modeste contribution de notre
part à la stabilité monétaire est dans l'intérêt primor-
dial de ces industries.

On peut rétrospectivement se féliciter que le dépôt
à l'exportation n'ait pas abouti et se demander — mais
il est toujours facile de jouer au prophète du passé - -
si nous aurions, sachant ce qui allait se produire, rééva-
lué le franc suisse avec une telle hâte. Actuellement,
taxe aux importations et réévaluation se cumulent pour
les exportations suisses faites vers le marché américain;
celles-ci sont en pratique grevées d'un supplément de 15
pour cent au minimum.

Une autre observation: il serait injuste et faux de
considérer les accords passés entre la Banque nationale
et les banques comme ayant été de portée minime et ne
jouant qu'un rôle dérisoire. M. Hay a souligné claire-
ment, devant la commission, qu'avant même que l'on
ait eu connaissance des nouvelles mesures américaines
les accords entre la Banque nationale et les banques
avaient déjà été conclus, renforçant ainsi les disposi-
tions destinées à parer à l'afflux de capitaux étrangers
et singulièrement de dollars. Cet accord renforçant le
précédent prévoyait et prévoit des dispositions plus
strictes en matière d'avoirs minimums et la suppression
du service d'intérêts sur les capitaux étrangers venus se
réfugier provisoirement en Suisse. Ces accords ont eu le
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grand avantage d'une mise en vigueur rapide, ce qui
n'eût pas été le cas avec un instrumentarium légal, et
aussi l'avantage de la souplesse. C'est pourquoi nous
approuvons l'idée de la déclaration de force obligatoire
des accords passés entre Banque nationale et banques.
Nous l'avions d'ailleurs déjà proposé à la commission
du Conseil national chargée d'examiner la revision de
la loi sur la Banque nationale; on nous avait alors objec-
té Panticonstitutionnalité de cette mesure. Nous approu-
vons donc cette déclaration de force obligatoire, car il
est hors de doute que ces accords comportent des
lacunes dues au fait, d'une part, qu'une minorité —
relativement faible, il est vrai, mais réelle — ne les a
pas signés et, d'autre part et surtout, que certains attri-
buteurs de crédits, non considérés comme banques au
sens juridique du terme, ne sont pas liés par la con-
vention: les compagnies d'assurances, les régisseurs, les
notaires continuent de pouvoir accentuer les liquidités
inflationnistes. La déclaration de force obligatoire de la
convention entre la Banque nationale et les banques
s'impose donc pour les minoritaires à caractère de ban-
que et bouchera l'un des trous dont j'ai parlé. En revan-
che, nous nous sommes demandé en commission si elle
peut s'appliquer à des instituts ou à des organismes non
bancaires — sociétés financières, sociétés d'assurances
— dans le cadre de cette déclaration de force obliga-
toire ou bien si l'on doit recourir à l'alinéa 1 de l'article
premier, qui autorise le Conseil fédéral à prendre, indé-
pendamment de la déclaration de force obligatoire, des
mesures à cet effet assurant ce parallélisme nécessaire
dans le traitement de toutes les sources de crédit.

En réalité, comme on l'a abondamment relevé au
sein de la commission, nous sommes en présence d'un
projet de pleins pouvoirs en matière monétaire attri-
buant au Conseil fédéral des compétences extra-consti-
tutionnelles. Mais il est bien entendu que ces pleins
pouvoirs se limitent (lire page 13 du message ronéogra-
phié et page 8 du message que vous avez reçu):
«quant au fond, à la politique monétaire à l'exclusion
de toutes mesures relevant du crédit ou ayant trait à la
production, aux prix ou aux salaires». Il ne saurait
donc être question, par le biais de cet arrêté, d'introdui-
re une politique dirigiste dans ces secteurs. Nous exami-
nerons à l'occasion du débat sur l'article constitutionnel
dit conjoncturel, le problème sous tous ses angles mais
qu'on ne prenne pas cet arrêté limité comme levier
pour un bouleversement par la bande du système éco-
nomique.

M. Celio, conseiller fédéral, nous a expressément,
assuré que telle n'était pas l'intention du Conseil fédé-
ral. Le représentant du Conseil fédéral est resté d'une
grande prudence quant aux mesures d'ordre monétaire
qu'il considérait comme possibles et souhaitables sur la
base de cet arrêté. On le comprend dans une certaine
mesure car, dans ce domaine, la spéculation guette et
ces mesures ne sont pas indéfinies: intérêt négatif —
j'aime beaucoup cette expression! — sur les place-
ments étrangers; interdiction pure et simple de certains
placements. En allant plus loin, on tombe dans
les mesures que le gouvernement considère comme
impraticables ou contraires aux fondements du systè-
me: contrôle des changes, double marché des changes,
de sorte qu'en réalité, il s'agit bien plus de faire en
sorte que fonctionnent efficacement à cent pour cent
lies freins ou les digues, appelez cela comme vous vou-
drez, que nous connaissons actuellement plutôt que

d'instituer des mesures nouvelles dont on a vu qu'elles
ne sont pas si nombreuses que cela.

Une question a beaucoup préoccupé la commission,
c'est celle de la base juridique de l'arrêté urgent. Celui-
ci étant extra-constitutionnel, il devra sans aucun dou-
te être soumis après un an au vote du peuple et des
cantons. Si ces derniers l'acceptent, il pourra être re-
conduit pour deux ans, sans plus et deux années encore
si les Chambres en décident ainsi, ce qui ferait un délai
total de cinq ans, dont deux possibles ou probables. En
tant que co-auteur —- je crois être ici un des rares
auteurs de l'initiative visant la modification de l'article
89bis — je prétends qu'on ne peut proposer au peuple
qu'un délai fixe, une durée limitée comme dit
l'alinéa premier, et non une durée «caoutchouc», c'est-
à-dire une durée de trois ans plus deux ans décidés par
le Parlement et naturellement sans consultation popu-
laire. C'est la raison pour laquelle nous soutiendrons
l'amendement de M. Tschopp, qui est clair et qui cor-
respond à l'intention du constituant. Une mesure appli-
cable pendant trois ans peut-elle encore être qualifiée de
provisoire, d'urgente? N'est-il pas préférable alors d'a-
voir le courage d'admettre qu'il sied de légiférer consti-
tutionnellement, objectivement, sur cet objet?

Dernière question, on pourrait épiloguer à perte de
vue — les Diafoirus et les Purgons de la monnaie sont
nombreux •—- sur la question évoquée au sein de la
Commission, de l'isolement de la Suisse en face du
tourbillon monétaire dans lequel nous nous trouvons.
Notre pays n'est pas partie au Fonds monétaire inter-
national. Il n'y assiste qu'à titre d'observateur. Or, c'est
par le truchement de cet enfant de Bretton Woods que
s'élabore ou se défait l'ordre monétaire international.
De bonnes raisons nous incitaient à rester à l'écart: les
charges, la politique discutable de ces organes. Mais
maintenant, les inconvénients du strapontin l'emportent
sur les avantages et nous pensons qu'il sied de reconsi-
dérer le problème. Nous sommes actuellement dans la
phase dite tardive de la haute conjoncture. La dépré-
ciation interne de notre monnaie se poursuit essentielle-
ment par les coûts et non par l'excédent de la deman-
de, sauf dans le bâtiment, qui a fait l'objet de l'arrêté
que nous connaissons. Il est essentiel que l'étalon de
mesure de nos prestations, le franc, reste stable et ne
soit pas entraîné ou le soit le moins possible dans les
remous des «Maelström» monétaires.

Nous voterons cet arrêté parce que nous considé-
rons qu'à temps exceptionnels doivent correspondre des
mesures exceptionnelles et hélas, dans le domaine mo-
nétaire, ces temps exceptionnels sont là.

Stich: Im Namen der sozialdemokratischen Frak-
tion beantrage ich Ihnen Eintreten auf die Vorlage zum
Schütze der Währung. Zweifellos gehört es nicht unbe-
dingt zu den Höhepunkten eines demokratischen Parla-
mentes, wenn das Parlament der Regierung unbe-
schränkte Vollmachten, und sei es auch nur auf einem
beschränkten Gebiet, einräumen muss. Dennoch sind
wir heute so weit. Dafür gibt es zwei Gründe: vorerst
hat das Parlament selbst bei der Schaffung eines auch
nur minimalen Notenbankinstrumentariums mit Fragen
der Verfassungsmässigkeit, dem Problem der Vereinbar-
keit der Handels- und Gewerbefreiheit, die Zeit verzö-
gert und schliesslich das Instrumentarium abgelehnt.

Obwohl die Menge des am Eurodollarmarkt her-
umvagabundierenden Geldes schon damals beängsti-
gende Ausmasse angenommen hat und dieses Ende im
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Grunde genommen doch vorausgesehen werden konn-
te, ist damals allerdings die sozialdemokratische Frak-
tion allein geblieben in der Unterstützung des Bundes-
rates. Man kann heute natürlich sagen — und das
werden die Gegner des damaligen Instrumentariums
auch tun —, jenes Instrumentarium wäre heute auch
ungenügend. Das ist richtig, aber es wäre immerhin
besser, ein Instrumentarium zu haben, als nichts. Und
sicher haben die Gegner damals dieses Instrumentarium
nicht abgelehnt, weil es etwa ungenügend war, sondern
weil sie geglaubt haben, es würde zu weit gehen.

Das Ungenügen an währungspolitischen Instrumen-
ten hat unsere Fraktion auch in der letzten Session
noch veranlasst, bei der Vorlage zur Ermächtigung der
Notenbank zu Devisentermingeschäften den Antrag auf
Rückweisung zu stellen, mit dem Begehren, der Bun-
desrat möchte ein wirklich wirksames Instrumentarium
vorschlagen. Heute ist dazu keine Zeit mehr, denn nun
ist — und damit kommen wir zum zweiten und zum
entscheidenden Grund der Vollmachten —, das westli-
che Währungssystem zusammengebrochen, indem der
Dollar nicht mehr in Gold konvertierbar ist. Damit
gehört der Gold-Dollar-Standard schlicht und einfach
der Vergangenheit an.

Damit sind wir aber in eine Zeit der währungspoli-
tischen Unsicherheit hineingekommen, von der wir
nicht wissen, wann und wie sie beendet werden kann,
und deshalb sind in dieser Hinsicht wirklich generelle
Vollmachten an den Bundesrat notwendig. Angesichts
dieser Ungewissheit staune ich über den Optimismus
gewisser Herren der Kommissionsminderheit, die Herr
Tschopp anführt, die diesen Beschluss von vornherein
auf drei Jahre beschränken möchte. Man muss sich
vorstellen: zuerst einmal muss man sich einigen über
ein neues Währungssystem; dann muss dieses Wäh-
rungssystem paraphiert werden; es muss von den
Regierungen aller Länder akzeptiert werden; und
schliesslich muss es dann noch funktionieren. Das wird
wahrscheinlich nicht gerade auf den ersten Anhieb ge-
hen. Hier muss man sich doch nun wirklich fragen:
Sollen wir in drei Jahren dann diese gleiche Uebung für
Notmassnahmen wiederholen? Man kann sich auch fra-
gen, ob diese Gruppe der Minderheit die Meinung
vertritt, in dieser Zeit könne ein Notenbankinstrumenta-
rium geschaffen werden, oder vielleicht könne in dieser
Zeit — wie das offenbar Herr Biel möchte — der
Verfassungsartikel neu geschaffen werden. Mir scheint
das nicht möglich, solange man nicht weiss, wie das
neue Währungssystem aussieht, und deshalb beantrage
ich Ihnen hier auch im Namen der Fraktion schon
jetzt, diesen Minderheitsantrag auf Beschränkung auf
drei Jahre abzulehnen; er ist wirklich eine Illusion.

Die sozialdemokratische Fraktion lehnt auch irgend-
welche Vorbehalte zugunsten der Grossbanken mit al-
ler Entschiedenheit ab. Schliesslich haben alle Verein-
barungen den Banken mit einigen Zugeständnissen ab-
gekauft werden müssen. Von ändern Unschönheiten bei
der Aufwertung und auch vor dem 16. August möch-
ten wir nicht mehr reden. Man kann auch die Tatsache
des raschen Abschlusses von neuen Vereinbarungen
nicht so hoch werten, wenn man weiss, dass die Noten-
bank nicht mehr interveniert, wenn der Dollarkurs ab-
sinkt und damit die Banken jetzt auf ihr eigenes Risiko
spekulieren und nicht mehr auf jenes der Notenbank
und damit auf Kosten der Allgemeinheit. Das ist eben
auch für die Bankiers zweierlei. Aus diesem Grund
haben Sie es auch leicht gehabt, diesen neuen Verein-

barungen zuzustimmen. Deshalb lehnen wir aber auch
diesen Antrag Eisenring ab. Die Währungspolitik soll
nicht Sache der Grossbanken werden.

Schliesslich unterstützen wir die Schaffung einer
Vollmachtenkommission, lehnen aber mit aller Ent-
schiedenheit den Antrag Bibel ab, der dem Parlament
bei jedem bundesrätlichen Entscheid ein parlamentari-
sches Vetorecht geben will. Ein solcher Beschluss
könnte nur die Unsicherheit und damit die Spekulation
verschärfen und zudem auch die klare Trennung der
Verantwortung verwischen. Hingegen soll der Bundes-
rat seine Massnahmen vor einer ständigen Kommission
vertreten müssen und damit auch mit der Meinung des
Parlaments konfrontiert werden.

Hier ist vielleicht doch auch noch ein Wort zur
Politik der Nationalbank zu sagen. Nach der Aufwer-
tung hat die Nationalbank bis zum Erlass der amerika-
nischen Massnahmen versucht, den Kurs auf dem Mit-
telwert von 4,06 zu halten. Man kann deshalb die
Nationalbank kritisieren, dass sie den Kurs nicht recht-
zeitig auf 4,01 absinken liess. Anderseits muss man ihr
zugute halten, dass sie die Interessen der gesamten
Wirtschaft wahrgenommen hat und in einer Spätphase
der Hochkonjunktur nicht eine übermässige Aufwer-
tung zulassen wollte. In einer solchen Situation, wie
wir sie heute haben, ist das freie Schwankenlasscn der
Wechselkurse nicht möglich, denn hier bilden sich die
freien Wechselkurse sicher nicht mehr nach den ökono-
misch sinnvollen Austauschverhältnissen, sondern nur
noch nach Angebot und Nachfrage auf dem Devisen-
markt. Und dieses Angebot und diese Nachfrage wider-
spiegeln nur die Spekulation und sind kein verlässlicher
Gradmesser für den effektiven Wert der Währung.
Statt heute die Notenbank zu kritisieren, wäre es
zweckmässiger gewesen, ihr rechtzeitig die nötigen Mit-
tel zu geben, denn diese Situation konnte und musstc
auch vorausgesehen werden.

Die gegenwärtige Währungssituation kann definitiv
nur bereinigt werden durch die Schaffung eines neuen
Währungssystems. Einerseits ist der Dollar als Reserve-
währung nicht mehr tragbar, und andererseits wollen
die Amerikaner ihre Währung auch nicht mehr als
Reservewährung zur Verfügung stellen. Deshalb dürfen
wir uns durch die momentane Ruhe auch nicht täu-
schen lassen. Es ist eine schwere Störung, und es wird
schwer sein, ein neues System zu schaffen, denn hier
sind die Interessen eben sehr verschieden. Die Ausge-
staltung eines neuen Systems wird die Schweiz aber
auch sehr stark berühren. Deshalb ist die sozialdemo-
kratische Fraktion der Meinung, der Zeitpunkt zum
Beitritt zum Internationalen Währungsfonds sei ge-
kommen und nicht nur nötig, sondern auch dringend.
Da haben wir also eine andere Auffassung, als sie Herr
Eisenring vertreten hat. Wenn wir dem Währungsfonds
beitreten, so haben wir mindestens ein Mitspracherecht.
Den Auswirkungen der Massnahmen, die durch den
Währungsfonds getroffen werden, können wir uns oh-
nehin nicht entziehen. Ein Beitritt würde aber minde-
stens dazu führen, dass wir praktisch mitreden können
und wir nicht nur allfällige negative Auswirkungen zu
übernehmen haben. Deshalb ersuchen wir den Bundes-
rat, dem Postulat unseres verehrten Kommissionspräsi-
denten Max Weber, das er 1967 eingereicht und 1968
begründet hat, Nachachtung zu verschaffen und dem
Parlament einen entsprechenden Antrag zu unterbrei-
ten. Ob uns die Sonderziehungsrechte an sich genehm
sind oder nicht, wir werden sie auf alle Fälle bekom-
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men und können uns nicht ausserhalb des westlichen
Währungssystems stellen. Deshalb möchten wir eben
auch bei der Ausgestaltung dieses Währungssystems
mitreden können. Schliesslich muss ja gerade ein Klein-
staat sich nachher an das internationale Recht halten.
Es ist den grossen Staaten vorbehalten, ihre Macht
anzuwenden, wenn ihnen irgend etwas nicht passt.

Gerade weil wir heute aber einen Vollmachtenbe-
schluss behandeln, müssen wir auch noch auf eine an-
dere Abgrenzung hinweisen. Die Vollmachten beziehen
sich ausschliesslich auf die Abwehr unerwünschter De-
visen-, insbesondere Dollarzuflüsse. Keinesfalls kann da-
mit innenpolitische Konjunkturpolitik gemacht werden.
Diese Feststellung scheint notwendig zu sein, nachdem
der Präsident des Vorortes des Handels- und Industrie-
vereins, um es milde zu sagen, so erstaunliche Vor-
schläge unterbreitet hat, wie allgemeiner Lohn-, Preis-
und Mietstopp, verbunden mit einer Verlängerung der
wöchentlichen Arbeitszeit um zwei bis vier Stunden. Es
ist bei diesem Geschäft nicht der Ort, um zu dieser
Kampfansage an die Arbeitnehmer und insbesondere
an das Personal der öffentlichen Dienste Stellung zu
nehmen, doch ist ganz klar aus der Konzeption dieser
Vorlage ersichtlich, dass mit diesem Vollmachtenbe-
schluss solche Massnahmen nicht getroffen werden
könnten. Ich begreife an sich den Vorschlag unseres
Kollegen Biel, lehne ihn allerdings auch ab — er ist
unserer Fraktion nicht vorgelegt worden, und er ist
auch nicht in der Kommission gestellt worden —, weil
damit einerseits gesagt würde, dass alles andere, was
nicht ausdrücklich ausgeschlossen ist, erlaubt wäre, und
das wäre auch nicht sinnvoll. Zum ändern ist es natür-
lich möglich, dass zum Beispiel kreditpolitische Mass-
nahmen getroffen werden müssen. Wenn nämlich die
Devisenzuflüsse auf andere Quellen gehen, zum Bei-
spiel wenn mit solchen Devisen irgendwelche Finanzie-
rungen oder Käufe in der Schweiz getätigt werden,
dann ist es zweifellos richtig, wenn der Bundesrat hier
Massnahmen treffen kann. Aus diesem Grunde ist auch
die Formulierung von Herrn Biel abzulehnen, auch
wenn man an sich überzeugt ist, dass dieser Beschluss
nicht dazu dienen kann, Konjunkturpolitik zu trei-
ben.

Aus allen diesen Gründen beantrage ich Ihnen im
Namen der sozialdemokratischen Fraktion, auf die
Vorlage einzutreten und den Beschlüssen der Kommis-
sionsmehrheit zuzustimmen.

Tschumi: Die Fraktion der Bauern-, Gewerbe- und
Bürgerpartei stimmt diesem dringlichen Bundesbe-
schlusse einstimmig zu. Sie begrüsst es, dass es endlich
möglich wird, dem Bundesrat ein Instrument in die
Hand zu geben, das es ihm gestattet, in der gegenwärtig
sehr unsicheren Lage der Geldwirtschaft sofort eingrei-
fen zu können. Wir unterstützen vor allem auch die
Raschheit, die hier vorgeschlagen wird in Form einer
Notverordnung. Wir hätten ja auch seinerzeit schon
Massnahmen über die Revision der Notenbankgesetzge-
bung begrüsst, die leider nicht realisiert werden konn-
ten. Wir sind hier in einer Notlage, deshalb eilt es, um so
mehr als alle ändern Staaten, mit denen wir in Verbin-
dung stehen, mit ihren Kompetenzen an die Notenban-
ken und an ihre Regierungen viel weiter gegangen sind.
Dieser Bundesbeschluss eilt auch, weil die Entwicklung
in der Währungspolitik sich auch schon auf die Han-
dels- und Wirtschaftspolitik unseres Landes auszuwir-
ken beginnt. Ich erinnere hier vor allem an den ekla-
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tanten Rückgang der Uhrenexporte, die innerhalb der
letzten Monate um über 26 Prozent zurückgegangen
sind. An dieser Tatsache können vor allem die Kanto-
ne, in denen die Uhrenindustrie beheimatet ist, nicht
achtlos vorbeiblicken, namentlich auch wegen der Steu-
erverluste, die hier einzutreten drohen.

Wir begrüssen es, dass im Bundesbeschluss dem
Bundesrat eine Generalklausel eingeräumt wird und er
nicht verpflichtet wird, eine Enumeration der vorgese-
henen Massnahmen vorzunehmen, um so wieder den
verschiedensten Spekulationsabsichten Tür und Tor zu
öffnen.

In der Detailberatung stimmen wir den einzelnen
Artikeln zu und unterstützen auch den Antrag Galli/
Stich. Hingegen lehnen wir alle weiteren Zusatzan-
träge ab. Da sich in absehbarer Zeit kaum eine Beruhi-
gung auf dem Währungssektor einstellen wird und eine
zu schaffende Neuordnung noch Jahre erfordern kann,
sind wir der Meinung, dass die in Artikel 7 vorgesehene
Dauer von drei beziehungsweise fünf Jahren unbedingt
eingehalten werden sollte. Sollte eine Aufhebung schon
nach drei Jahren möglich sein, so wird das ja das
Parlament von sich aus bestimmen können. Aus diesem
Grunde ersuche ich Sie im Namen unserer Fraktion,
auf den Bundesbeschluss einzutreten und den Artikeln,
so wie sie aus der Kommissionsberatung hervorgegan-
gen sind, zusätzlich des Antrages Galli/Stich, zuzu-
stimmen.

Präsident: Damit sind alle Fraktionen zum Worte
gekommen. Eintreten ist nicht bestritten. Ich schlage
Ihnen deshalb vor, die Redezeit fürderhin auf zehn
Minuten festzulegen.

Zustimmung — Adhésion

Purgier: Nachdem die Guillotine der Redebeschrän-
kung bereits gefallen ist, ist es an und für sich wenig
verheissungsvoll, über die Rechtslage zu sprechen. Ich
werde mich bemühen, zu reduzieren, so wie man die
Rechte des Parlaments in diesem Beschluss reduziert.
Ich mache aber doch darauf aufmerksam, dass wir uns
diesen Problemen, auch wenn sie etwas Zeit in An-
spruch nehmen, widmen müssen.

Es steht nämlich fest, dass das ordentliche Recht
zur Bewältigung der Zustände, in denen wir uns befin-
den, nicht ausreicht. Wir stellen eine Diskrepanz /wi-
schen den Führungsaufgaben von Regierung und Parla-
ment einerseits und den rechtlichen Grundlagen zur
Bewältigung dieser Führungsaufgaben andererseits fest.
Ich folgere aus dieser ersten Erkenntnis, dass es unsere
Verpflichtung ist, nicht nur Notrecht zu schaffen, wie
wir das heute tun werden, sondern dafür besorgt zu
sein, dass möglichst rasch wieder im ordentlichen
Recht gearbeitet werden kann. Nach dieser ersten ein-
leitenden Bemerkung möchte ich die Frage der Notver-
ordnungszuständigkeit des Parlaments und der Regie-
rung doch etwas näher beleuchten, nachdem diese
hochbedeutsamen Rechtsfragen in der Botschaft mehr
als nur kurz, mehr als nur spärlich behandelt werden.

Sie haben die Zuständigkeitsordnung Volk/Parla-
ment/Regierung verfassungsmässig normiert. Verglei-
chen Sie damit den Antrag des Bundesrates, eine aus-
serordentliche Rechtsordnung zu akzeptieren, in der
verfassunggebende und gesetzgebende Kompetenzen
vom Parlament an sich gezogen werden zulasten des
Volkes und vom Parlament weiterdelegiert werden an
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die Regierung zulasten des Parlaments. Der Zweck ist
eindeutig und wird von mir anerkannt: Abwehr eines
spezifischen staatlichen Notstandes. Ich verweise auf
die vorzüglichen Eintretensreferate. Sie erinnern sich an
die beiden Weltkriege; wir hatten eine ähnliche Situa-
tion. Damals lautete der Zweck des Notrechts: Abwehr
eines allgemeinen staatlichen Notstandes.

Was mir nun auffällt — nach sorgfältigem Studium
aller Rechtsgrundlagen über das Notrecht, im Ver-
gleich zum letzten Krieg — ist, dass wir zwar im
Prinzip in gleicher Richtung legiferieren wollen, dass
wir aber trotz des reduzierten Umfanges des staatlichen
Notstandes, den wir bewältigen müssen, in der Kompc-
tcnzdelegation an die Regierung zulasten des Parla-
ments viel weiter gehen als damals. Vergleichen Sie —
die Guillotine zwingt mich leider zu fragmentarischen
Hinweisen — den heute vorgeschlagenen Artikel l in
seiner Rechtswirkung mit dem Bundesbeschluss vom
3. August 1914 einerseits mit dem Bundesbeschluss vom
30. August 1939, Artikel 3 und 4, anderseits!

Welches ist nun die Wirkung der neuen materiellen
Zustündigkeitsordnung? Das Verhältnis zu Verfassung
und Gesetz. Wir schaffen neues materielles, cxtra-
konstitutionelles Recht. Dies sagte kein Unbedeutender
— so sprach Giacometti, so sprach Fleiner! Der Bun-
desrat soll ohne Bindung an das geltende Gesetzesrecht
Rechtsätze erlassen können. Er ist in den betreffenden
Sachgebieten auch nicht mehr materiell an die verfas-
sungsrechtliche Norm gebunden; die Beschränkung er-
gibt sich nur aus dem Thema «Währung». Der Bundes-
rat erhält ein weites freies Ermessen. Und ich wieder-
hole: Während im Kricgsnotrecht dem Parlament das
Genehmigungsrecht vorbehalten wurde, wollen wir uns
heute für drei bzw. fünf Jahre die Hände binden und
uns zu diesen Sach- und Rechtsfragen nicht mehr äus-
sern. Ich zitiere Artikel 5 des Bundesbeschlusses vom
30. August 1939, Absatz 2: «Die Bundesversammlung
entscheidet darüber, ob diese Massnahmen weiter in
Kraft bleiben sollen.» In Artikel 6, in dem beide Räte
ständige Kommissionen zur Vorberatung der Berichte
des Bundesrates bestellten, hiess es abschliessend: «Der
Bundesrat hat womöglich wichtige Massnahmen vor
ihrem Erlass den beiden Kommissionen zur Begutach-
tung vorzulegen.» Vergleichen Sie damit den vorge-
schlagenen Artikel 7. Ergebnis der vergleichenden Stu-
die: Während drei bzw. fünf Jahren hat das Parlament
nichts mehr zu sagen!

Die damalige Praxis gab erstklassigen Juristen (Flei-
ner, Giacometti, Nawiasky) Anlass zu tiefschürfenden
Betrachtungen, von denen ich wenigstens einen Teil
gerne in der Botschaft wiedergefunden hätte. Es waren
zwei Extreme festzustellen. Fleiner/Giacometti (ich
verweise Sie auf die Ausgabe 1965 des Bundesstaats-
rechts, Paragraph 75, «Die selbständige Rechtsverord-
nung der Bundesversammlung», Ziffer 2, «Die Extra-
konstitutionelle Notverordnung der Bundesversamm-
lung») sprach der Bundesversammlung vom Stand-
punkt der Bundesverfassung aus überhaupt das Recht
ab, dem Bundesrat die verfassunggebende und gesetzge-
bende Gewalt im Sinne der genannten Vollmachtenbe-
schlüsse zu übertragen. Er liess diese Normen nur ex-
trakonstitutionell gelten und verwies darauf, dass man
sie nur auf ungeschriebenes Notrecht, das neben der
Bundesverfassung Geltung haben solle, abstützen kön-
ne. Nawiasky war weniger eng; er sagte, dass der
Zweck des Staates, die innere Verpflichtung aller Orga-

ne, das bonuin commune zu verwirklichen, in solchen
Fragen die Bundesversammlung zwinge, Massnahmen
zu treffen, damit der Staat überhaupt weitergeführt
werden könne in Krisensituationen. Mehr ist aus Zeit-
gründen leider nicht zu sagen.

Ich neige innerlich voll zur Uübernahme der These
unseres seinerzeitigen St. Gallcr Professors Nawiasky.
Dabei bleibt die Frage der Mitwirkung des Parlaments
offen. Es geht um etwas so Bedeutendes für unserii
Rechtsstaat, dass wir uns im Parlament fragen müssen:
Können wir uns vollständig der Verantwortung ent-
schlagen oder müssen wir in irgendeiner Weise mitspre-
chen? Die bundesrätlichen Massnahmen aufgrund der
damaligen Kriegsvollmachtcnbeschlüsse waren resolu-
tiv bedingt, das heisst: die Geltung ist bei nachträgli-
cher Nichtgenehmigung durch die Bundesversammlung
dahingefallen. Mit Wirkung ex mine also nicht etwa
rückwirkend. Ich habe mich der Mühe unter/oj;en, die
Protokolle zu studieren, die aussagen, wie die Voü-
machtenkommissionen und wie die Räte diese Kompe-
tenz gehandhabt haben, weil man ja Angst hat, wir
könnten Kompetenzen, auch wenn sie noch so miniili
sind, missbrauchen. Ich stelle fest, mit welcher Seriosi-
tät die Vollmachtenkommissioncn nicht etwa der Re-
gierung zuwidergehandelt haben, sondern ihrerseits das
Volk zu vertreten suchten, praktisch immer zustimm-
ten, immer genehmigten, aber gelegentlich auch -- ich
zitierte Ihnen nur ein Beispiel •— sagten: «Diese Geneh-
migung stellen wir noch aus, wir wünschen von der
Regierung ergänzende Abklärungen des Tatbestandes.»
Ich muss auf das weitere Zitat verzichten, weil die Zeit
nicht reicht; ich bedaure das. Ich kann es Ihnen privat
zur Verfügung stellen.

Ich nehme es einfach nicht leicht, in diese Nolreehts-
ära einzutreten, und ich mache Sie darauf aufmerk-
sam, dass wir es uns alle nicht leicht machen dürfen.
Nach dem Krieg kam dann die bekannte Initiative
«Rückkehr zur direkten Demokratie», eben weil die
Verfassungsgrundlagen zur Bewältigung des Notrechtes
gar nicht gegeben waren. Es kam - • trotz Ablehnung
der Initiative durch die Regierun;:, Ablehnung durch
das Parlament — der positive Volksentscheid, etwas
sehr Seltenes in unserem Staat, der zur l'.infühning von
Artikel 89bis führte, auf den wir uns jetzt abstützen. Kr
gibt uns die schmale formal-juristische Basis • ich
akzeptiere sie — für diesen Erlass; er gibt dem Volk
die Sicherheit, dass spätestens nach einem Jahr die
Volksabstimmung stattfindet, Volk und Ständen das
Recht zur Mitsprache belassen bleibt. Aber Sie müssen
sich bewusst bleiben: die materielle Verfassungskompe-
tenz ist trotz 89bis noch nicht vorhanden.

Ich habe Sie deshalb auf die Volksabstimmung, die
damals zur Einführung von Artikel 8%is führte, auf-
merksam gemacht, weil daraus sichtbar wird, dass das
ganze Volk am Ende des Krieges fühlte, wie bedeutsam
die Rechtsstaatlichkeit für die Zukunft unserer Eidge-
nossenschaft ist. Und das Volk hat nur zugestimmt,
weil nach einer zeitlichen Verzögerung, eben innert
Jahresfrist, doch noch die Genehmigung durch das
Volk vorgesehen bleibt.

Was bedeutet das? Unsere Rechtsordnung ist nicht
ausgerüstet, um Notlagen zu bewältigen. Darf ich be-
weisen: Nehmen Sie einen Zustand, z. B. Krieg, der uns
keine Volksabstimmung mehr erlaubt. Folge: Nach
Artikel 89bis fällt die Massnahmc, auch wenn sie hoch
bedeutsam wäre, dahin. Ich ziehe aus dieser Erkenntnis
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die Folgerung, dass wir in unser Pflichtenheft die Frage
aufnehmen müssen, wie wir eine Rechtsordnung schaf-
fen können, die auch in ausgesprochenen Krisenlagen
genügt. Man kann mir zur Antwort geben: Bitte tun
Sie das nicht, das ist ein heisses Eisen, vergleichen Sie
mit ändern Staaten; man hat immer mit dem Notrecht
Schwierigkeiten. Ich habe so viel Zutrauen zu unserem
schweizerischen Parlament, dass ich sage, wir sind noch
in der Lage, auch für solche voraussehbaren, hoffentlich
nie eintretenden Notlagen innerhalb der Verfassung
Recht zu setzen. Für partielle Notstände, geschweige
denn für generelle Notstände, besteht in der geltenden
Rechtsordnung eine schwerwiegende Lücke.

Ich komme zum Schluss. Weil ich die Situation mit
dem Bundcsrat als ernst bewerte, weil die partielle
Notlage vorhanden ist, bleibt uns nichts anderes übrig,
als gestützt auf Artikel 89bis einen Sondererlass zu
erwirken. Hier hat — ich wiederhole es — die klare
Aussage unserer Referenten jeden überzeugt. Weil aber
dieses Notrecht unbefriedigend ist, sehe ich eine Ver-
pflichtung für das Parlament, an die Bereinigung der
Rechtsordnung heranzutreten. Es gilt, rasch dafür zu
sorgen, dass nun die Grundlagen für die wirksame,
moderne Führung des Staates innerhalb der Rechtsord-
nung, entsprechend dem Pflichtenheft, das wir dieser
Regierung geben, geschaffen werden. Das ist vermut-
lich viel entscheidender, als wenn wir zu Beginn einer
neuen Legislaturperiode uns als Parlament für die ganze
Dauer der Legislaturperiode eines Teils unserer eigenen
Verantwortlichkeit entschlagen.

Und die weitere Forderung: Ich erachte diese
Rechtsprobleme für unsere rechtsstaatliche Zukunft als
so bedeutsam, dass ich den Herrn Bundesrat bitten
möchte, mir die Frage zu beantworten, ob nicht mit
der Ordnung, wie sie im letzten Krieg gültig war, der
Zweck, der Schutz der Währung, ebenfalls voll und
ganz erreicht werden kann. Mit ändern Worten: ob
nicht das, was jetzt fehlt, die echte Mitwirkung des Par-
laments, verwirklicht werden könnte durch die For-
lierung — ich zitiere aus dem Bundesbeschluss über
Massnahmen zum Schütze des Landes und zur Auf-
rechterhaltung der Neutralität vom 30. August 1939 —:

«Der Bundesrat hat der Bundesversammlung je-
weils auf die Juni- und Dezembersession über die von
ihm in Ausführung dieses Beschlusses getroffenen
Massnahmen Bericht zu erstatten.

Die Bundesversammlung entscheidet darüber, ob
diese Massnahmen weiter in Kraft bleiben sollen.»

Das Parlament arbeitet seriös, und die Vollmachten-
kommissionen arbeiten, gestützt auf meine eigene
Ueberprüfung der Akten aus dem Notrecht des letzten
Krieges, so seriös, dass die Landesinteressen vor allfälli-
ge Privatinteressen gestellt werden. Wenn wir uns das
nicht mehr zumuten, dann frage ich, wie wir uns über-
haupt zu Beginn einer neuen Legislaturperiode zum
Eid auf die Verfassung bereit finden können.

Und den Artikel 6 zitiere ich deshalb, weil auch er
praktikabel war während des Krieges: «Die beiden Rä-
te bestellen ständige Kommissionen zur Vorberatung
der Berichte.» Alinea 2: «Der Bundesrat hat womöglich
wichtige Massnahmen vor ihrem Erlass den beiden
Kommissionen zur Begutachtung vorzulegen.» Mit
dem ist womöglich das zeitlich nötige Ventil geschaf-
fen.

Diese Lösung schafft ein Vertrauensklima zwischen
Regierung und Parlament, das ich auch für die Zukunft

dieses Rechtsstaates als hoch bedeutsam erachte. Ich
behalte mir vor, je nach der Antwort des verehrten
Finanzchefs, Anträge zu diesem Thema einzurei-
chen.

Ich bedanke mich beim Präsidenten, dass er mich
etwas länger sprechen liess und bei Ihnen für Ihre
Aufmerksamkeit. Ich bitte Sie einfach, die Sorge mit
mir zu tragen, dass wir in Kenntnis der ungenügenden
Rechtslage für die baldige Verbesserung dieser Rechts-
lage besorgt sind.

Präsident: Zur Zeitbegrenzung: Ich glaube, es wäre
doch Aufgabe der Fraktionssprecher, die integrierte
Meinung der Fraktion bekanntzugeben, damit dann die
weiteren Diskussionen, wenn ein Eintritt nicht bestrit-
ten ist, etwas knapp gehalten werden können. Nun ist
unser Geschäftsreglement so, dass der Präsident be-
stimmte starre Grenzen hat. Richtig wäre eigentlich,
dass der Präsident entscheiden könnte, je nach dem
Gehalt dessen, was hier vorgetragen wird, ob dies rich-
tig wäre? Nun, das gäbe da politische Ueberlegungen!
Ich möchte mich deshalb auch bei Ihnen bedanken und
entschuldigen dafür, dass ich stillschweigend in diesem
Falle die Redezeit in Anbetracht des wesentlichen In-
haltes auf 20 Minuten verlängert habe.

Bärlocher: Die meisten von uns erinnern sich noch
an das Vollmachtenregime vor 30 Jahren. Wir wissen,
dass es eine schlimme Zeit war. Nun rutschen wir in ein
neues Vollmachtenregime hinein und empfinden es als
Zeichen dafür, dass wir wiederum schlechteren Zeiten
entgegengehen. Die Notsituation auf dem Währungs-
sektor ist jedoch so evident, dass generelle Vormachten
an den Bundesrat erteilt werden müssen, auch wenn sie
uns Missbehagen verursachen. Wir müssen diese Kröte
schlucken.

Was mich auf die Bühne treibt, ist jedoch die For-
mulierung des Artikels 3, Ich spreche dazu schon in der
Eintretensdebatte, weil der Bundesrat bestimmt auch
seinerseits in seinem Eintretensvotum dazu Stellung
nehmen wird, Stellung nehmen muss. Es geht um die
Auskunftspflicht gegenüber den Beamten des Bundes.
Der Artikel 3 tangiert nicht nur das Bankgeheimnis,
sondern auch das Berufsgeheimnis der Anwälte und
Notare. Ich möchte nun zum vornherein betonen, dass
Machenschaften zur Umgehung währungspolitischer
Massnahmen sicher nicht im Interesse des Anwaltsstan-
des liegen. Wir wollen sie weder fördern noch decken.
Auch ist die Frage berechtigt, ob finanzielle Transak-
tionen dieser Art überhaupt zum Beruf des Anwalts
und Notars gehören und damit unter dem Schutz der
Geheimsphäre stehen. Eine auf bestimmte Tatbestände
zugeschnittene Auskunftspflicht scheint in dieser Bezie-
hung durchaus möglich und tragbar. Aber der Text
von Artikel 3 geht wesentlich weiter. Hier drängen sich
daher klare Abgrenzungen auf. Ich gehe das Problem
kasuistisch an, wobei ich voraussetze, dass das besonde-
re Vertrauensverhältnis Anwalt—Klient nicht durch
eine Abwertung des Berufsgeheimnisses gestört werden
darf. Vom Anwalt, der hohe Geldbeträge unter seinem
Namen auf eine Bank einlegt, dürfte wohl der Nach-
weis verlangt werden, dass es sich um eigene Gelder
oder solche inländischer Klienten handelt, ansonst die
Vermutung gerechtfertigt wäre, es handle sich um Aus-
landsgelder. Der Anwalt hätte dann die Konsequenzen
seines Verhaltens, also die entsprechende Behandlung
dieser Gelder, auf sich zu nehmen. Auch über Geldein-
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lagen juristischer Personen, die der Anwalt betreut,
hätte er, wenn begründeter Verdacht besteht, Auskunft
zu erteilen. Wenn er sie verweigert, müsste er die Ver-
mutung gegen sich gelten lassen, dass es sich um Aus-
landsgelder handelt. Was jedoch unter allen Umständen
abzulehnen ist, sind Auskünfte über Rat suchende
Klienten, Preisgabe ihrer Namen, Verrat vertraulicher
Mitteilungen, Vorlage von Korrespondenzen, aber
auch von Büchern, Bank- und Postcheckauszügen, aus
denen Tatsachen ersichtlich wären, die nichts mit uner-
laubten Finanzoperationen zu tun haben. In dieser Be-
ziehung muss die Rechtssicherheit und das Berufsge-
heimnis unangetastet bleiben. Es darf keine Suchbewei-
se geben in der Weise, dass ein Vorwurf erhoben wird
und der Beweis dann durch ein Editionsbegehren von
Akten und Büchern zu erbringen versucht wird. Auch
die Ueberprüfung an Ort und Stelle, d. h. in der An-
waltskanzlei, muss abgelehnt werden, denn mancher
Rechtssuchende würde sich bedanken, beim Besuch im
Anwaltsbüro dort den Weg eines ihm bekannten Beam-
ten zu kreuzen. Herr Bundesrat Celio wird gewiss Ver-
ständnis für diese Ueberlegungen haben, denn er hat
selbst den Beruf des Anwaltes ausgeübt, und vielleicht
wird er ihn eines Tages wieder ausüben. Er weiss, dass
die Sorge um das Berufsgeheimnis nicht unlauteren
Motiven entspricht, sondern wie das Berufsgeheimnis
der Geistlichen, Aerzte usw. zum Schutz der Persön-
lichkeitssphäre und der notwendigen Vertrauensbasis
im Verhältnis bestimmter Personen eine unabdingbare
Notwendigkeit darstellt. Daher muss aber auch ein Ein-
bruch in das Berufsgeheimnis, das präjudiziell sein
könnte, abgelehnt werden. Ich erwarte, dass, wenn nicht
heute, so in der zweiten Kammer, eine Formulierung
gefunden wird, die klare Verhältnisse schafft.

Schmid Arthur: Dass wir in einer weltweiten Wäh-
rungskrise stecken, ist heute zweifelsohne jedermann
klar. Es ist aber auch unbestritten, dass die Parität der
einzelnen Währungen im Verhältnis zum Dollar nicht
erst kurzfristig, sondern vor allem auch strukturell
schon seit einiger Zeit unrichtig geworden ist. Im wei-
tern ist seit längerer Zeit bekannt, dass das Festhalten
an den fixen Wechselkursen und die damit verbundenen
Störungen in den Devisenpositionen der wichtigsten In-
dustrieländer gewissen Leuten nicht unerkannt blieben
und dass sich deshalb eine massive Spekulation einstell-
te. Die Interventionsmöglichkeiten der Notenbanken
wurden durch die umfangreichen Verlagerungen von
flüssigen Geldern bis zum Extrem getestet, und es ist
schon seit einiger Zeit das Ungenügen unseres Instru-
mentariums diesen Tatbeständen gegenüber zutage ge-
treten.

Ich verstehe an sich die staatsrechtlichen Sorgen,
die Herr Furgler hier eben zum Ausdruck gebracht hat,
aber ich verstehe auf der ändern Seite nicht, dass man
sich angesichts der langsamen, aber stetigen Entwick-
lung dieser Krise diese Sorgen und Gedanken nicht
schon in einem wesentlich früheren Stadium gemacht
hat; dass im damaligen Stadium der parlamentarischen
Entscheidung ein bescheidenes Instrumentarium abge-
lehnt worden ist, auch von der Fraktion, die Herr
Furgler präsidiert. Ich meine, es wäre an sich ja einige
Zeit zur Verfügung gestanden, um sich Massnahmen
zurechtzulegen, die auf einem eindeutigen rechtlichen
Grund stehen würden. Ich meine im weiteren, man
solle jetzt nicht aus der Not eine Tugend machen und
erklären, weil in der Zwischenzeit die Entwicklungen

sich überstürzt haben und ganz offensichtlich noch
weitergehen werden, hätte dieses Instrumentarium oh-
nehin nicht ausgereicht. Unser Kollege Stich hat Ihnen
diese Dinge genügend klargelegt. Die Situation, die
während des Weltkrieges bestand, kann nicht unbedingt
mit der jetzigen identifiziert werden. Sie war damals
viel schwieriger und forderte umfassendere Vollmach-
ten. Sodann ist das Parlament vielleicht nicht gleicher-
massen geeignet, bei Währungskrisen die Kon/.eption
des Bundesrates zu korrigieren. Man müsste sich sonst
beispielsweise fragen, ob man nicht auch die Franken-
aufwertung dem Parlament überlassen und ihm hiefür
die Verantwortung übertragen könnte.

Wenn wir, wie der Antrag Eibel es verlangt, die
nachträgliche Genehmigung durch das Parlament in
Aussicht nähmen, würden wir zweifellos die Spekula-
tion über eine gewisse Zeit hinweg weiter lordern, weil
nämlich dann mit der Haltung des Parlamentes speku-
liert würde. Eine groteske Situation könnte auch dann
eintreten, wenn der Bundesrat einmal gezwungen wäre,
ein bis zwei Tage vor der Session eine Massnahme /u
treffen, die das Parlament dann sehr kurzfristig /,u
beurteilen hätte, oder ein anderes Mal sich kür/, nach
einer Session eine solche Massnahme aufdrängen würde
und dann zwei bis drei Monate verstreichen würden, bis
das Parlament sein sogenanntes Wächteramt wahrneh-
men könnte.

Konkret haben sich die beiden Währungskrisen
vom Mai und August bei uns in der Schweiz ähnlich
wie in den ändern europäischen Ländern manifestiert.
Es ergab sich ein massiver Zufluss von Dollars, dem
die Nationalbank, unter Berufung auf gesetzliche Be-
stimmungen, machtlos gegenüberstand. Im Mai erfolg-
te bekanntlich die Annahmesperre für Dollars, bei uns
aber eine halbe Stunde später als in Frankfurt, woraus
sich in letzter Minute der Zufluss von einigen hundert
Millionen Dollar ergab. — Im Prinzip hat die Natio-
nalbank auch im August wieder gleich reagiert. Herr
Biel hat schon ausgeführt, dass die Nationalbank im
letzten Moment zum Kurs von 4,06 Dollar entgegen-
nahm, wovon für mindestens 1,2 Milliarden Franken
im letzten Moment. Die Frage ist sicher berechtigt,
warum nicht früher die Sperre erfolgte oder wenigstens
auf den gesetzlich möglichen Kurs von 4,01 zurückge-
gangen wurde. Allein aus der Differenz von 5 Rappen
pro Dollar ist der Nationalbank ein Verlust von minde-
stens 50 Millionen Franken erwachsen. — Man hat uns
in der Kommission Gründe für dieses Verhalten ge-
nannt. Auch Herr Stich und unsere Fraktion haben
einiges Verständnis für die Operationen der National-
bank. Man kann aber die Vermutung nicht zurückdrän-
gen, das Verhalten der Nationalbank sei unter anderem
auch durch die Notwendigkeit diktiert worden, die
«gentlemen's agreements» mit den Banken zu sichern.
Diese Vermutung drängt sich um so gebieterischer auf,
als bekannt ist, dass sich vor allem einige Grossbanken
massiv an den spekulativen Dollarverschicbungen betei-
ligt hatten.

Daher stellt sich die sozialdemokratische Fraktion
voll und ganz hinter den Bundesbeschluss. Der Bund
muss die nötigen Massnahmen ergreifen können. In
diesem Sinne ist auch der Antrag von Herrn Eisenring
abzulehnen, der den freiwilligen Vereinbarungen der
Banken wiederum eine gewisse Priorität einräumen
möchte. Wenn wir die Situation bewältigen wollen und
die Nationalbank nicht weiter dem Wohlwollen und
den Geschäftsinteressen der Grosslx'nken ausliefern
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möchten, sondern ihr eine unabhängige Stellung ver-
schaffen wollen, die sie im Abwehrkampf gegen solche
Währungskrisen nötig hat, so muss in der Tat der
gesetzlichen Lösung die Priorität eingeräumt werden.

Ich danke dem Präsidenten, dass er mich daran
erinnert, dass jetzt meine 10 Minuten Redezeit abgelau-
fen sind. Ich möchte ihm den Entscheid darüber erspa-
ren, ob meine Ausführungen gehaltvoll genug seien,
um ebenfalls eine Redezeitverlängerung in Anspruch
nehmen zu dürfen. Ich beabsichtige ohnehin nicht
mehr sehr viel beizufügen, werde das aber im still-
schweigenden Einverständnis mit dem Herrn Präsiden-
ten noch tun.

Die Notmassnahme verlangt ganz zweifelsohne,
dass ihr Geltungsbereich eingeschränkt bleibt. So sehr
ich für den Antrag von Herrn Biel Verständnis habe,
glaube ich doch, dass damit die Einschränkung nicht
verstärkt werden kann, weil dann aus dem Umkehr-
schluss durch findige Leute allenfalls wieder weitere
Lücken aufgedeckt werden könnten, in denen man dann
eben doch die rein währungspolitische Ebene ausweiten
könnte.

Wir von der sozialdemokratischen Fraktion legen
grossen Wert auf die Feststellung, dass diese Währungs-
krise nicht bereits in eine schweizerische Wirtschaftskri-
se umfunktioniert werden soll. Es wurde ja seit einiger
Zeit von allen Seiten eine Beruhigung der Konjunktur-
lage gefordert. Ich möchte mit aller Deutlichkeit fest-
stellen: Wenn wir uns hier nicht auf Massnahmen eini-
gen konnten, die geeignet waren, die Konjunktur in den
Griff zu bekommen, sondern wenn uns durch Massnah-
men von aussen, durch die Massnahmen der Amerika-
ner, eine gewisse Wirkung in dieser Richtung aufge-
drängt wird, ist das sicher kein Grund, um bereits zu
dramatisieren. Ich möchte immerhin festhalten, dass
die hauptbetroffenen Industrien (die Uhrenindustrie,
die Schuhindustrie) ganz unabhängig von diesen Mass-
nahmen sich in Strukturwandlungen befinden, ausgelöst
vor allem bei der Uhrenindustrie dadurch, dass sie zu
lange unter dem Schirm der bundesrechtlichen Protek-
tion gestanden ist. Ich meine: Es ist schon deshalb
verfehlt, in Panik zu machen, weil wir immerhin wis-
sen, dass in Amerika rund 6 Prozent Arbeitslose vor-
handen sind, während sich bei uns immerhin noch rund
600 000 ausländische Arbeitskräfte im Einsatz befin-
den. Da hat noch einiges drin Platz! Es scheint mir
daher einfach grotesk zu sein, wenn man bereits die
beginnende Rezession wie einen Teufel an die Wand
malt! Ich möchte doch bitten, dass man eine gewisse
Abnahme des enormen Auftragüberhanges nicht be-
reits mit einer Rezession verwechselt.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit mit aller Ent-
schiedenheit den Vorschlag des Vorortes des Handels-
und Industrievereins auf Lohnstopp, auf längere Ar-
beitszeit zurückweisen, weil ich die Meinung habe, da-
mit würden die sozialen Spannungen verschärft. Damit
würde den kleinen und mittleren Einkommen mehr
zugemutet als den Gewinnbudgets der Industrie. Damit
kann eine depressive Entwicklung eigentlich sogar ein-
geleitet werden. Ich möchte deshalb die bestimmte Er-
wartung aussprechen und den Bundesrat nachhaltig
darum bitten, dass wenigstens er jetzt ruhiges Blut
bewahrt und in keiner Weise zu diesen Ansinnen des
Vorortes Hand bietet; auch nicht in der verklausulier-
ten Form, wie das Herr Bundesrat Brugger getan hat,
als er erklärte, er habe nichts gegen Gespräche der
Sozialpartner über diesen Punkt einzuwenden, sondern

sei sogar sehr froh, wenn solche Gespräche stattfänden.
Ich meine: Unsere Arbeitnehmerschaft hat einen An-
spruch darauf, dass ihr bei der Konjunkturlage, in der
wir uns noch immer befinden, der ihr zustehende Er-
trag an Wirtschaftswachstum weiterhin und in noch
gerechterem Masse zufliesst, und dass sie nicht um die-
sen Wirtschaftsertrag mit solch fadenscheinigen Opera-
tionen geprellt wird.

Hummler: Es liegt mir ferne, die Währungsturbu-
lenz in eine Wirtschaftskrise umzufunktionieren, aber
ich möchte Sie doch auf den beunruhigenden Hinter-
grund hinweisen, auf dem sich diese sehr wesentliche
Debatte, die wir hier zu führen haben, abspielt, denn
letztlich sind natürlich die Wellenschläge der Wäh-
rungskrisen krisenhaften Erscheinungen in der Welt-
wirtschaft zur Last zu legen. In dem konkreten Fall
liegt eine politisch bedingte Ueberforderung der ameri-
kanischen Wirtschaft vor. Es ist deshalb an sich zu
begrüssen, dass die Regierung Nixon nun alle Anstren-
gungen unternimmt, um die amerikanische Wirtschaft
wieder gesund zu machen. Insoweit diese Massnahmen
sich in restriktiver Richtung bewegen, laufen sie aber
doch Gefahr, bei den Wirtschaftspartnern der Vereinig-
ten Staaten mehr Schaden anzurichten, als in Amerika
selber zu nützen. Ich möchte doch darauf hinweisen,
dass wir gewisse Wirkungen wahrscheinlich erst mit
einiger Verspätung zu spüren bekommen, denn wir
exportieren ja nicht nur direkt nach Amerika; es sind
auch die ändern europäischen Länder, die nach Ameri-
ka exportieren und in ihren Exporten nun gehemmt
werden. Wir werden das dann beim Export unserer
Kapitalgüter nach Europa erst nach einiger Zeit zu
spüren bekommen. Das kommt gewöhnlich mit ziemli-
cher Verzögerung, aber dann um so heftiger zum Aus-
druck.

Es ist auch sehr beunruhigend, wie in solchen Zei-
ten sich besonders die Spekulation geltend macht. Wir
haben das nun seit einiger Zeit erlebt und mussten
sehen, wie unser an sich gesunder Schweizer Franken
trotz seiner Gesundheit eben gar nicht so stark ist, wie
wir meinen, ganz einfach, weil wir ein kleines Wirt-
schaftsgebiet sind. Es ist deshalb noch einmal beunru-
higend, dass gerade in dieser Situation, wo wir uns nun
anschicken, mit der EWG in Gespräche einzutreten,
genau diese EWG sich auf währungspolitische Mass-
nahmen nicht einigen konnte, dass also in dieser Hin-
sicht, vorläufig mindestens, die EWG auch so etwas
wie ein Schönwetterverein ist. Dabei wäre es gerade
jetzt notwendig, dass sich Europa besser zusammenfin-
den würde.

Nun, wir konnten uns dank unserer bewaffneten
Neutralität aus zwei Weltkriegen heraushalten. Genau
das ist uns in wirtschaftspolitischer Hinsicht nicht mög-
lich, weil wir uns ja nicht heraushalten wollen, sondern
weil unser Land — vielleicht wie kein anderes — mit
der Weltwirtschaft verbunden ist und verbunden sein
muss, wenn wir im Lebensstandard mit an der Spitze
marschieren wollen. Es ist deshalb nicht zu bezweifeln,
dass besondere Massnahmen auf dem Gebiet der Wäh-
rungspolitik und der Pflege unserer Währung heute
unumgänglich sind. Aber es ist noch einmal beunruhi-
gend, dass diese Massnahmen auf Grund eines dringli-
chen Bundesbeschlusses notwendig sind. Wir wissen aus
der Diskussion über das Notenbankinstrumentarium,
dass wir dort nicht zu Rande gekommen sind, weil die
verfassungsmässige Grundlage fehlte, und dass es des-
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halb — ich begegne mich hier mit Herrn Biel —
vordringlich ist, dass die verfassungsmässigen Grundla-
gen in Ordnung gebracht werden. Ob es genügt, wenn
wir nur den Notenbankartikel revidieren oder ob auch
ein umfassendes konjunkturpolitisches Instrumentarium
notwendig ist, um eine genügende Konjunkturstabilisic-
rungspolitik betreiben zu können, sei jetzt offengelas-
sen. Ich möchte einigen Freunden im Saal immerhin
sagen, dass sie vielleicht mit Vorteil die Artikel auf der
Wirtschaftsseite der «Neuen Zürcher Zeitung» lesen
würden, wo sehr deutlich zum Ausdruck kommt, dass
es notwendig sein wird, unser konjunkturpolitisehes In-
strumentarium verfassungsmässig richtig abstützen zu
können.

Es geht also letztlich darum, die Vorlage eines
Konjunkturartikels zu beschleunigen, wo dann viel-
leicht allerdings nicht nur die Expertengutachten zu
berücksichtigen sind, sondern vielleicht auch die Einga-
ben der Kantone, der Parteien und der Hochschulen
zum Fragenkatalog Wahlen beachtet werden sollten;
denn dort sind doch, im Hinblick auf eine kommende
Totalrevision der Bundesverfassung, ganz beachtliche
Vorschläge gemacht worden.

Nun kommen wir wegen dieser unbefriedigenden
verfassungsmassigen Situation unweigerlich zu der Fra-
ge: Soll der Regierung Generalvollmacht erteilt wer-
den oder muss sich das Parlament, wie das auch Herr
Furgler ausgedrückt hat, ein genügendes Kontrollrecht
vorbehalten? Hier kann man sich natürlich fragen, ob
die Generalvollmachten der Kriegszeiten ohne weiteres
verglichen werden dürfen mit diesen sachlich auf einen
engen Kreis beschränkten Massnahmen. Ich glaube, es
ist zum Teil eine Ermessensfrage, ob die Massnahmen,
die der Bundesrat aufgrund des heute vorliegenden Be-
schlusses fassen wird, noch als Gesetzgebung oder als
Vollzugsmassnahmen betrachtet werden müssen. Hier
müssen wir sehen, dass wir zu einer sauberen Trennung
kommen.

Wir haben durch das Münzgesetz die Festsetzung
der Währungsparität dem Bundesrat und der National-
bank in die Hand gelegt. Ich möchte sagen: Wir haben
den Einsatz der währungspolitischen Artillerie in die
Hand des Bundesrates gelegt. Jetzt wollen wir uns
darüber streiten, ob der Einsatz der Handfeuerwaffen
beim Parlament bleiben soll. Hier ist sicher eine
Schwierigkeit, die wir nur durch die Herstellung einer
befriedigenden verfassungsmässigen Ordnung heilen
können. Da muss ich nun sagen: Gerade, um in dieser
Richtung etwas Druck hinter die Verwaltung und hin-
ter uns selbst zu bringen, möchte ich auch dem Antrag
zustimmen, dass dieser dringliche Bundesbcschluss nur
drei Jahre gültig ist; denn ich bin auch der Meinung,
wenn wir unsere Aufgabe ernst nehmen, sollte es in
diesen drei Jahren möglich sein, zu einer befriedigenden
verfassungsmässigen Ordnung zu kommen.

Breitenmoscr: Ich erlaube mir, zum Problem noch
einige kritische staatspolitische Bemerkungen anzustel-
len. Obwohl ich es nicht schätze, dass sich unser Parla-
ment zur Schreibstube entwickelt, glaube ich, die Zehn-
Minuten-«Schallgrenze» nicht zu überschreiten!

Wir sprechen heute von der auch für unser Land
folgenschweren Währungskrise. Morgen Donnerstag
wird man in diesem Saal den Versuch unternehmen,
unseren gemessen an den Erwartungen unverhofften
Schiffbruch in der europäischen Integrationspolitik als
Erfolg hinzustellen, der sich wohl erst aufgrund des

sich in den letzten Tagen abzeichnenden reduzierten
amerikanischen Engagements in Kuropa aufpolieren
liesse. Die Zusammenhänge liegen auf der Hund. Wir
rühmen uns der immerwährenden und mögliehst be-
waffneten Neutralität gegenüber jedermann, der auch
bereit wäre, uns wirtschafts- und währungspolitiseh die
Hand zu engerer Zusammenarbeit un/ubietcn. Wir blei-
ben streng neutral und untersehät/en die Versuche, zur
europäischen Wirtschaftsintegration und zu einem bes-
seren Weltwährungssystem zu kommen. Nur in Sachen
Waffenausfuhr nehmen wir es mit dieser Neutralität
nicht so genau. Was will ich damit sagen? Wir vcrpass-
ten die aktive Mitwirkung an den wirtsehufts- und wäh-
rungspolitischen Schalthebeln und zahlen dafür eine
währschafte Zeche, etwa bei Aufwertungen, bei lixport-
erschwerungen und bei Milliarden-Schiebergeschäften
halboffiziellcr und privater Spekulanten. Der tagelange,
ja wochenlange Kommentar aus dem Bundeshaus in
den letzten Monaten war jeweils: «Wir können uns
noch nicht äussern, wir müssen abwarten, wir müssen
sehen, was die ändern machen.» Und bei den ändern
sind wir eben nicht dabei, weil wir Wert legen auf
mögliehst viel Alleingang und F.in/.elgespräehe, wo
man sieh gegenseitig nicht engagieren muss. Im Intetira-
tionsbericht steht es schwarz auf weiss: «Unser Ab-
seitsstehen birgt viele Risiken auf allen Gebieten in
sich.» Ich betrachte diese wertvolle Feststellung als das
Wichtigste in diesem neuen Band der Selnvei/erge-
schichte.

Präsident Nixon hat seine währungs- und wirt-
schaftspolitischen Massnahmen als Herausforderung
zum friedliehen Wettbewerb mit Huropa bezeichnet.
Er konnte ja zum vornherein auf ein auch hier zerrisse-
nes, uneiniges Europa zählen. Unsere recht gescheite
«Weltwoehc» bezeichnet sie im Wirtschuftsteil als ame-
rikanische Erpressung. Wir wähnen uns fortschrittlich.
In Wirklichkeit sind wir mit unserer heutigen Stuats-
und Regicrungsstruktur zur Ohnmacht gegenüber den
weltweiten wirtschafts- und währungspolitisehen Ge-
schehnissen verurteilt. Und Ohnmacht und Vollmacht
begegnen sich auch heute wieder bei unseren Heratun-
gen. Wir sind auf dem besten Weg, in Zukunft nur
noch eine Gemeinde in Europa zu sein. Was andere
Regierungen und Parlamente in eigener Rompeteti/,
entscheiden können, müssen wir als Notrecht bezeich-
nen und deklarieren, so auch den heute zur Betatunv;
stehenden dringlichen Bundesbeschluss. Zu Notteehlv
massnahmen greift man wirklich ungern. Die heutige
Weltwiilmtngskrise zusammen mit der Inteju'ationskri-
se, wo man uns statt der erhofften gestaltenden Mitwir-
kung ein sehr kleines, beschränktes Menü vorset/tc,
muss /:u denken geben. Für mich bedeutet Kint ivtcn
auf den dringlichen Bundesbeschluss eine absolute Not-
wendigkeit.

Wenn Sie bedenken, dass wir heute in New York
für ein Fondue und 3 dl Johannisberger genau S Dollar
oder umgerechnet 32 Schweizer Franken zahlen, dann
wird auch dem hintersten Bürger, der für Währuntisfru-
gcn nicht v'el übrig hat, aber zu verstehen weiss, klar,
dass etwas nicht mehr stimmt in den Relationen, vor
allem in unserem geltenden Währuni'ssystem, dass wir
im Kleinen wie im Grossen die Zeche bezahlen, viel-
leicht zugunsten der gleichen Spekulanten, denen Präsi-
dent Nixon — Sie haben es schriftlich bekommen
feierlieh versprach: Ich werde euch das Handwerk
legen!



22. September 1971 1057 Schutz der Währung

Ein letztes: Wir haben hier vor etwa vier Jahren die
Frage der Totalrevision der Bundesverfassung disku-
tiert. Die Regierung war gar nicht erfreut darüber und
glaubte, der Zeitpunkt für ein neues Leitbild sei noch
nicht gekommen. Ich vermute, dass spätestens am En-
de dieser interessanten Sessionswoche wir alle erkennen
dürften, dass mindestens zwei Leitbilder für die
Schweiz der nächsten Generation gegeben sind: Europa
und die Welt. Unser Präsident hat es bei der Eröffnung
unserer jetzigen Session mit Recht hervorgehoben. Ich
bein kein Utopist und würde nicht als kurz- oder mit-
telfristiges Ziel an ein Vereintes Europa glauben. Aber
ich wünsche mir eine Schweiz, die in währungs- und
integrationspolitischen Belangen bedeutend mehr Mit-
wirkung sucht und damit die eigene Landeswährung
mit ihrer Kaufkraft und den Wohlstand des Volkes,
sowohl der Beschäftigten wie auch der Rentner, besser
schützen und stärken kann. Der neue Bundesbeschluss
setzt sich deshalb zum Ziel, schwerwiegende Störungen
in der Wirtschaft zu verhindern, die Kaufkraft des
Frankens zu erhalten und namentlich den Zufluss uner-
wünschter ausländischer Gelder abzuwehren. Solche
Massnahmen gehörten schon lange in unsere Verfas-
sung und in unsere Gesetze, und ich bin der Meinung,
es sollte eigentlich gar nicht bei dem jetzigen zur Dis-
kussion stehenden Bundesbeschluss bleiben.

König: Ich bedaure sehr, dass diese Vorlage in so
raschem Tempo durch Bundesrat und Parlament
durchgepeitscht werden muss. Ich bin überzeugt, dass
wir in zeitlicher Beziehung — trotzdem wir an der
Grenze unserer Möglichkeiten angelangt sind — gründ-
liche Arbeit zu leisten haben. Das Votum von Herrn
Kollega Purgier hat das deutlich gemacht.

Ich glaube aus der Vorgeschichte zu entnehmen,
dass auch der Jurist Celio ein wenig Herzklopfen hatte,
als er seine Vorlage dem Bundesrat unterbreiten muss-
te. Ich weiss, dass er eine zweite Vorlage bereit hatte
— im Sinne der Enumerationsmethode. Daraus schlies-
se ich, dass er sich der grossen Bedeutung, aber auch
der grossen Gefahren einer Blankovollmacht durchaus
bewusst gewesen ist. Es gibt tatsächlich Gründe, in
diesem Falle von der Enumeration abzusehen. Aber
das hindert nicht, festzustellen, dass die Gefahren bei
der vorgeschlagenen Blankovollmacht in genau glei-
chem Umfange bestehen; und es liegt mir daran, auf
diese Gefahren noch einmal deutlich hinzuweisen.

Zunächst einmal in bezug auf die Grenzen der
Kompetenzen. Der Vorstoss des Vororts beweist, dass
ein solches Vollmachtenregime sofort an vielen Orten
Appetit weckt. Der Bundesrat wird ganz selbstver-
ständlich von verschiedenen Seiten unter Druck gesetzt
werden, von seinen Kompetenzen Gebrauch zu ma-
chen. Ferner besteht die Gefahr — ich kann nur stich-
wortartig darauf hinweisen —, dass veränderte Situa-
tionen eintreten. Man rechnet ja damit, dass noch unge-
wiss ist, was kommen kann. Hier liegt die Gefahr, dass
der Bundesrat dann aus dieser veränderten Situation
heraus weitergehende Kompetenzen ableiten will oder
gern ableitet, gestützt auf die Vorlage, die wir beraten.
Schliesslich besteht eine weitere Gefahr: Es gibt auf
dem Währungssektor Massnahmen, die nicht mehr
rückgängig gemacht werden können, weil der Schaden
grösser wäre als der Nutzen. Darin sehe ich ganz be-
sondere Schwierigkeiten für das Parlament, in diesem
Schnellverfahren Vollmachten zu erteilen. Man hat aus
den Voten der Fraktionssprecher gespürt, dass sie auch

so denken. Herr Eisenring hat nach einer restriktiven
Auslegung des Beschlusses gerufen. Auch in den Voten
von Herrn Stich und von Herrn Deonna hat das unter-
schwellig mitgetönt. Ich muss Ihnen aber sagen: Es
genügt nicht, wenn der Bundesrat in seiner Botschaft
erklärt, man wolle sich mit der Vorlage auf währungs-
politische Dinge beschränken und man schliesse kredit-,
handels-, lohn- und preispolitische Dinge aus. All das
hängt ohnehin relativ eng zusammen, und es wird dann
weitgehend eine Ermessensfrage sein, wie weit man hier
gehen soll und gehen darf.

Ich glaube also, dass wir uns nicht darauf beschrän-
ken sollten, hier Erklärungen zum Beschlüsse zu be-
kommen; wir sollten vielmehr die rechtsverbindliche
Form wählen und die Einschränkungen im Sinne des
Antrages Biel in den Beschluss aufnehmen, um klarzu-
stellen, dass es sich nur um währungspolitische Mass-
nahmen handeln kann. Eine solche Begrenzung liegt
sicher auch im Interesse des Bundesrates, damit er
legitimiert ist, unberechtigte Begehren von sich zu wei-
sen. Im gleichen Sinne ergeht es mir in bezug auf die
andere Frage. Der Antrag Eibel hat das, was Herr
Furgler im Auge hat, bereits angedeutet. Ich glaube
einfach, dass wir in der heutigen Situation in bezug auf
die Form, die wir dem Beschluss geben, und in bezug
auf die Kompetenzen, die das Parlament behält, nicht
weitergehen sollten, als wir in der Kriegszeit mit den
Vollmachten gegangen sind. Ich bin mir darüber klar,
dass auch eine solche Bremse der nachträglichen Ge-
nehmigung durch das Parlament nicht voll spielen
wird, eben weil es Massnahmen gibt, die gar nicht
mehr rückgängig gemacht werden können.

Ich teile nicht ganz die Meinung des Herrn Kolle-
gen Hummler, dass wir mit dem Münzgesetz die Artil-
lerie bereits aus den Händen gegeben haben und heute
nur noch mit den kleinen Waffen fechten. Es besteht
durchaus die Möglichkeit — eben weil wir im Unge-
wissen tappen —, dass wir im Laufe der nächsten Zeit
feststellen müssen, dass auf dem Gebiete der Währung
noch kräftige Mittel vorhanden sind und eingesetzt
werden können oder sogar eingesetzt werden müssen.
Ich möchte Sie also dringend bitten, rechtsverbindlich
alle die Beschränkungen in den Beschluss aufzuneh-
men, die verantwortet werden können, damit das Voll-
machtenregime, das an sich Gefahren enthält, nicht
unnötig, nicht übers notwendigste Mass hinaus, ausge-
dehnt werden kann.

Weber Max, Berichterstatter: Ich stelle mit Genug-
tuung fest, dass kein Antrag auf Nichteintreten gestellt
worden ist. Alle Redner haben die Berechtigung der
vorgesehenen Massnahmen anerkennen müssen und
stimmen ihnen im grossen und ganzen zu. Auf Einzel-
fragcn werde ich in der Detailberatung noch zu spre-
chen kommen.

Ich beschränke mich auf einige wenige Bemerkun-
gen, in erster Linie zu den Ausführungen von Kollega
Biel. Er hat gesagt, das System von Bretton Woods sei
falsch gewesen, das ganze Konzept sei falsch gewesen.
Dass die Spielregeln nicht eingehalten wurden, das ist
richtig. Aber auch Bretton Woods sah unter ganz be-
stimmten Umständen Kursänderungen vor und hat
auch Regeln dafür aufgestellt. Aber das Konzept war
nicht falsch. Sie, Herr Biel, haben auch keine Alternati-
ve gezeigt. Wenn Sie das studieren, werden Sie heraus-
finden, dass kein anderer Weg übrigbleibt als irgend-
ein Weg zurück zu Bretton Woods. Sie haben die
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Kursflexiblität gepredigt. Aber ich sage nochmals: Die
flexiblen Wechselkurse sind keine Medizin gegen die
Inflation. Man spricht immer von der importierten
Inflation. Aber sie ist nur zum Teil importiert. Fast
jedes Land hat eine autochthone Inflation, hat Teue-
rungsfaktoren im Inland. Unsere Mietzinserhöhungen
sind nicht importiert. Sie stammen aus dem Inland. Mit
keiner Kursänderung können wir sie beeinflussen und
korrigieren. Der Artikel von Herrn Kollega Sieber in
der «Neuen Zürcher Zeitung» ist zitiert worden. Er
spricht sich für flexible Wechselkurse aus. Er hat sich
aber ausserordentlich vorsichtig ausgedrückt und sagt,
wenn man von der Voraussetzung ausgehe, dass die
Inflationsbekämpfung die Priorität habe unter den Zie-
len — «wenn», nicht wahr —, dann sei das notwendig.
Nachher sagt er, flexible Kurse seien keine ideale, aber
die vergleichsweise zweckmässigste Politik. Das ist sehr
vorsichtig ausgedrückt. Was haben wir heute? Wir ha-
ben flexible Dollarkurse und zum Teil flexible Wech-
selkurse in vielen Ländern. Wir haben keinen flexiblen
Frankenkurs. Das muss ich Herrn Eisenring sagen. Ich
weiss nicht, hat er sich versprochen, er sprach von
einem Floating des Frankens. Der Dollar floatet, aber
nicht der Franken; der Franken ist weiterhin an die
Goldparität gebunden. Aber was haben wir heute er-
reicht mit diesen flexiblen Dollarkursen? Vor allem
ein Chaos im Währungssystem, ein richtiges Chaos.
Die ausserordentlich schweren Auswirkungen werden
wir noch zu spüren bekommen, das sage ich Ihnen. Es
sind einige Andeutungen gemacht worden, wir wollen
jetzt nicht weiter darüber sprechen. Deutschland habe
zu spät aufgewertet, meint Herr Biel, ein Jahr vorher
hätte es aufwerten sollen. Aber die Teuerung wäre
trotzdem gekommen; das hätte nichts geändert. Ferner
sagte er, die Freigabe des Dollarkurses habe den Zu-
strom von Dollars abgehalten. Ja, weshalb muss denn
jetzt die Bundesbank intervenieren? Sie muss intervenie-
ren, weil der Kurs zu hoch hinaufgetrieben wird; sie
muss auch die Flexibilität ersetzen.

Wir sollen innert drei Jahren Artikel 39 BV revidie-
ren. Sie müssen sich klar darüber sein, dass Sie mit
einer Revision von Artikel 39 nicht die Kompetenzen
erhalten, um diese Massnahmen durchzuführen. Das
steht nicht drin. Wir können keinen solchen Artikel
fassen. Und da möchte ich auch Herrn Hummler sa-
gen: Auch wenn er zustande kommt, was ich noch
bezweifle, so wird er keine genügende Kompetenz brin-
gen, um auf dem Währungsgebiet die heute notwendi-
gen Massnahmen zu treffen. Darüber muss man sich
absolut klar sein.

Herrn Muret möchte ich sagen, dass wir nicht den
Dollarkurs halten. La Banque Nationale laisse le cours
du dollar aux influences du marché.

Die Frage der Befristung, die Herr Deonna aufge-
worfen hat, werden wir dann in der Detailberatung
noch besprechen müssen.

Nun einige Worte zu den sehr interessanten Ausfüh-
rungen unseres Kollegen Furgler. Sein scharfes juristi-
sches Gewissen hat wieder einmal reagiert; das ist auch
notwendig, und ich begrüsse es, dass er hier seine Mei-
nung zum Ausdruck gebracht hat. Aber der Vergleich
mit den Vollmachten von 1939 hinkt etwas. Wir haben
zwei grundlegende Unterschiede. Und da muss ich die
verehrten Juristen ersuchen, jeweils auch die wirtschaft-
liche Seite zu betrachten. Ich muss gerade den kompe-
tentesten Juristen den Vorwurf machen, dass sie den
wirtschaftlichen Blick nicht haben. Auch ein Professor

Giacometti und andere haben oft Urteile gefällt, die
nicht haltbar waren, wenn man die wirtschaftlichen
Bedingungen richtig interpretiert hat.

Welches sind die grundlegenden Unterschiede? Die
Vollmachten von 1939 für die Kriegs/.eit waren Totul-
vollmachten für alle Einwirkungen auf dem Gebiete
der Wirtschaft, der Finanzpolitik usw. Heute haben wir
begrenzte Vollmachten für die Währungspolitik, eine
ausserordentlich wichtige Eingrcnzung.

Wir haben noch einen ändern Unterschied, Kollega
Furgler. Die damaligen Vollmachten betrafen Mass-
nahmen, die im Innern wirkten, auf unsere innere Poli-
tik. Jetzt haben wir Wirkungen nach ausscn, und das ist
etwas grundlegend anderes. Da kommt nun der Punkt,
wo eben der Oekonom dem Juristen gegenübersteht
und wo er sich mit dem Juristen einigen sollte über das,
was tragbar ist, und ich bitte den Kollegen Furgler,
sich genau zu überlegen, ob wir mit Blick auf die
Wirkung nach aussen uns gestatten können, Massnah-
men in Kraft zu setzen, die dann kurzerhand wieder
aufgehoben werden können. Bei innenpolitischen Mass-
nahmen wäre das tragbar, aber bei diesen Massnahmen
ist es nicht möglich. Wir werden das in der Detailbera-
tung nochmals zu behandeln haben.

Zum Notrecht nur zwei Bemerkungen. Ich habe in
meiner parlamentarischen Tätigkeit wiederholt gehört,
wir sollten einen Notrechtsartikel schaffen. Aber im-
mer ist man davor zurückgeschreckt, weil man keine
Formulierung gefunden hat und weil man findet, man
kann keine Bedingungen stellen, unter welchen das
Notrecht möglich ist, sonst hat der Artikel keinen Sinn
mehr. Aber ein Notrechtsartikel, der weiter nichts sagt,
als dass man Notrecht anwenden kann, was ist das
juristisch? Was hat das für eine Wirkung? Ich finde, der
Artikel 89bis, Absatz 3, ist eine sehr gute Lösung, er
hat sich sehr gut bewährt. Er stellt einfach das Verfah-
ren fest im Falle der Ergreifung von Notrecht. Und das
hat sich bisher bewährt. Aber darüber wird das kom-
mende Parlament sich den Kopf zerbrechen können,
dass es einen Notrechtsartikel findet, der standhält und
der dann auch vom Volk angenommen wird. Das ist
dann noch eine weitere Frage. Wenn dies gelingt, dann
gratuliere ich ihm.

Herr König hat das rasche Tempo kritisiert. Hätte
man am 9. Mai oder am 16. August mit einem langsa-
men Verfahren eingreifen und sagen können, zuerst
wollen wir das Parlament zusammenrufen, darüber dis-
kutieren, was hier zu treffen sei? Das sind eben gan/.
andere Situationen, in denen ein rasches Tempo, Herr
Kollega König, unter Umständen notwendig ist.

Ich begreife alle die Herren, die sagen, man verlan-
ge viel von uns, wenn man dem Bundesrat Vollmach-
ten geben soll. Ich sage nochmals, es geht um Voll-
machten auf einem ganz begrenzten Gebiet, und dar-
über muss die Erklärung von Herrn Bundesrat Celio
absolute Eindeutigkeit schaffen, wie stark begrenzt das
Gebiet ist, und dann ist es eine Frage des Vertrauens.
Ich gehöre nicht zu denen, die blindlings alles akzep-
tieren, was der Bundesrat vorschlägt. Ich habe
hier in diesem Saale sehr viel Opposition gemacht.
Aber in dieser Frage habe ich Vertrauen zum Bundcs-
rat und ich habe sogar Vertrauen zum künftigen Parla-
ment, dem ich nicht mehr angehören werde. Wenn
natürlich die Mitglieder Ihres Rates, die wieder kandi-
dieren und wieder gewählt werden, das Vertrauen nicht
haben, das künftige Parlament werde richtig handeln
nach zwei Jahren, dann begrenzen sie den Beschluss
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auf drei Jahre. Ich habe das Vertrauen, dass es auch
richtig handeln wird nach zwei Jahren, so dass die
Verlängerungsmöglichkeit richtig ist.

M. Debctaz, rapporteur: Notre président ne souhai-
te pas que nous épiloguions trop longtemps; vous non
plus; j'ai la conviction que cela n'est pas nécessaire. A
l'appui de cette affirmation, j'évoque rapidement l'in-
tervention de M. Biel qui a repris son argumentation en
faveur de cours flexibles et qui avance, à côté d'autres
arguments, l'exemple allemand pour justifier sa thèse.
Pour notre part, nous avons utilisé le même exemple
allemand pour combattre la thèse de M. Biel. Je ne
pense pas que la poursuite du dialogue le fera changer
d'avis. Je maintiens pour ma part ce que j'ai déclaré
dans mon exposé d'entrée en matière. Je rappelle que
la plupart des praticiens et des héoriciens rejettent le
système préconisé par M. Biel.

Le président de la commission vient de donner son
avis sur les réflexions faites par M. Furgler; il vient de
rappeler la très grande différence entre les pleins pou-
voirs du temps de guerre et ceux qui retiennent
aujourd'hui notre attention, pleins pouvoirs qui sont
strictement limités au domaine monétaire. Il n'en de-
meure pas moins que M. Furgler a soulevé un problè-
me important. Il a posé une question au Conseil fédé-
ral, se réservant de déposer un amendement selon la
réponse que donnera le chef du Département des finan-
ces et des douanes. Attendons donc cette réponse. Le
cas échéant, nous reprendrons ce problème lors de la
discussion des articles.

Quelques mots à M. Muret qui a froncé mécham-
ment les sourcils, qui a joué à l'accusateur public et
qui, cela va de soi, nous a tous fait trembler. Il y aurait
beaucoup de choses à rétorquer à son discours dont le
ton m'a paru nettement meilleur que le fond.

Je ne veux pas polémiquer. Il n'a jamais été question
de chanter des triomphes. M. Muret a vu — si je me
souviens bien — un océan de contradictions dans le
monde occidental. Personne ne sera surpris que M. Mu-
ret voie des contradictions dans ce monde-là seule-
ment! C'est en somme quand M. Muret nous a avoué
son embarras qu'il a été le moins ambigu. Cet embar-
ras conduit M. Muret à l'abstentionnisme — je le veux
bien — mais alors qu'il ne fasse pas de reproches à ceux
qui entendent agir, à ceux qui entendent donner au
Conseil fédéral et à la Banque nationale les moyens de
le faire efficacement. Alors que lui-même s'abstient,
qu'il ne nous reproche pas de manquer de courage! Il
faut aussi que M. Muret sache que ce n'est pas le dollar
que nous entendons protéger — il le sait fort bien
d'ailleurs — mais le franc suisse et notre économie.
Cette protection est importante pour notre industrie
d'exportation, nous l'avons reconnu. Nous avons déjà
souligné l'importance de cette industrie pour l'ensemble
de l'économie et pour toute la population de ce pays.
Qu'on le veuille ou non à l'extrême gauche, notre
économie suisse a besoin de ses exportations.

Je constate que personne ne combat l'entrée en
matière et je vous rappelle que c'est au nom de la
commission unanime que je puis vous engager à la
voter.

Bundesrat Celio: Lassen Sie mich zuerst meiner
Freude Ausdruck darüber geben, dass es Ihrem werten
Kollegen Max Weber möglich war, zum Abschied von
diesem Rate eine Glanzvorlesung zu halten. Er hat
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heute eine seiner besten Vorlesungen in der Domäne
der Nationalökonomie gehalten. Ich möchte ihm dafür
herzlich danken, ebenso dem Berichterstatter französi-
scher Zunge für seine Unterstützung des Bundesrates.
Ich war erstaunt zu hören, wie ein Mann, der gewöhn-
lich über landwirtschaftliche Probleme spricht, sich in
viel grösserem Umfange über Währungspolitik verbrei-
tet.

Angesichts der vorgerückten Zeit und auch weil die
Herren Berichterstatter und andere Herren hier im Saal
die allgemeine Situation geschildert haben, beschränke
ich mich darauf, die aufgeworfenen Fragen zu beant-
worten und vor allem zu verschiedenen Interventionen
Stellung zu nehmen. Wie immer haben meine fleissigen
Mitarbeiter eine schöne Rede vorbereitet. Ich bitte die
Presse, sich dieser Rede zu bedienen, damit meine Mit-
arbeiter nicht zu sehr enttäuscht sind.

Ich will nun rasch zu den verschiedenen aufgewor-
fenen Fragen Stellung nehmen.

Herr Biel, dass die Währungskrise schon lange dau-
ert, stimmt vollständig. Diese Währungskrise, die Er-
klärungen von Präsident Nixon am 15. August, sind
nichts anderes als der Abschluss einer langen Krise, die
sich vor der Goldspaltung im Jahre 1968 abzeichnete.
Sowohl Gelehrte wie Techniker haben diese Krise
kommen sehen und vor ihr gewarnt, vor allem als man
merkte, dass das System von Bretton Woods, das an
sich nicht schlecht und grundsätzlich falsch war, durch
die Entwicklung der amerikanischen Wirtschaft und der
politischen Situation aufhörte zu funktionieren. Das
war schon in den Jahren 1960 bis 1963 abzuse-
hen, eben weil die Regeln nicht eingehalten wur-
den und in Europa zu viele Dollars vorhanden wa-
ren. Herr Biel plädiert noch einmal für flexible Wech-
selkurse. Allerdings habe ich bemerkt, dass er selbst
nicht so ganz hundertprozentig überzeugt ist, dass diese
flexiblen Wechselkurse eine gute Lösung darstellen
könnten. Die Herren Weber und Debétaz haben Ihnen
schon von der Problematik gesprochen. Ich habe auch
als Laie versucht, mir einmal eine Vorstellung über das
Problem der fixen und der flexiblen Wechselkurse zu
machen. Ich bin zur Auffassung gekommen, beide Sy-
steme seien an und für sich schlecht, und man könne
nur das weniger schlechte wählen. In einer mit dem
Ausland verflochtenen Wirtschaft spielen die Wechsel-
kurse eine grosse Rolle. Dass starre Wechselkurse eine
Anpassungsinflation oder eine importierte Inflation zur
Folge haben können, liegt auf der Hand. — Das Ge-
genstück sind die flexiblen Wechselkurse. Wenn diese
nicht manövriert oder gesteuert werden, riskiert man,
ins andere Extrem zu verfallen. Die Währungen kön-
nen sich dann so bewegen, dass das betroffene Land
gegenüber dem Ausland nicht mehr konkurrenzfähig
ist. Die flexiblen Wechselkurse sind die beste Methode,
um von einem Boom zu einer Rezession zu kommen,
denn die Wechselkurse beeinflussen die wirtschaftliche
Situation. Man kann den flexiblen Wechselkursen auch
noch vorwerfen, dass sie nicht nur durch das Ausmass
der Handelsgeschäfte bestimmt werden. Zu etwa 90
Prozent werden sie durch Kapitalverschiebungen be-
stimmt, und diese können überhaupt nicht gesteuert
werden. Man kann doch nicht die ganze Wirtschaft da-
von abhängig machen, wie die internationalen Finanz-
mächte ihre Kapitalien verschieben! Das ist die grosse
Schwierigkeit. Ich glaube, der Beweis, dass flexible
Wechselkurse das schlechtere System sind, ist dadurch
geleistet, dass heute in ganz Europa die Länder mit
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flexiblen Wechselkursen darauf tendieren, zu starren
Wechselkursen zurückzukehren; auch die EWG plädiert
dafür. Herr Biel, Sie haben mir heute morgen einen
Artikel in der «Neuen Zürcher Zeitung» gezeigt, in
dem man sagt, dass in der BRD Banken und ein gewis-
ser Kreis der Wirtschaft für die flexiblen Wechselkurse
seien. Dass die Banken dafür sind, erstaunt mich nicht,
denn bei einer gewissen Flexibilität kann man noch
gute Geschäfte machen. Ich bin ziemlich genau über
die guten Geschäfte der Schweizer Banken im Monat
Mai orientiert. Dass die Wirtschaft für flexible Wech-
selkurse ist, bezweifle ich sehr. Diese sind vor allem,
wie dies Herr Weber gesagt hat, für die Konsumenten
schädlich, denn man muss natürlich, um sich gegen die
Flexibilität zu schützen, einen gewissen Risikoprozent-
satz einbauen, der dann überwälzt wird. Es ist nicht
möglich, sich für die eine oder andere Lösung auszu-
sprechen.

Es ist richtig, wenn man sagt, dass die Wechselkurse
kein Tabu mehr sind, auch wenn wir seit 1936 keine
Auf- oder Abwertung mehr hatten. Dass der Bundesrat
dieses Tabu nicht beachtet, hat er, glaube ich, durch
die Aufwertung vom Mai gezeigt. Solches ist möglich,
wenn es die Situation erfordert. Ob man aber jede
Schwankung der Wirtschaft durch Aenderung der
Wechselkurse korrigieren soll, ist eine ganz andere Fra-
ge.

Nun zur schweizerischen Währungspolitik: Herr
Nationalrat Biel hat gesagt, man habe zu spät und zu
wenig aufgewertet. Ich gebe zu, es ist immer ein grosses
Risiko, in der Spätphase der Konjunktur aufzuwerten.
Es braucht dazu ziemlich viel Mut. Ich bestreite nicht,
dass es viel zu lange dauert, bis sich die Aufwertung
auswirkt, wenn man in der Anfangs- und Mittelphase
der Konjunktur sehr viel in die «Pipelines» hineingelas-
sen hat. Wenn es möglich ist, muss man am Beginn der
Konjunktur, nicht in der Spätphase aufwerten.

Man warf uns vor, wir hätten zu wenig aufgewertet.
Es gibt aber für die Aufwertung keinen Massstab. Wir
wussten bei der Aufwertung nichts von der Krise und
noch weniger von den scharfen amerikanischen Mass-
nahmen. Nehmen Sie an, Europa werde nicht einig,
werde nicht aufwerten, und schliesslich nehmen wir an,
die Amerikaner würden den Dollar um 5 Prozent oder
10 Prozent abwerten. Das liegt für die nächsten Jahre
nach meinem Eindruck nicht im Bereich der Möglich-
keit. Bei dieser Hypothese hätten wir dann 7 Prozent
Aufwertung des Schweizer Frankens und 10 Prozent
Abwertung des Dollars. — Ich verweise auf die lOpro-
zentige Importsteuer Amerikas. Durch diese entstehen
der schweizerischen Industrie im gesamten Belastungen
bis 30 Prozent. Infolge der Schwankungen, die wir zu
den 7 Prozent hinzu noch haben, entstehen für die
schweizerischen Produkte Teuerungen im Ausmass von
15 bis 17 Prozent. Glauben Sie, das habe für unsere
Exportindustrie und unsere Wirtschaft im allgemeinen
keine Auswirkungen? Man muss sehr vorsichtig sein zu
sagen, man habe zu wenig aufgewertet. Eine italieni-
sche Zeitung schildert die Ereignisse: «Visto da destra,
visto da sinistra.» Die Probleme werden immer von
zwei Seiten betrachtet. Für den, der nur importiert,
würden wir nie genügend aufwerten. Der Importeur hat
ein Interesse an der Aufwertung, denn entsprechend
weniger muss er ausgeben, um in fremder Währung zu
zahlen. Wer nur exportiert, verlangt, dass abgewertet
werde, denn die Exporte würden dadurch gefördert.
Dazwischen steht die Regierung. Der Bundesrat ist

nicht dazu da, die Exporte ungebührend zu schützen
oder die Importe in allen Sektoren zu verbilligen, son-
dern er muss seine wenigen Kompetenzen — oder die
vielen, die er dank Ihrem Entgegenkommen hat —
dazu benutzen, die Wirtschaft des Landes ganz allge-
mein im Gleichgewicht zu halten.

Die Herren Nationalräte Biel und Arthur Schmid
sagten, die Nationalbank habe durch ihr Verhalten 50
Millionen Franken verloren und fragten, warum man
dem nicht vorgebeugt habe, nämlich vor dem 16. Au-
gust oder vielleicht schon im Mai. Gestern sagte man
mir auch, man hätte frühzeitig die Einfuhr von Kapital
stoppen müssen, und dann hätte man vielleicht von der
Aufwertung absehen können. Ich will Ihnen sagen,
warum wir das nicht getan haben. Herr Giscard d'Es-
taing kann jederzeit Massnahmen treffen und lässt sie
dann von seinem Kabinett, nicht einmal vom ganzen
Kabinett, ratifizieren. Präsident Nixon kann verfügen,
auch die deutsche, die italienische, die belgische Regie-
rung usw. können in Währungsfragen bestimmen und
haben es getan. Wissen Sie, was ich in der Zwischenzeit
vorgekehrt habe? Wir haben Unterschriften gesammelt,
damit überhaupt eine Abmachung zwischen den Ban-
ken und der Nationalbank zustande kam, denn wir
hatten absolut keine Mittel in der Hand. — Angesichts
dieser Situation kann man der Nationalbank keine allzu
grossen Vorwürfe machen. Ich wiederhole, was ich in
der Kommission gesagt habe: Ich bin den Banken und
der Bankiervereinigung dankbar, dass sie diesmal Hand
boten und uns die Möglichkeit gegeben haben, schon
am Freitag, vor der Rede von Präsident Nixon, gewisse
Massnahmen in Kraft zu setzen, die sich dann am
Montag ausgewirkt haben.

Es stimmt, wir wollten eine Aufwertung haben, und
zwar von nominell 7 Prozent, materiell 5 Prozent. Ich
habe kein Hehl daraus gemacht und habe es Ihnen
gesagt und habe auch die Kommissionen immer orien-
tiert, dass wir versuchen würden, den Dollar zwischen
4,06 und 4,07 zu halten. Schwankungen waren inner-
halb der Bandbreite möglich. Wir wollten damit einen
gewissen Druck auf die Zinsen auslösen. Sie haben ja
schon lange die hohen Zinse kritisiert. Wir wollten
innerhalb der Marge die Flexibilität erhalten.

Was ist passiert? Wir haben diesen Kurs ohne gros-
se Mühe gehalten. Leider ist die Woche vor dem
15. August gekommen. Da waren wir auf 4,06. Wären
wir in diesem Moment auf 4,01, also auf die untere
Interventionsquote zurückgegangen, wäre das meines
Erachtens für ganz Europa das Signal gewesen, den
Dollar fallenzulassen, weil man sich gesagt hätte, die
Schweiz glaube nicht mehr daran, dass der Dollar zu
halten sei. So wichtig sind wir ja zwar nicht, aber wir
haben zum Glück eine gute Währung. Je besser die
Währung ist, desto mehr ist sie der Spekulation, d. h.
dem Zufluss von Kapitalien, ausgesetzt. So gut wie die
Schweizer eine beliebte Ware auf dem Heiratsmarkt
sind, so sind die Schweizer Franken ein beliebtes Mittel
der Hortung auf dem Geld- und Kapitalmarkt. Wir
hätten, wenn wir in diesem Moment das Signal gegeben
hätten — davon bin ich fest überzeugt —, noch viel
mehr Dollars bekommen, als wir solche bekommen
haben. Die Verluste betragen 50 Millionen. Ich kann
Ihnen sagen: Durch 3 Monate Zinsen von diesen Dol-
lars sind diese Verluste völlig gedeckt; sie sind schon
heute abgeschrieben. Wenn nur dies meine Sorgen wä-
ren, wäre ich ein glücklicher Mensch!
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Bei diesen Handlungsvollmachten, um auf das Ar-
gument von Herrn Biel zurückzukommen, hat der Bun-
desrat sich selber desavouiert, als er sich bei der Be-
handlung der Motion Biel selber gesagt hat, Artikel 2
des Münzgesetzes sei doch dringlich, aber die Absät-
ze 6 und 7 von Artikel 39 der Bundesverfassung seien
nicht so dringlich. Ich möchte sagen: Wir werden auch
einmal über diesen Artikel 39, Absätze 6 und 7, disku-
tieren müssen. Ich bin fest überzeugt: Es wird eine
Währungsordnung herauskommen, vielleicht in zwei,
drei oder vier Jahren (ich weiss es nicht), an welche wir
uns anpassen müssen. In Klammer gesagt, damit auch
dieses Argument liquidiert sei (ich glaube, Herr Brei-
tenmoser hat dieses Argument aufgeworfen): Persön-
lich stehe ich absolut auf dem Standpunkt: Wir müssen
jetzt bei diesen Diskussionen mitmachen. Es geht sicher
nicht an, dass wir uns vom internationalen monetären
Fonds und von diesen internationalen Gremien noch
lange fernhalten, denn im Moment, wo eine neue Wäh-
rungsordnung konstruiert wird und wir nicht dabei
sind, dürfen wir uns nicht einbilden, dass dann, weil wir
nicht dabei sind, diese Währungsordnung für uns nicht
gelten würde. Sie wird für uns so gut wie für die ganze
Welt gelten. Wenn wir dabei sind, können wir sie
mindestens etwas beeinflussen; wenn wir nicht dabei
sind, müssen wir uns nur fügen. Wenn man in gewissen
Kreisen, die mir hie und da vielleicht auch nahestehen,
sagt, wir würden unsere Unabhängigkeit, unsere Frei-
heit verlieren, so ist darauf zu antworten: Unsere Frei-
heit bestünde darin, vor der Türe zu stehen und zu
warten, bis die ändern die Beschlüsse fassen. Nachher
kommen die ändern heraus und sagen uns, was sie
beschlossen haben, und das gilt dann auch für uns.
Dieses Kapitel möchte ich geschlossen haben. Ich bin
absolut für diese Tendenz.

Nun zurück zu Artikel 39! Artikel 39, vor allem
die Absätze 6 und 7, beinhalten die bekannte Ein-
schränkung: Der Bund kann die Einlösungspflicht für
Banknoten und andere gleichartige Geldzeichen nicht
aufheben und die Rechtsverbindlichkeit für ihre An-
nahme nicht aussprechen, ausgenommen in Kriegszei-
ten oder in Zeiten gestörter Währungsverhältnisse. Seit
1936 meint die Schweiz, in Zeiten gestörter Währungs-
verhältnisse zu leben. Die Einlösungspflicht besteht seit
1936 nicht mehr. Darum habe ich Herrn Biel gesagt:
So dringlich ist es auch nicht, weil wir diese Einlö-
sungspflicht heute schon nicht mehr haben. Die ausge-
gebenen Banknoten müssen durch Gold und kurzfristi-
ge Guthaben gedeckt sein. Wenn man die Einlösungs-
pflicht auf Gold nicht mehr hat (zum Glück haben wir
noch die Deckung), ist dieses Problem nicht dring-
lich.

Ich bin fest überzeugt: Auch mit dieser Revision
wären die Instrumente heute nicht vorhanden. Herr
Weber hat hundertmal Recht, wenn er sagt: Sogar
wenn wir das beste Instrumentarium und alles in der
Hand gehabt hätten, was wir heute an Notrecht schaf-
fen müssen, mit den Kompetenzen an den Bundesrat,
hätten wir einen Verfassungsartikel sicher nicht vor-
gesehen. Deshalb müssen wir mit dem Notrecht operie-
ren. Das hindert nicht (ich werde noch auf die Ausfüh-
rungen von Herrn Purgier zurückkommen), dass man
bei den Revisionen einmal die notwendigen Grundlagen
schafft, damit diese Führungsaufgabe des Bundesrates
und des Parlamentes auch unterstützt wird von den
Mitteln, die notwendig sind, um diese Führungsaufgabe
auszuüben.

Nun zur «politisch verbindlichen Erklärung», die
Herr Biel von mir erwartet. Ich habe immer Angst,
politisch verbindliche Erklärungen abzugeben. Es sind
aber im Bundesrat so viele Parteien vertreten, dass
diese politische Erklärung niemanden bindet. Ganz
ernsthaft: Man fürchtet, dass man diesen dringlichen
Bundesbeschluss, dieses Notrecht, braucht und miss-
braucht, um eben Konjunkturpolitik oder Kreditpolitk
zu treiben.

Zur Ausweitung des Beschlusses: Wir haben Ihnen
schon in der Botschaft gesagt, was wir darüber denken.
Schon der Artikel l des Beschlusses begrenzt absolut
den Anwendungsbereich. Man sagt, namentlich um den
Zufluss ausländischer Gelder abzuwehren und ihren
Abfluss zu fördern. — Der Bundesrat kann dieses Ziel
nicht überschreiten. (Ich werde bei der Beantwortung
der Intervention von Herrn Nationalrat Furgler noch-
mals darauf zurückkommen.) Es erteilt einmal die
ganz beschränkte Aufgabe, den Zufluss ausländischer
Gelder zu vermindern und den Abfluss zu fördern.
Aber viel besser als alle Erklärungen: Ich akzeptiere
Ihren Antrag, Herr Biel, in diesem Artikel l noch
gesetzlich zu verankern, dass dieses Gesetz nicht ge-
braucht werden kann für die und die Zwecke. Wenn
Sie diese Zwecke ausschliessen, dann können Sie be-
ruhigt sein.

Ich möchte aber noch etwas beifügen: Ich teile
nicht die Auffassung, dass man die Währungspolitik
und die Wirtschaftspolitik trennen kann mit einem so
netten Schnitt, dass die Währungspolitik überhaupt kei-
nen Einfluss ausübe auf die Wirtschaftspolitik. Das
bringt kein Finanzminister fertig, denn wenn ich mor-
gen 2 bis 3 Milliarden Dollar nicht hineinlasse, reagiert
die Wirtschaft ganz anders, als wenn wir diese 2 bis 3
Milliarden hineinlassen und die 10 Milliarden Franken
in den Kreislauf unserer Währung hineinschieben wür-
den. Sie sehen also, dass es nicht möglich ist zu sagen:
Die Währungspolitik hat keinen Einfluss auf die Wirt-
schaftspolitik. Sie hat nämlich einen Einfluss.

Man hat mir gestern schon gesagt: Sie können die
Preiskontrolle einführen — das fällt mir nicht ein!
Wie können Sie mit einem so engbegrenzten Beschluss
die Preiskontrolle einführen? Das können Sie nicht!
Viel weiter geht (ich habe es selber nicht einmal ge-
wusst) dieser schöne Beschluss über die wirtschaftlichen
Massnahmen gegenüber dem Ausland. Dieser Beschluss
ist zum Glück in der Verfassung verankert. Aber mit
diesem kleinen und bescheidenen Beschluss, der seit
1956 lebt und gut funktioniert, kann der Bundesrat den
Clearing und die Devisenbewirtschaftung einführen.
Ich kann nicht weitere Ausführungen machen über
dieses Problem. Als wir gesehen haben, was weltweit
passiert, haben wir uns auch gesagt, die Dollarstütze
bringe keine Lösung und haben den Kurs des Dollars
bedingt floatieren lassen (nicht den Franken, sondern
den Dollar) und ihn nicht mehr unterstützt.

Ich möchte aber klar sein und auch Herrn Muret
antworten. Wenn man den Vorwurf erhebt, wir hätten
den Dollar unterstützt, um die Exportwirtschaft zu
begünstigen, muss ich diese Aussagen bestreiten. Wir
sind im Bundesrat absolut unter keinem Druck gestan-
den; und wäre ein Druck gekommen, hätten wir diesem
Druck sicher nicht nachgegeben. Aber so gut wie ich
die Exportwirtschaft mehrmals in diesem Saale malträ-
tiert habe und Sie sie in Schutz genommen haben, meine
Herren, muss ich sagen, dass ich die Exportwirtschaft
jetzt in Schutz nehme; denn in diesem Moment hat sie
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es schwer. Es ist richtig, dass wir den Dollar auch
unterstützen, soweit das möglich ist, und dass wir nicht
eine neue Aufwertungssituation schaffen durch eine zu
grosse Aufwertung des Schweizer Frankens gegenüber
dem Dollar.

Herr Muret sagte, wir seien die Kapitalisten und die
Kapitalisten unterstützen sich gegenseitig. Wenn wir die
Exportwirtschaft unterstützen, unterstützen wir nicht
nur die Herren Patrons der Exportwirtschaft; wir
unterstützen Tausende und Tausende von Arbeitern,
die wegen dieses Exportes Arbeit finden in unserem
Lande. Der Export ist gewöhnlich gut bezahlt, und
dementsprechend sind auch diese Arbeiter gut bezahlt.
Wir schützen die Wirtschaft der Schweiz, und wir wol-
len, dass der Wohlstand in der Schweiz aufrechterhal-
ten bleibt. Wir wollen nicht, dass sich die Situation so
entwickelt, dass dieser Wohlstand plötzlich verschwin-
det.

Wenn die Währungsordnung nicht mehr klappt
und wenn auf internationaler Ebene eine solche Unord-
nung herrscht, braucht es nicht viel, dass auch unsere
Wirtschaft zugrunde geht. Es braucht nicht viel, wenn
wir nicht aufpassen und wenn wir die Augen nicht
richtig offen halten.

«Drei Jahre genügen», hat Herr Biel gesagt. Wir
haben diese Formel gefunden. Sie ist juristisch vertret-
bar. In einen dringlichen (konstitutionellen) Bundesbe-
schluss können Sie praktisch alles hineinnehmen. Sie
schaffen konstitutionelles Recht. Sie können auch die
Formel 3 Jahre plus 2 Jahre hineinnehmen. Ich sage
Ihnen: Wir wünschen im Bundesrat, dass dieser Be-
schluss 5 Jahre dauert. Dabei wollten wir nicht defini-
tiv 5 Jahre haben; wir haben gemeint, dies ginge zu
weit und wäre eine Ueberforderung des Parlamentes.
Nach 3 Jahren muss das Parlament beschliessen, ob es
weiterfahren will. Wenn aber diese 5 Jahre so stören,
werde ich heute abend nicht weinen, wenn Sie nur 3
Jahre beschliessen.

Nun zum Bankgeheimnis: Herr Blatti hat mich ge-
beten — und es ist auch in der Kommission gewünscht
worden —, ein Wort über das Bankgeheimnis zu sa-
gen.

Die «Associated Press» hat einen Artikel geschrie-
ben mit dem grossen Titel: «Bankgeheimnis aufgege-
ben in der Schweiz». In der letzten Zeit ist es Mode
geworden, sich solche Komplimente zu machen. Damit
die Touristen nicht mehr nach Italien gehen, hat man
geschrieben, die Meere seien dort verschmutzt. Dann
haben die Italiener die Cholera in Spanien erfunden,
damit die Fremden nicht mehr nach Spanien gehen.
Und jetzt erfindet man die Aufhebung des Bankge-
heimnisses in der Schweiz, damit die Kapitalien — für
einmal nicht die Fluchtkapitalien, sondern die guten —
anderswo angelegt werden.

Wie verhält es sich? Diese Märchen sind nur mög-
lich, weil man gesagt hat, es müsse eine gewisse Kon-
trolle ausgeübt werden. Ja, kann man denn Massnah-
men einführen ohne eine gewisse Kontrolle? Die Ban-
kenkommission, die Treuhandbüros und die Revision-
büros kontrollieren heute schon die Banken. Heute
schon kontrolliert die Steuerverwaltung die Banken,
um zu sehen, ob die Verrechnungssteuer richtig ver-
rechnet und richtig bezahlt wird. Gewisse andere Spar-
ten kontrollieren wir auch, z. B. die Versicherungen.
Ferner sind unsere Beamten ans Amtsgeheimnis gebun-
den und dürfen ihre Feststellungen nur amtlich verwen-
den. Ich werde auf dieses Kapitel noch zurückkommen,

wenn man von der Geheimnispflicht der Anwälte
spricht.

Es ist also keine Spur Wahrheit an der Meldung,
dass das Bankgeheimnis aufgehoben werde.

Nun, Herr Eisenring, ich habe Ihre Intervention
zum Teil schon beantwortet. Die Eskalation des Inter-
ventionismus ist die grosse Gefahr. Ich hoffe, dass
Europa die Geduld nicht verliert, denn, meine Herren,
Sie dürfen nicht bestreitcn, dass die Blüte, der Auf-
schwung der Wirtschaft in den letzten 20 Jahren nur
möglich war durch die Liberalisierung dieser Wirt-
schaft. Und wenn wir jetzt mit Retorsionsmassnahmen
beginnen, fallen wir 20 Jahre zurück. Dann haben wir
um diesen Fortschritt umsonst gekämpft.

Zur europäischen Währungskonferenz: Sie ist ein
frommer Wunsch. Die monetäre Krise hat zum Vor-
schein gebracht, dass Europa uneinig ist und dass es
noch lange dauern wird, bis wir Einigkeit finden in
diesen Fragen, vor allem in Währungsfragen und in
Fragen der wirtschaftlichen Integration. Dieses Ziel
liegt noch weit entfernt.

Und nun zur Frage: Was hat Europa bis jetzt
herausgebracht? Was hat die EWG fertiggebracht? Als
grosse Erfindung intern feste Wechselkurse, und die
Vereinigten Staaten sollen aufwerten! Nicht wahr, im-
mer was der andere machen soll, ist einfach zu sagen:
Die Bandbreite in Europa, unter den EWG-Ländern,
muss verringert werden, und nach aussen, gegenüber
dem Dollar, wollen Sie floaten. Dann kommt sicher die
Frage auf uns zu: Was macht nun die Schweiz? Und
das ist eine schwierige Frage; denn so einfach liegen
diese Dinge auch wieder nicht. Sie dürfen nicht verges-
sen, dass wir eine mit 6 Milliarden Franken passive
Handelsbilanz gegenüber der EWG haben. Wir kom-
pensieren diese passive Handelsbilanz durch die un-
sichtbaren Leistungen; nur wissen wir auch nicht so
genau, wo diese unsichtbaren Leistungen herkommen.
So können wir der EWG gegenüber die Spitzen nicht
mit Gold ausgleichen und auf der ändern Seite die
Deckung immer nur mit Dollars suchen, denn sonst
geht die Rechnung nicht mehr auf. Ich wäre auch nicht
damit einverstanden, immer gutes Gold gegen Dollars
abzugeben. Ich sage Ihnen dies nur, um zu zeigen, wie
schwierig diese Probleme sind und dass es sicher eine
lange Zeit dauern wird, bis diese Probleme geregelt sein
werden.

Beim GATT hat man diese Frage auch diskutiert,
und dort hat man eine Kommission eingesetzt; diese
Kommission hat gefunden, die lOpro/entige Import-
steuer liege gerade an der vertretbaren Grenze; aber sie
ist sowieso nicht so ganz GATT-konform, und vor
allem hat das GATT die Feststellung gemacht, dass die
amerikanische Massnahme absolut in keinem Verhält-
nis zum Schaden steht, den sie in Europa anrichtet. Das
glauben wir auch, und eben deshalb haben die USA die
nötigen Massnahmen getroffen. Wenn sie nicht gewusst
hätten, dass der amerikanische Schritt in Europa scha-
det, hätten sie ihn nicht getroffen.

Nun zum Instrumentarium. Von verschiedenen
Herren, auch von Herrn Deonna, ist über das Export-
depot gesprochen worden. Suchen wir nicht alle zusam-
men ein Alibi für das, was wir verpasst haben und für
das, was wir vorher bekämpft haben? Ich bin der erste,
der diesen Weg nicht beschreiten will und nicht be-
schreiten kann. Ich kann Ihnen ein für allemal erklären:
Wenn wir auch das Instrumentarium der Nationalbank
gehabt hätten, so hätten wir die vorgeschlagenen Mass-
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nahmen sehr wahrscheinlich trotzdem treffen müssen,
das Instrumentarium hatte sie nicht vorgesehen. Aber
dass wir in einer schlimmen Lage sind, weil wir den
Mut nicht gehabt haben, antikonjunkturelle Massnah-
men rechtzeitig zu treffen, ist auch wahr! Die 7 Pro-
zent Teuerung kommen doch von irgendeiner Seite,
und die Tatsache, dass andere Länder weniger Teue-
rung haben als wir, ist doch ein Zeichen dafür, dass wir
vielleicht etwas verpasst haben. Ich sage nicht, dass die
Massnahmen des Bundesrates zu einem ändern Resultat
geführt hätten, so eitel bin ich auch wieder nicht; aber
ich behaupte: Wir haben wegen des ewigen Widerstan-
des gegenüber jeder Massnahme nun einmal die heutige
Situation.

Nun zu den Verträgen mit den Banken. Ich schätze
diese «gentlemen's agreements» und diese Verträge mit
den Banken sehr. Aber gewisse Dinge können durch
Verträge nicht geregelt werden. Und zweitens: Wir
dürfen uns den Banken auch nicht ganz ausliefern. Es
darf nicht sein, dass wir eine Massnahme nicht treffen,
wenn die Banken dagegen sind. Soweit geht meine
Gutmütigkeit nicht. Ich muss bestätigen: Die Banken
sind sehr verständnisvoll gewesen, sie haben uns gehol-
fen; aber es könnte einmal eine Zeit kommen, wo der
Bundesrat autonom eine Massnahme treffen muss.

M. Muret, vous parlez de l'instabilité constante du
système capitaliste. Je dois vous dire qu'au fond l'insta-
bilité des autres systèmes n'est pas moins grande que
celle que vous nous reprochez. Un exemple: L'URSS a
dévalué le rouble, il y a quinze jours, d'une façon
beaucoup plus forte que ne l'ont fait tous les Etats
européens. Lorsque vous dites que nous avons commis
une formidable erreur de conduire la Suisse dans «le
gouffre des capitalistes», je dois tout de même vous
faire remarquer que nous avons un produit social par
tête d'habitant qui est le double de celui des pays qui
ont un autre système économique. De plus, quelques-
uns de ces pays s'adressent à nous, pauvre Europe
occidentale, pour des biens d'investissement, pour cons-
truire des fabriques d'autocars, d'automobiles, etc.
Nous ne pouvons donc pas parler d'une erreur monu-
mentale.

Quant aux questions de la réévaluation et des pertes
que nous avons subies, je pense que vous devriez pren-
dre des renseignements auprès des Tchèques et des
Polonais, non pas sur la situation politique, mais bien
sur les pertes qu'ils ont subies du fait de la non-con-
vertibilité du rouble. Ces pertes ont été bien supérieures
à celles de notre Banque nationale.

Il ne faut pas se faire de mauvais sang à ce sujet,
M. Muret, vous gardez votre idée et moi la mien-
ne...!

J'ai déjà répondu à M. Deonna, mais il y a encore
une question dont je désire parler. Il s'agit de la base
juridique de l'arrêté, c'est-à-dire l'article 89bis.
Pour «l'obligation générale», vous avez quelques soucis
en pensant que toutes les conventions ne peuvent pas
être déclarées «d'obligation générale». Je le pense avec
vous car ces conventions, qui ont été faites avec les
banques, ne sont pas entièrement applicables, par
exemple, à une société d'assurance qui a une autre
structure, à une société anonyme d'investissement ou
encore à une société de gérance de biens-fonds, etc. De
sorte que je crois que, pour autant que cette base soit
extensible, le Conseil fédéral fera le nécessaire, mais il
est possible qu'il ne pourra le faire dans tous les cas.

Je remercie M. Stich, M. Tschumi et tous ceux qui
sont intervenus au nom de leur groupe, et je voudrais
vous entretenir des derniers arguments, ceux qui ont été
abordés en premier par M. Furgler.

Ich möchte Herrn Furgler herzlich danken für seine
feine und sorgfältige Analyse der juristischen Situation.
Wir haben das nicht gemacht. Erstens einmal sind wir
nicht so gute Juristen wie Herr Furgler, und zweitens
sind wir von einer ändern Voraussetzung ausgegangen.
Es ist nicht der erste dringliche verfassungsmässige Be-
schluss, es ist nicht das erstemal, dass wir «plein-pou-
voir» verlangen. Wir haben die Problematik von Arti-
kel 89bis BV an und für sich als gegeben betrachtet.
Ich muss Ihnen sagen: Diese Auseinandersetzung von
Fleiner/Giacometti und diese scharfen Urteile und die
ganze Auseinandersetzung von 1939 war, glaube ich,
gerechtfertigt.

Erstens einmal hat sich das Problem ursprünglich
anders gestellt. Es war ein «plein-pouvoir» an den
Bundesrat für eine ganze Reihe von Problemen und
Gebieten. Mit dem «plein-pouvoir» hat man die Preis-
kontrolle eingeführt, hat man die Einfuhren kontrol-
liert, hat man Verbote für die Fabrikation von gewis-
sen Produkten verfügt, andere Produkte hat man geför-
dert, alle diese «plein-pouvoirs» haben einen breiten
Fächer gebildet. Sie können die Problematik von da-
mals nicht vergleichen mit der heutigen, die zwei, drei
oder vier notwendige Massnahmen umfasst, um uns
dem Auslande gegenüber abzuschirmen. Jene Massnah-
men hatten eine tiefe Wirkung bezüglich der Wirtschaft
und der Freiheit der Bürger. Von der heutigen Abschir-
mung hingegen werden vor allem die Ausländer und
die Spekulanten betroffen und der Schweizer Bürger
wird dadurch geschützt. Vielleicht gibt es gelegentlich
einen Schweizer, der möglicherweise Millionen vom
Ausland bekommen sollte, um irgend etwas zu bauen.
Er kann diese Millionen vielleicht später nicht mehr so
leicht bekommen, und dann ist er von unseren Mass-
nahmen auch betroffen. Aber ich fühle mich glücklich,
wenn ich in einem solchen Moment nur diesen Schwei-
zer Bürger treffe.

Das zweite Problem ist die begrenzte Dauer des
Erlasses und die Tatsache, dass wir jetzt im Gegensatz
zu 1939 Artikel 89bis, Ziffer 3, BV haben, der eben
für solche Fälle gebildet wurde. Deshalb, Herr Furgler,
haben wir die ganze Problematik nicht aufgeworfen.

Nun zum Notrecht: Herr Furgler hat mir gesagt,
wenn ich ihm keine bestimmten Zusicherungen gäbe,
würde er dafür plädieren, dass man diese Massnahmen
nachträglich dem Parlament zur Genehmigung unter-
breiten muss. Ich will die Rechte des Parlamentes über-
haupt nicht antasten. Es liegt dem Bundesrat fern, die
Rechte des Parlamentes einzuschränken. Aber wir be-
finden uns hier in einer sehr heiklen Lage. Ich hätte
gerne alle Massnahmen aufgezählt, und ich hätte gerne
für diese Variante plädiert. Wenn ich heute ankündige,
was für Massnahmen zu treffen sind, dann habe ich
morgen viele Millionen Mark und Dollar in der
Schweiz. Ich wurde die Spekulation animieren.

Nun zur Frage: Soll das Parlament das ratifizieren
oder nicht? Ich möchte Sie dringend bitten, entkräften
Sie mir nicht die Wirkung dieser Massnahmen und
schaffen Sie mir nicht diese grosse Unstabilität und
Unsicherheit. Wenn man eine Massnahme trifft, und
man weiss nicht, ob sie in zwei Monaten noch in Kraft
ist oder nicht, weil das Parlament sie abschaffen kann,
dann geben Sie eben diesem internationalen Kapital das
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beste Argument, die öffentliche Meinung in der
Schweiz zu beeinflussen, damit das rasch geschieht, was
wir nicht wollen. Ich gebe gerne zu, wenn einmal eine
dieser Massnahmen getroffen ist, ist es sehr schwer, sie
rückgängig zu machen. Ich möchte Sie nicht vor die
Situation stellen, dass Sie eine Massnahme rückgängig
machen wollen, dass Sie das aber aus Gründen des
Procedere oder aus den Konsequenzen, die entstehen
würden, nicht machen können. So schmal ist das ganze
Gebiet, dass ich Sie bitte, diese Ratifizierung durch das
Parlament fallen zu lassen. Das wäre bloss ein Faktor
der Unsicherheit.

Nun noch das letzte: Herr Baerlocher hat auch
einen wichtigen Punkt aufgeworfen, der allerdings nicht
so wichtig ist wie die Problematik, auf die Herr Purgier
hinweist. Es handelt sich um die Frage der Auskunfts-
pflicht des Anwaltes, das Anwaltsgeheimnis. Ich muss
Ihnen sagen, die Auskunft, die wir in diesem Beschluss
aufgeführt haben, ist aus dem Bundesbeschluss von
1964 abgeschrieben. Diese Beschlüsse wurden 1964
vom Volk akzeptiert. Sie kamen während zwei bis drei
Jahren in Anwendung und haben nie zu einer Schwie-
rigkeit Anlass gegeben. Was die Auskunftspflicht der
Banken usw. betrifft, sind es die Organe des Staates, die
diese Kontrolle ausüben können. Es geht nicht darum,
dass der Anwalt den Namen seines Kunden preisgeben
muss; uns ist der Name egal. Wir wollen nur feststellen,
ob es sich um ausländisches Geld handelt oder nicht.
Ist der Anwalt nicht imstande zu prüfen, ob das Geld,
das auf der Bank liegt, dem Kunden gehört oder aus ir-
gendeiner Transaktion in der Schweiz stammt, dann
muss man annehmen, es sei fremdes Geld. Die Tat-
sache, dass wir nie Schwierigkeiten hatten, zeigt Ihnen,
dass wir mit grosser Vorsicht vorgegangen sind auf die-
sem Gebiet, so dass ich wirklich glaube, dass wir keine
Schwierigkeiten haben werden. Auf alle Fälle kann ich
Ihnen garantieren, dass man nicht weiter gehen wird,
als es nach Ihrer Interpretation möglich ist.

Ich möchte nochmals betonen: Ich habe mich in
diesen Krisenmonatcn etwas isoliert gefühlt, isoliert
nicht gegenüber der Schweiz, sondern gegenüber den
internationalen Gremien. Ich glaube, und damit möch-
te ich schliessen, dass es absolut notwendig ist, dass wir
uns etwas mehr öffnen dem Ausland gegenüber. Mit
den zwei Leitbildern von Herrn Breitenmoser bin ich
einverstanden. Es gibt ein Leitbild Europa und ein
Leitbild Welt. Und diese Leitbilder müssen wir uns vor
Augen halten.

Eintreten wird ohne Gegenantrag beschlossen
Le Conseil passe sans Opposition à la discussion
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Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu
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Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundcsrates.

Abs. l
Mehrheit

Bei schwerwiegender Störung der internationalen
Währungsverhältnisse ist der Bundesrat ermächtigt, in
Verbindung mit der Schweizerischen Nationalbank aus-
serordentliche Massnahmen zu treffen, die er zur Füh-
rung einer dem Gesamtinteresse des Landes dienenden
Währungspolitik als notwendig und unaufschiebbar er-
achtet, namentlich um den unerwünschten Zufluss aus-
ländischer Gelder abzuwehren und ihren Abfluss zu
fördern.

Minderheit
(Eisenring, Deonna, Eibcl, Rohner, Tschopp)

Bei schwerwiegender Störung der internationalen
Währungsverhältnisse ist der Bundesrat ermächtigt —
vorbehaltlich vertraglicher Vereinbarungen zwischen
der Schweizerischen Nationalbank und den Banken —,
in Verbindung mit der Schweizerischen Nationalbank
ausserordentliche Massnahmen zu treffen, die er zur
Führung einer dem Gesamtintercsse des Landes dienen-
den Währungspolitik als notwendig und unaufschiebbar
erachtet, namentlich um den unerwünschten Zufluss
ausländischer Gelder abzuwehren und ihren Abfluss zu
fördern.

Antrag Bici Walter
Abs. l

... Abfluss zu fördern. Ausgeschlossen sind dage-
gen Massnahmen kredit-, produktions-, preis- und lohn-
politischer Natur.
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rückgängig zu machen. Ich möchte Sie nicht vor die
Situation stellen, dass Sie eine Massnahme rückgängig
machen wollen, dass Sie das aber aus Gründen des
Procedere oder aus den Konsequenzen, die entstehen
würden, nicht machen können. So schmal ist das ganze
Gebiet, dass ich Sie bitte, diese Ratifizierung durch das
Parlament fallen zu lassen. Das wäre bloss ein Faktor
der Unsicherheit.

Nun noch das letzte: Herr Baerlocher hat auch
einen wichtigen Punkt aufgeworfen, der allerdings nicht
so wichtig ist wie die Problematik, auf die Herr Purgier
hinweist. Es handelt sich um die Frage der Auskunfts-
pflicht des Anwaltes, das Anwaltsgeheimnis. Ich muss
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Banken usw. betrifft, sind es die Organe des Staates, die
diese Kontrolle ausüben können. Es geht nicht darum,
dass der Anwalt den Namen seines Kunden preisgeben
muss; uns ist der Name egal. Wir wollen nur feststellen,
ob es sich um ausländisches Geld handelt oder nicht.
Ist der Anwalt nicht imstande zu prüfen, ob das Geld,
das auf der Bank liegt, dem Kunden gehört oder aus ir-
gendeiner Transaktion in der Schweiz stammt, dann
muss man annehmen, es sei fremdes Geld. Die Tat-
sache, dass wir nie Schwierigkeiten hatten, zeigt Ihnen,
dass wir mit grosser Vorsicht vorgegangen sind auf die-
sem Gebiet, so dass ich wirklich glaube, dass wir keine
Schwierigkeiten haben werden. Auf alle Fälle kann ich
Ihnen garantieren, dass man nicht weiter gehen wird,
als es nach Ihrer Interpretation möglich ist.

Ich möchte nochmals betonen: Ich habe mich in
diesen Krisenmonatcn etwas isoliert gefühlt, isoliert
nicht gegenüber der Schweiz, sondern gegenüber den
internationalen Gremien. Ich glaube, und damit möch-
te ich schliessen, dass es absolut notwendig ist, dass wir
uns etwas mehr öffnen dem Ausland gegenüber. Mit
den zwei Leitbildern von Herrn Breitenmoser bin ich
einverstanden. Es gibt ein Leitbild Europa und ein
Leitbild Welt. Und diese Leitbilder müssen wir uns vor
Augen halten.
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Le Conseil passe sans Opposition à la discussion

des articles

Hier wird die Beratung abgebrochen
Ici, le débat est interrompu

#ST# Vormittagssitzung vom 23. September 1971
Séance du 23 septembre 1971, matin

Vorsitz — Présidence: Herr Webcr-Altdorf

11019. Schutz der Währung
Sauvegarde de la monnaie

Siehe Seite 1036 hiervor - • Voir page 1036 ci-devant

Fortsetzung — Suite

Artikclweise Beratung — Discussion des articles

Titel und Ingress

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundcsrates.

Titre et préambule

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen — Adopté

Art. 1

Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundcsrates.

Abs. l
Mehrheit

Bei schwerwiegender Störung der internationalen
Währungsverhältnisse ist der Bundesrat ermächtigt, in
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serordentliche Massnahmen zu treffen, die er zur Füh-
rung einer dem Gesamtinteresse des Landes dienenden
Währungspolitik als notwendig und unaufschiebbar er-
achtet, namentlich um den unerwünschten Zufluss aus-
ländischer Gelder abzuwehren und ihren Abfluss zu
fördern.

Minderheit
(Eisenring, Deonna, Eibcl, Rohner, Tschopp)

Bei schwerwiegender Störung der internationalen
Währungsverhältnisse ist der Bundesrat ermächtigt —
vorbehaltlich vertraglicher Vereinbarungen zwischen
der Schweizerischen Nationalbank und den Banken —,
in Verbindung mit der Schweizerischen Nationalbank
ausserordentliche Massnahmen zu treffen, die er zur
Führung einer dem Gesamtintercsse des Landes dienen-
den Währungspolitik als notwendig und unaufschiebbar
erachtet, namentlich um den unerwünschten Zufluss
ausländischer Gelder abzuwehren und ihren Abfluss zu
fördern.
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Abs. l

... Abfluss zu fördern. Ausgeschlossen sind dage-
gen Massnahmen kredit-, produktions-, preis- und lohn-
politischer Natur.
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Art. l

Proposition de la commission
Al. 2

Adhérer au projet du conseil fédéral.

ALI
Majorité

En cas de graves perturbations de l'ordre monétaire
international, le Conseil fédéral est autorisé à prendre,
en liaison avec la Banque nationale suisse, les mesures
exceptionnelles qu'il juge indispensables et urgentes
pour mener une politique monétaire conforme à l'inté-
rêt général du pays, en vue notamment de contenir
l'afflux indésirable de capitaux étrangers et de provo-
quer leur exode.

Minorité
(Eisenring, Deonna, Eibel, Rohner, Tschopp)

En cas de graves perturbations de l'ordre monétaire
international, le Conseil fédéral est autorisé à prendre
— sous réserve d'accords conventionnels passés
entre la Banque nationale et les banques — en
liaison avec la Banque nationale suisse, les mesures
exceptionnelles qu'il juge indispensables et urgentes
pour mener une politique monétaire conforme à l'inté-
rêt général du pays, en vue notamment de contenir
l'afflux indésirable des capitaux étrangers et de pro-
voquer leur exode.

Proposition Biel Walter
ALI

... provoquer leur exode. Toute mesure relevant du
crédit ou ayant trait à la production, aux prix ou aux
salaires est, par contre, exclue.

Eisenring, Berichterstatter der Minderheit: Der von
einer Minderheit bereits in der Kommission eingereich-
te Antrag ist gestern verschiedentlich kritisiert worden.
Ich bin mir der kritischen Sachlage für diesen Antrag
durchaus bewusst, möchte nun aber zur Begründung
dieses Antrages auf folgendes hinweisen:

Auch nach den Ausführungen des Bundesrates ha-
ben die bisherigen Verträge zwischen den Banken und
der Nationalbank gespielt. Die Verträge haben sich als
ausserordentlich flexibel erwiesen. Sie sind aus kon-
junkturpolitischen Gründen abgeschlossen worden und
haben sich ohne Zwang zu monetären Massnahmen
umfunktionieren lassen. Die schriftlichen Abmachun-
gen sind den Mitgliedern der Kommission zugestellt
worden, und in der Kommission wurde darauf hinge-
wiesen, dass zwischen der Nationalbank und den Ban-
ken auch noch mündliche Abmachungen bestehen. Das
ist nun ein ganz entscheidender Punkt; denn die münd-
lichen Abmachungen haben ja die Eigenschaft, vorher
nicht formuliert werden zu müssen, wie das bei einem
Vollmachtenbeschluss notwendig wäre.

Der Bundesrat unterstreicht in Artikel l, Absatz 2,
selbst die Bedeutung dieser Vereinbarungen, indem er
dort mit unserer Zustimmung, ja auf unseren Wunsch
hin, die Möglichkeit der Allgemeinverbindlicherklärung
vorsieht, so dass auch Finanz-Holdinggesellschaften
und andere Kapitalhalter den Vereinbarungen unter-
stellt werden können.

Wir sind der Auffassung, nachdem sich das System
der Verträge doch bewährt und man damit ein Instru-
ment zugunsten der Nationalbank — beziehungsweise

auch der Kooperation des Bundesrates — geschaffen
hat, dass wir in dieser Richtung eine konsequente Linie
verfolgen sollten. Es ist durchaus möglich — und auch
erwünscht —, dass künftige Fragen wiederum nach
Möglichkeit auf Grund von Verträgen geregelt werden.
Sollte das nicht gelingen, so steht immer noch die
Möglichkeit der Anwendung der Vollmachten offen.
Ich sage das deshalb, weil im Rahmen internationaler
Kapitalbewegungen oft Entscheidungen von einem Tag
auf den ändern, ja von einer Stunde auf die andere,
notwendig sein können, so dass eine Verständigung über
eine vertragliche Vereinbarung, die nicht einmal der
schriftlichen Form bedarf, viel flexibler ist, als wenn
erst noch ein Vollmachtenbeschluss durch den Gesamt-
bundesrat verabschiedet werden muss.

Ich habe die Einwände, die gegen diesen Zusatzan-
trag zu Artikel l vorgebracht worden sind, zur Kennt-
nis genommen; sie überzeugen mich aber deshalb nicht,
weil sie dem System, das wir eingeschlagen haben,
nicht Rechnung tragen. Es kommt dazu, dass auch in
bezug auf die Verträge, die abgeschlossen werden über
die Allgemeinverbindlichkeit und dann in Verbindung
mit Artikel 6 (Ergänzung des Herrn Galli und Herrn
Stich), auch das Parlament dazu noch etwas zu sagen
hätte. Auch in dieser Hinsicht ist die Mitwirkung des
Parlamentes also gewährleistet.

Wir befinden uns in einer Aéra des Notstandes; das
dürfte das Ergebnis der gestrigen Diskussion eindeutig
bewiesen haben. Der Markt zeigt ganz einfach die Not-
wendigkeit, dass sehr rasch reagiert werden kann und
dass es unter Umständen nicht einmal möglich ist, den
Erlass eines Vollmachtenbeschlusses abzuwarten. Ich
glaube daher, dass auch dem Bundesrat und der Natio-
nalbank gedient wäre, wenn allenfalls auftauchende,
notwendige Sofortentscheidungen auf dem Wege der
vertraglichen Absprache getroffen werden können, wes-
halb die Vorlage in diesem Sinne ergänzt werden soll-
te.

Ich bitte Sie daher, dem Minderheitsantrag, der von 5
Mitgliedern der Kommission unterzeichnet worden ist,
zuzustimmen.

Weber Max, Berichterstatter der Mehrheit: Der
Antrag des Herrn Eisenring ist schon in der Kommis-
sion gestellt und mit 10 gegen 6 Stimmen abgelehnt
worden.

Ich möchte Ihnen beantragen, ihn auch im Rat
abzulehnen. Einmal ist er unklar. Was heisst das: vor-
behaltlich vertragliche Vereinbarungen? Heisst das, es
müssen auf alle Fälle vertragliche Vereinbarungen vor-
liegen, sonst darf der Bundesrat nicht handeln? Der
Bundesrat ist gewillt — auch die Nationalbank —, auf
allen Gebieten, wo das möglich ist, mit den Banken
vertragliche Vereinbarungen abzuschliessen. Wenn er
dann eine Vereinbarung allgemeinverbindlich erklärt,
dann stützt er sich natürlich auf diese Vereinbarung;
aber es gibt sehr zahlreiche Firmen, Banken, Finanz-
institute, die nicht unter die Vereinbarung fallen. Was
soll dann da geschehen? Da muss der Bundesrat han-
deln, ohne dass er sich auf vertragliche Vereinbarungen
stützen kann. Ich glaube, das ist absolut unannehmbar,
es ist eben eine unklare Bestimmung, die zudem in
zahlreichen Fällen nicht eingehalten werden kann. Es
kann sogar vorkommen, dass in einem bestimmten Fall
die Banken zwar mit einer Massnahme an sich einver-
standen wären, sie aber lieber nicht selber durch Ver-
trag sanktionieren, sondern sie wollen das der National-
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bank zuschieben und sind froh, wenn die Nationalbank
das anordnet oder nachher der Bundesrat beschliesst.

Wie gesagt, die Kommission hat diesen Antrag mit
10 gegen 6 Stimmen abgelehnt. Ich beantrage Ihnen
ebenfalls Ablehnung des Antrages Eisenring.

M. Debétaz, rapporteur de la majorité: La commis-
sion vous engage à rejeter la proposition défendue par
M. Eisenring au nom d'une minorité. Il est entendu que
le Conseil fédéral et la Banque nationale rechercheront
le consentement des banques: c'est dans l'intérêt d'une
action efficace, car ce sont les banques qui sont sur le
front. La formulation suggérée par la minorité de la
commission n'est pas claire: signifie-t-elle qu'il faut ob-
tenir à tout prix l'accord des banques? S'il en était ainsi,
cela affaiblirait très sensiblement le système. Il est des
cas où l'intérêt général commandera de prendre des me-
sures que les banques ne voudront peut-être pas approu-
ver, ou n'approuveront pas de gaîté de cœur. Il faut
donc que le Conseil fédéral et la Banque nationale
soient armés pour pouvoir agir efficacement. La pro-
position défendue par M. Eisenring a été présentée par
son auteur à la commission. Celle-ci l'a rejetée très
nettement, je vous engage à le faire également.

Bundesrat Celio: Ich bitte Sie, den Antrag Eisen-
ring abzulehnen. Ich möchte nicht wiederholen, was
die Referenten gesagt haben, sondern nur etwas beifü-
gen. Der Antrag Eisenring ist gesetzestechnisch nicht
tragbar. Ich glaube, man kann kaum im Artikel sagen:
«Bei schwerwiegenden Störungen der internationalen
Währungsverhältnisse ist der Bundesrat ermächtigt,
ausserordentliche Massnahmen zu treffen», und mitten
in diesem Satz einen Vorbehalt anzubringen. Wenn Herr
Eisenring sagen will, dass der Bundesrat mit den Ban-
ken verhandeln müsse, bevor er zu Massnahmen greife,
dann kann man das in einem anderen Absatz sagen.
Dieser Vorbehalt gibt zu Missverständnissen Anlass.
Was soll das heissen: «Vorbehaltlich»? MUSS der Bun-
desrat in jedem Fall mit den Banken verhandeln oder
ist es erwünscht, dass er das macht? Herr Eisenring hat
gesagt, wir hätten gute Erfahrungen mit diesem Gentle-
man-Agreement gemacht. Das stimmt durchaus. Aber
ich muss doch sagen, dass beim letzten Gentleman-
Agreement die Nationalbank zwei Jahre mit der Ban-
kiervereinigung verhandelt hat. In der heutigen Wäh-
rungssituation können wir nicht zwei Jahre lang war-
ten, bis wir die Zustimmung der Banken haben. Der
Bundesrat muss freie Hand haben, um Feuerwehr spie-
len zu können, wenn es brennt. Er kann nicht sagen:
Jetzt sind Verhandlungen im Gange und wir sind nicht
in der Lage, von uns aus Massnahmen zu treffen. Hier
spricht man von Vereinbarungen zwischen der Natio-
nalbank und den Banken, und in Ziffer 2 spricht man
von Vereinbarungen zwischen der Nationalbank und
einer Mehrheit der zum Beitritt aufgeforderten Perso-
nen. Diese Gentlemen's Agreements werden nicht nur
mit den Banken abgeschlossen; sie können auch mit
Treuhandgesellschaften, mit Investitions- und Finanz-
Gesellschaften, mit Versicherungen abgeschlossen wer-
den. Sie können doch nicht mit diesem Vorbehalt diese
Unsicherheit in das Ganze hineinbringen.

Abstimmung — Vote

Für den Antrag der Mehrheit
Für den Antrag der Minderheit

98 Stimmern
7 Stimmen

Biel Walter: Zu Absatz l schlage ich Ihnen eine
Präzisierung vor, die eigentlich auch den Absichten des
Bundesrates entspricht. Sie haben gestern gehört, dass
Herr Bundesrat Celio erklärt hat, er würde diesen An-
trag entgegennehmen. In der Botschaft wird genau aus-
geführt, dass die Kompetenz, die wir mit diesem Bun-
desbeschluss dem Bundesrat geben, nicht beinhaltet,
dass der Bundesrat Massnahmen kreditpolitischer Na-
tur, einkommenspolitischer, preispolitischer Natur und
so weiter erlassen kann. Mit scheint das sehr wesent-
lich. Eine Aufführung in der Botschaft allein ist natür-
lich nicht verpflichtend. Damit man später nicht plötz-
lich doch auf solche Dinge eintritt mit dem Argument,
die Verhältnisse hätten sich geändert, schlage ich Ihnen
vor, dass wir das ganz klar im Artikel l zum Ausdruck
bringen. Wie wir indessen hier ausgeführt haben, haben
wir Verständnis für die Anliegen des Bundesrates, dass
er handlungsfähig sein möchte für alle eventuellen
Ereignisse auf dem Währungsgebiet. Rcchtstaatlich
sauber wäre natürlich gewesen, man hätte diese Mass-
nahmen umschrieben. Dem stehen aber sachliche
Gründe entgegen. Ich glaube aber, das mindeste, was
man tun muss, ist die negative Umschreibung. In die-
sem Sinne empfehle ich Ihnen, diesen Antrag 7,11 unter-
stützen, der ja auch vom Bundesrat entgegengenommen
wird.

Weber Max, Berichterstatter: In der Kommission
hat Herr Biel diesen Antrag nicht gestellt. Er hat ihn
gestern vorgelegt, und Herr Bundesrat Celio hat in
einem Anflug einer milden Stimmung gesagt, er stimme
dem zu. Ich muss Ihnen leider sagen, dass ich dem
nicht beipflichten kann. Ich beantrage Ihnen, den An-
trag Biel abzulehnen.

Dass Herr Biel und seine Freunde kein Zutrauen
haben zum Bundesrat, kann ich bis zu einem gewissen
Grad verstehen. Aber ich möchte darauf hinweisen,
dass der Antrag Biel direkt gefährlich wäre. Er bringt
keine Präzisierung, weil er nur bestimmte Massnahmen
ausschliesst, aber bei weitem nicht alle, die möglich
sind. Eine Enumeration ist nicht vollständig. Sie kann
nicht vollständig sein, und alles, was dann nicht enumc-
riert ist, das wäre möglich, und zwar gerade deshalb,
weil man die Ausnahmen festsetzt. Ich möchte darauf
hinweisen, dass beispielsweise wichtige Massnahmen im
Dienste der Handelspolitik im Antrag Biel nicht einge-
schlossen sind. Die wären möglich, sollen sie dann
erlaubt sein? Nein, der Vorschlag des Bundesrates ist
absolut klar. Er sagt, dass Massnahmen, die er zur
Führung einer im Gesamtinteresse des Landes dienen-
den Währungspolitik als notwendig und unaufschiebbar
erachtet, getroffen werden sollen und nichts anderes.
Das ist eine allgemeine Formulierung; sie beschränkt
die Massnahmen. Und wenn Sie nun sagen: Das und
das soll im besondern auch ausgenommen sein, dann
sagen Sie explizite, dass andere Massnahmen möglich
wären. Das halte ich für direkt gefährlich, das liegt
nicht im Interesse von Herrn Biel, das will er wahr-
scheinlich gar nicht. Es wäre am besten, er würde den
Antrag zurückziehen, damit wir ihn nicht ablehnen
müssen. Der Bundesrat sagt in der Botschaft an mehre-
ren Stellen, dass die Massnahmen auf die Währungspo-
litik beschränkt sind, und er sagt auf Seite 8 ausdrück-
lich: «In sachlicher Hinsicht wird die Befugnis des
Bundesrates beschränkt auf Massnahmen der Wäh-
rungspolitik, unter Ausschluss etwa kreditpolitischer
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Massnahmen oder solcher produktions-, preis- oder
lohnpolitischer Natur.» Das ist klar.

Ich bin der Meinung, Herr Bundesrat Celio sollte
auch hier nochmals erklären, dass der Bundesrat wirk-
lich alle Massnahmen, die nicht währungspolitischer
Natur sind, ausschliesse und nicht im Sinne hat. Des-
halb möchte ich Ihnen beantragen, im Interesse der
Klarstellung, im Interesse der Sauberkeit und im Inter-
esse der Beschränkung der Massnahmen auf die Wäh-
rungspolitik, den Antrag Biel abzulehnen.

M. Debétaz, rapporteur: M. le conseiller fédéral
Celio a fait hier une fleur à M. Biel en déclarant qu'il
pourrait accepter sa proposition. Je ne sais pas s'il
s'agissait d'une rosé, c'est en tout cas une fleur qui n'est
pas dépourvue d'épines. La précision demandée par
M. Biel ne me paraît pas nécessaire. Le Conseil fédé-
ral dit très expressément à la page 8 de son message
— il est bon de le rappeler — ceci: «Les attributions
qui nous sont conférées se limitent quant au fond à la
politique monétaire, à l'exclusion de toute mesure rele-
vant du crédit ou ayant trait à la production, aux prix
ou aux salaires.» Il nous faut faire confiance au Conseil
fédéral. J'ai parlé d'épines parce que l'adjonction pro-
posée par M. Biel n'est pas sans danger. Il n'est pas
bon de dire: Telle disposition ne s'applique pas dans
certains cas que l'on énumère. Faut-il en déduire que la
disposition s'applique dans d'autres cas non prévus
dans l'énumération? Il est entendu, c'est, je le répète,
clairement précisé dans le message, que les attributions
que nous conférons au Conseil fédéral se limitent à la
politique monétaire. La proposition Biel n'est pas seu-
lement superflue, elle est contraire à une saine pratique
législative et, de plus, n'est pas sans danger. Comme le
président de la commission vient de le faire, je vous
engage à rejeter la proposition de M. Biel.

König: Nachdem gestern Herr Bundesrat Celio in
der Eintretensdebatte uns erklärt hat, der Bundesrat
stehe selbstverständlich zu seinen Worten und sei be-
reit, die Einschränkung, die in der Botschaft steht, in
den Beschluss selber aufzunehmen, um auf diese Weise
der Einschränkung die rechtsverbindliche Form zu ge-
ben, habe ich angenommen, die Angelegenheit sei da-
mit für den Rat erledigt. Herr Kommissionspräsident
Weber, der uns gestern eine prächtige Vorlesung, ich
möchte fast sagen eine Abschiedsvorlesung, gehalten
hat, die, was den nationalökonomischen Inhalt anbe-
trifft, weit über dem Durchschnitt gewesen ist, hat sich
gestern darüber beklagt, dass die Juristen keinen Kon-
takt nehmen mit den Oekonomen. Ich möchte diesen
Ball zurückspielen. Ich hätte Professor Weber empfoh-
len, bevor er jetzt einen Ablehnungsantrag stellt, mit
den Juristen Kontakt zu nehmen. Es wird niemandem
einfallen, eine Interpretation des Beschlusses, wenn er
ergänzt wird durch den Antrag Biel, so vorzunehmen,
wie das Professor Weber heute dargelegt hat, sondern er
wird diese Einschränkung auf Grund der Gesetzesmateria-
lien, zu denen unsere Beratungen gehören, als eine
Präzisierung betrachten, dass die Einschränkungen
eben so weit gehen sollen, dass solche Massnahmen, die
auf den Grenzgebieten liegen, ausgeschlossen sind. Das
heisst selbstverständlich, dass auch alle übrigen Mass-
nahmen, die weit entfernt von diesen Grenzen liegen
und niemals zum Währungssektor gehören können,
auch ausgeschlossen bleiben. Die Formulierung, die uns
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der Bundesrat ja selber in der Botschaft vorschlägt, ist
klar, und die Meinung des Rates ist ebenfalls klar.

Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag Biel, der vom
Bundesrat aufgenommen wird, zuzustimmen.

M. Deonna: Je vous invite également à suivre cette
proposition qui n'a vraiment rien de révolutionnaire
puisqu'elle ne fait que concrétiser, dans le texte législa-
tif, ce qui figure dans l'exposé des motifs où il est dit
expressément que les attributions conférées au Conseil
fédéral se limitent, «quant au fond, à la politique
monétaire, à l'exclusion de toute mesure relevant du
crédit ou ayant trait à la production, aux prix ou aux
salaires». A mon avis, si on n'introduit pas cette res-
triction, cela pourrait signifier — je suis sûr que ce
n'est pas l'intention de M. le conseiller fédéral Celio
— qu'on a des idées derrière la tête et qu'on veut aller
au-delà de mesures touchant à la politique monétaire.
On nous a assuré que ce serait le contraire. Il vaut
donc encore mieux le dire ici et non seulement dans
l'exposé des motifs.

Au point de vue purement formel, je vous signale
qu'il y a une petite divergence entre le texte allemand
et le texte français. Le texte allemand est rédigé ainsi:
«Ausgeschlossen sind dagegen Massnahmen kredit-,
produktions-, preis- und lohnpolitischer Natur.» En
français, on dit: «Toute mesure relevant du crédit...»; le
mot «dagegen» n'est pas traduit. Il faut donc harmoni-
ser les deux textes, à mon avis en supprimant «dage-
gen». Pour cette raison de clarté et, je dirai, de con-
fiance dans le texte, je vous demanderai de suivre
l'amendement de M. Biel qui, encore une fois, n'innove
pas.

Stich: Ich beantrage Ihnen ebenfalls, diesen Antrag
Biel abzulehnen. Ich habe Ihnen gestern in der Eintre-
tensdebatte bereits gesagt, dass wir auch Wert auf die
Feststellung legen, dass mit diesem Bundesbeschluss
über den Schutz der Währung natürlich keine Preis-
stopp- und Lohnstoppmassnahmen getroffen werden
können und noch viel viel weniger die Verlängerung
der Arbeitszeit eingeführt werden kann, wie das der
Präsident des Vorortes vorgeschlagen hat. Ich glaube,
das geht doch klar und deutlich aus diesem Beschluss
zum Schütze der Währung hervor. Schutz der Wäh-
rung bezieht sich auf die Abwehr von Devisenzuflüs-
sen, also von äusseren Einflüssen. Wenn Sie dem An-
trag Biel zustimmen, dann haben Sie hier eine negative
Umschreibung. Es ist exakt ausgeführt, was nicht zuge-
lassen ist, und in dem Fall könnte man daraus den
Schluss ziehen, dass alles andere, was nicht erwähnt ist,
zugelassen sei. Das kann nicht die Meinung dieses An-
trages sein. Aber er könnte nachher doch so ausgelegt
werden.

Dann hat auch Herr Bundesrat Celio gestern in der
Eintretensdebatte klar gesagt, dass sich natürlich wäh-
rungspolitische und zum Beispiel kreditpolitische Mass-
nahmen nicht immer so fein säuberlich trennen lassen.
Wenn zum Beispiel eine ausländische Gesellschaft, um
ihre Dollars in die Schweiz zu bekommen, in der
Schweiz irgendwelche grossen Bauvorhaben finanziert,
was ist dann das? Ist das dann eine währungspolitische
Massnahme, wenn Sie das verbieten wollen, oder ist
das nicht eine kreditpolitische Massnahme? Von mir
aus gesehen ist es beides. Deshalb bin ich der Meinung,
man sollte hier nicht aufzählen, was verboten ist. Sonst
kommen wir gerade in einem solchen Fall, wenn der
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Bundesrat nachher trotzdem etwas unternehmen muss,
um solche Zuflüsse zu verhindern, denn sie blähen
unser Goldvolumen natürlich auch auf, dann wieder in
Verdacht, wenn der Bundesrat tatsächlich etwas tut,
dass es heisst: «Ja, die in Bern und der Bundesrat, die
machen sowieso, was sie wollen!» Diesen Eindruck
sollte man vermeiden, wenn man zum vornherein sieht,
dass es anders gar nicht geht. Hier bestehen eben sehr
enge Zusammenhänge zwischen Kreditpolitik und
Währungspolitik.

Deshalb bitte ich Sie, den Antrag Biel abzuleh-
nen.

Eisenring: Eine etwas kontroverse Diskussion, wenn
der Herr Bundesrat eine zustimmende Erklärung abgibt
und die Herren Kommissionsreferenten eine andere
Auffassung vertreten! Im Prinzip sind wir ja einig, dass
eine Abgrenzung nach der wirtschaftspolitischen Seite
hin erfolgen muss. Herr Bundesrat Celio hat die ent-
sprechenden Erklärungen gestern abgegeben.

Nun dürfen wir aber eines nicht ausser acht lassen:
nämlich die Tatsache, dass wir innert Jahresfrist mit
dieser Vorlage vor das Volk müssen, und das scheint
mir doch ein ganz wesentlicher Punkt zu sein, um die
Abgrenzung der monetären Vollmachten gegenüber
der allgemeinen Wirtschaftspolitik klar zu ziehen. Ich
bin gestern für eine restriktive Anwendung der Voll-
machten eingetreten. Konsequentenveise muss ich da-
her auch den Antrag Biel unterstützen. Ich glaube,
wenn wir die Vorlage innert Jahresfrist vor Volk und
Ständen durchbringen müssen, so liegt gerade darin
auch ein Argument, um die Angelegenheit dem Volk
plausibel zu machen. Eine grosse Begeisterung für
Vollmachten an den Bundesrat besteht bekanntlich
nicht und nirgends.

Ich glaube daher, dass wir unter diesem Gesichts-
punkt dem Grundsatz, dass auch die Optik eine Bedeu-
tung besitzt, Folge geben sollten, und ich unterstütze
daher den Antrag Biel.

Weber Max, Berichterstatter: Es ist so, wie Herr
Eisenring sagt: Im Grundsatz besteht keine Meinungs-
verschiedenheit, sondern es geht um die Formulierung.
Da muss ich Herrn König auf folgendes aufmerksam
machen: Wenn er die Botschaft zitiert, dann muss er
auch das Wort «etwa» zitieren. Das ist eine Einschrän-
kung; es heisst «unter Ausschluss etwa kreditpolitischer
Massnahmen oder solcher produktions-, preis- und
lohnpolitischer Natur». Damit ist gesagt, dass auch
andere Massnahmen ausgeschlossen sind, die nicht wäh-
rungspolitischer Natur sind. Aber im Antrag Biel ist
das nicht enthalten. Wenn der Antrag Biel sagen wür-
de: «besonders» oder vor allem nicht solche Massnah-
men», könnte man vielleicht zustimmen. Aber wir ha-
ben hier geraden den Juristenstandpunkt vertreten. Lei-
der ist unser Kronjurist jetzt gerade nicht da. Er hat
mir gestern gesagt, er würde den Antrag Biel ablehnen.
Herr König hat mir als Oekonomen einige Blumen
gestreut. Ich spreche jetzt aber vom juristischen Stand-
punkt aus wegen der Klarheit, wegen der juristischen
Sauberkeit, dass wir nicht einzelne Massnahmen auf-
führen, womit andere Massnahmen, die nicht währungs-
politischer Natur sind, zugelassen werden.

Ich beantrage Ihnen deshalb Ablehnung des Antra-
ges.

Bundesrat Celio: Ich bin eingeladen worden, die
Erklärung von gestern zu wiederholen, dass der Bun-
desrat von diesen Vollmachten nur zu währungspoliti-
schen Zwecken Gebrauch machen werde. Ich bestätige
Ihnen, was der Bundesrat bereits in der Botschaft sag-
te: «In sachlicher Hinsicht wird die Befugnis des Bun-
desrates beschränkt auf Massnahmen der Währungspo-
litik, also unter Ausschluss etwa krcditpolitischcr Mass-
nahmen oder solcher produktions-, preis- oder lohnpo-
litischer Natur.»

Vielleicht kann ich Ihnen anhand eines Beispieles
zeigen, wie ernst es der Bundesrat meint mit der Ab-
grenzung der Befugnisse: Wir haben einen Baubc-
schluss, und gewisse prinzipielle Fragen werden mit
dem Herrn Delegierten besprochen. Vor einigen Wo-
chen sagte er uns, er stehe unter einem starken Druck
verschiedener Kreise — planerischer Kreise, aber auch
des Natur- und Heimatschutzes usw. —, gewisse Bauten
zu verhindern, und zwar nicht aus konjunkturpolitischen
Gründen, sondern aus Naturschut/überlegungcn oder
planerischen Gründen heraus. Nachdem man im Lande
herum erfahren hatte, dass ein Gesetz über die Landes-
planung erlassen werden soll, will man da und dort noch
rasch um die Seen herum etwas bauen. (Ich verweise
auf das Beispiel des Engadins.) Nun war natürlich die
Versuchung gross, diese Dinge über den Baubeschluss
zu lösen. Der Bundesrat hat das aber strikte einstimmig
abgelehnt; denn wir mussten uns sagen: Wir verlieren
unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir dem Parlament aus
konjunkturpolitischen Gründen einen Baubeschluss be-
antragen und ihn dann zu ganz anderen Zwecken ver-
wenden.

Hier wäre es also ungefähr dasselbe: Falls der Bun-
desrat diese Vollmachten zu wirtschaftspolitisehcn Ein-
griffen missbrauchte, würde er an Glaubwürdigkeit ver-
lieren.

Dabei muss ich allerdings betonen: Ich kann nicht
ausschliessen, dass währungspolitische Massnahmen
auch wirtschaftliche Konsequenzen haben. Es wird so-
gar in der Regel so sein, dass eine währungspolitischc
Massnahme — zum Beispiel die Einschränkung der
Konvertibilität oder die Einschränkung in der Verwen-
dung des Erlöses von Auslandkapital usw. —• wirt-
schaftspolitische Konsequenzen hat. Das ist dann aber
lediglich eine Frage der Konsequenz; die Massnahme
an sich betrifft die Währungspolitik.

Nun bedaure ich sehr, dass ich mit dem verehrten
Herrn Kommissionspräsidenten nicht ganz einiggehen
kann. Es ist aber nur eine Formsache, im Grund der
Angelegenheit sind wir schon einig. Gestern habe ich
nämlich erklärt, ich sei bereit, den Antrag Biel entge-
genzunehmen; dies aus dem einfachen Grunde •—• ich
habe eine etwas andere Position als die Kommission •—:
Der Bundesrat gerät hier in Verdacht, wenn er sich
diesem Antrag widersetzt. Sie könnten entgegnen, der
Bundesrat habe schon heute Hintergedanken und über-
lege schon heute, wie er die einmal erteilten Vollmach-
ten anwenden wolle. Der Bundesrat will nichts anderes,
als was auch in der Botschaft steht. Deshalb wiederhole
ich: Wenn es nach Ihrer Auffassung notwendig ist, das
im Gesetz zu präzisieren, dann ist der Bundesrat damit
einverstanden.

Eine letzte Bemerkung: Die Herren Referenten ha-
ben natürlich recht, die Formulierung des Herrn Biel
ist beinahe aus der Botschaft abgeschrieben, will leider
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aber nicht ganz das, was in der Botschaft steht. In der
Botschaft lesen wir: «Unter Ausschluss etwa kreditpo-
litischer Massnahmen . . .»; während Herr Biel sagt:
«Ausgeschlossen sind dagegen Massnahmen kredit-,
produktions-, preis- und lohnpolitischer Natur.» Bei
Annahme des Antrages Biel könnte man aber argumen-
tieren, was nicht hier stehe, sei erlaubt. Wir wollen
aber nicht beispielsweise Eigentumspolitik oder irgend-
eine Handelspolitik mit diesen Vollmachten betreiben.
— Der Bundesrat ist also im Prinzip einverstanden, das
ins Gesetz aufzunehmen, was er in der Botschaft ge-
schrieben hat.

Ich frage mich allerdings, ob man nicht sagen
könnte: «...ausgeschlossen sind namentlich...»;
dann ist das nicht mehr abschliessend aufgezählt.

Präsident: Herr Biel ist mit der Ergänzung «na-
mentlich» einverstanden.

Weber Max, Berichterstatter: Unter diesen Umstän-
den fallen meine Einwände dahin.

Präsident: Ein anderer Antrag ist nicht gestellt;
damit ist der abgeänderte Antrag Biel Walter ange-
nommen. Das Wort «dagegen» wird ersetzt durch «na-
mentlich».

Weber Max, Berichterstatter: Ich mache Sie darauf
aufmerksam, dass wir in Absatz l noch ein Wort einge-
fügt haben am Schlüsse des Satzes: «Namentlich um den
unerwünschten Zufluss ausländischer Gelder abzuweh-
ren»; dies auch im Interesse der Klarheit. Es kann ja
sein, dass ein gewisser Zufluss einmal notwendig oder
doch nicht unerwünscht ist. Die Kommission hat dem
einstimmig zugestimmt. Ich möchte Ihnen ebenfalls
beantragen, das zu akzeptieren.

M. Debétaz, rapporteur: Une petite modification à
l'article premier, 1er alinéa, que vous présente la majo-
rité de la commission.

Il s'agit d'ajouter à la dernière ligne du 1er alinéa
de l'article premier, après «afflux», le terme «indésira-
ble». Il se peut que dans certains cas des capitaux étran-
gers ne soient pas indésirables. C'est en prévision de
cette éventualité que la commission unanime vous pro-
pose cette adjonction.

Brunner: Wenn Sie den Text des Absatzes 2 lesen,
werden Sie wahrscheinlich auch feststellen, dass dieser
Absatz an sich nicht gut formuliert ist und dass man
hier eine andere Lösung treffen sollte, meinetwegen ma-
teriell oder rein redaktionell; das überlasse ich den
Herren, die sich dann im Ständerat damit befassen
müssen. Aber nach dem vorliegenden Text könnte die
Nationalbank mit fünf Leuten, die sie ausgewählt hat,
eine Vereinbarung treffen, und wenn drei von fünf
Leuten zustimmen, könnte eine solche Vereinbarung
unter Umständen für 10 000 Leute oder 10 000 Gesell-
schaften allgemeinverbindlich erklärt werden. Natürlich
wissen wir alle, dass das nicht der Sinn dieser Formulie-
rung ist. Aber die heutige Formulierung ist zweifellos
nur dann akzeptabel, wenn uns der Bundesrat erklärt,
was eine Mehrheit der zum Beitritt aufgebotenen Per-
sonen und Gesellschaften sein soll. Wie diese Personen
und Gesellschaften ausgewählt werden sollen ist mir
schleierhaft. Zum Beispiel: Unsere Gesellschaft be-
treibt eine Bank mit einer Bilanzsumme von rund 150

Millionen Franken; sie ist allerdings keine Bank, son-
dern eine Tochtergesellschaft unseres Industrieunter-
nehmens und betätigt sich im Auslandgeschäft. Wird
nun diese Gesellschaft, die hier die bankähnliche Funk-
tion hat, überhaupt zugezogen, oder sind wir dann
nachher nur betroffen?

Wie werden diese Personen und Gesellschaften aus-
gewählt? Meiner Meinung nach wäre es sicher viel
zweckmässiger gewesen, wenn gesagt worden wäre,
«die Mehrheit der zum Beitritt aufgeforderten Ban-
ken», und dann können solche Vereinbarungen auch
für andere Personen und Gesellschaften allgemeinver-
bindlich erklärt werden. Ich glaube, an sich hat es
diesen Sinn. Der Bundesrat will wahrscheinlich sogar
freundlicherweise schon zu den Verhandlungen andere
Personen und Gesellschaften als nur Banken beiziehen.
Aber auch dafür müsste man dann Kriterien haben, die
etwas besagen; ich möchte nicht, dass bei diesen Ver-
handlungen nur die Konkurrenz beigezogen würde, die
dann irgend etwas sagen könnte, das uns nicht passt.
Das ist hier überhaupt nicht definiert; ich glaube, an
sich sind doch die Verhandlungspartner der National-
bank die Banken. Wer sich bankenähnlich betätigt, der
soll unter die Allgemeinverbindlichkeit fallen. Er kann
sich irgendwo bei einer Verhandlung noch melden,
aber an sich muss man doch einen Verhandlungspart-
ner der Nationalbank von Anfang an klar bezeichnen.
Ich möchte hier keinen Antrag stellen, denn diese Fra-
ge muss nochmals vom Bundesrat geprüft werden. Es
ist eine redaktionelle Frage, die aber immerhin deutlich
geklärt werden sollte.

Bundesrat Celio: Es handelt sich hier nicht nur um
eine redaktionelle Frage. In diesem Absatz 2 sind zwei
Probleme enthalten. Erstens einmal das Problem, wel-
che Mehrheiten diesen Vereinbarungen zustimmen
sollen. Wir haben probiert, für den Text eine Mehrheit
herauszufinden, also im Artikel eine Mehrheit klar zu
umschreiben. Das ist uns nicht gelungen. Bei den Ban-
ken gibt es an und für sich keine grossen Schwierigkei-
ten, weil die Bankiervereinigung eine zeitlich be-
schränkte Kompetenz erhalten hat von den Banken,
diese Vereinbarung zu unterzeichnen. Sie können aber
nicht einfach sagen «die Mehrheit», ohne z. B. auf die
Bilanzsumme Rücksicht zu nehmen. Wie soll die
Mehrheit gestaltet werden? Soll es eine qualifizierte
oder eine nichtqualifizierte Mehrheit sein? Das ist das
erste.

Das zweite Problem: Herr Nationalrat Brunner will
in Absatz 2 statt von der Mehrheit der zum Beitritt
aufgeforderten Personen und Gesellschaften von einer
Mehrheit von Banken reden. Wir denken nicht nur an
die Banken. Stellen Sie sich einmal vor, wir würden ein
«gentlemen's agreement» abschliessen mit Versiche-
rungsgesellschaften, speziell abgestellt auf Versiche-
rungsgesellschaften. Müssen wir dann zuerst mit den
Banken verhandeln und das erst nachher auf die Versi-
cherungsgesellschaften ausdehnen? Wir wollen nicht nur
einen Partner haben, sondern mehrere, wenn wir diese
Beschlüsse allgemeinverbindlich erklären. Wir haben
diese Formulierung unzählige Male geprüft und sind
zum Schluss gekommen, dass sie doch die beste ist.

Angenommen — Adopté
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Art. 2

Antrag der Kommission

Abs. l
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. 2
Der Bundesrat kann anordnen, dass eidgenössische

Verwaltungsstellen, die Eidgenössische Bankenkommis-
sion sowie die bankengesetzlichen Revisionsstellen bei
der Ueberwachung mitwirken.

An. 2

Proposition de la commission

All
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al. 2
Le Conseil fédéral peut décider que des services de

l'administration fédérale, la Commission fédérale des
banques, ainsi que des organes de contrôle prévus par
la loi sur les banques coopéreront à la surveillance.

Weber Max, Berichterstatter: In der Kommission
wurde bemängelt, dass man von einer Bundesstelle
spricht. Wir haben uns daraufhin geeinigt, dass wir
sagen «eine Verwaltungsstelle». Das ist inhaltlich das
gleiche wie der Vorschlag des Bundesrates, verwal-
tungsjuristisch aber klarer gesagt.

M. Debétaz, rapporteur: Le deuxième alinéa de
l'article 2 dit que: Le Conseil fédéral peut décider que
des services de l'administration fédérale, la Commission
fédérale des banques, ainsi que des organes de contrô-
le prévus par la loi sur les banques, coopéreront à la
surveillance.

Une grande discussion a eu lieu au sein de la com-
mission pour savoir si la Commission fédérale des ban-
ques et d'autres organes devaient être considérés com-
me des services fédéraux, et c'est à la suite de ce débat,
encore une fois très étendu et approfondi, que la com-
mission vous propose une nouvelle rédaction.

Il n'y a, à mon avis, rien de changé quant au fond,
la rédaction qui vous est proposée par la commission
nous paraît meilleure, plus claire. Nous vous enga-
geons à la faire vôtre.

Angenommen — Adopté

Art. 3—5

Antrag der Kommission
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Art. 3a5

Proposition de la commission
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Angenommen — Adopte

Art. 6 und 6bis (neu)

Antrag der Kommission

Abs. l
Trifft der Bundesrat aufgrund dieses Beschlusses

Massnahmen, so hat er unverzüglich die für die Gel-
tungsdauer dieses Bundesbeschlusses zu schaffende

ständige Kommission der eidgenössischen Räte einzu-
berufen und zu orientieren.

Abs. 2
Ausserdem hat der Bundesrat über die getroffenen

Massnahmen, ihre Auswirkungen und die allgemeine
Währungssituation mindestens zweimal im Jahr Bericht
zu erstatten.

Antrag Eibel

Abs. l
Trifft der Bundesrat auf Grund dieses Beschlusses

Massnahmen, so hat er der Bundesversammlung über
deren Auswirkungen und über die allgemeine Wäh-
rungssituation mindestens zweimal im Jahr Bericht zu
erstatten.

Abs. 2
Die Bundesversammlung entscheidet auf Grund des

Berichtes der für die Geltungsdauer dieses Beschlusses
zu schaffenden ständigen Kommission der eidgenössi-
schen Räte, ob diese Massnahmen in Kraft bleiben
sollen.

Antrag Furgler

Abs. l
Der Bundesrat hat der Bundesversammlung jeweils

auf die Juni- und die Dezembcrsession hin über die von
ihm in Ausführung dieses Beschlusses getroffenen
Massnahmen Bericht zu erstatten.

Abs. 2
Die Bundesversammlung entscheidet darüber, ob

diese Massnahmen weiter in Kraft bleiben sollen.

Art. 6bis, Abs. l
Die beiden Räte bestellen ständige Kommissionen

zur Vorberatung der Berichte des Bundesrates.

Abs. 2
Der Bundesrat hat womöglich wichtige Massnah-

men vor ihrem Erlass den beiden Kommissionen zur
Begutachtung vorzulegen.

Art. 6 et 6bis (nouveau)

Proposition de la commission

All
Si le Conseil fédéral prend des mesures en applica-

tion du présent arrêté, il convoquera sans retard, afin
de l'en informer, la commission parlementaire perma-
nente instituée pour la durée de validité de l'arrêté.

Al. 2
Le Conseil fédéral fait rapport, au moins deux fois

l'an, sur les mesures prises et leurs effets ainsi que sur la
situation monétaire en général.

Proposition Eibel

ALI
Le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédé-

rale, au moins deux fois l'an, sur l'incidence des mesures
qu'il aura prises en application du présent arrêté ainsi
que sur la situation monétaire générale.

Al. 2
L'Assemblée fédérale décide, au vu du rapport de

la commission permanente instituée pour la durée de
validité du présent arrêté, si ces mesures doivent rester
en vigueur.
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Proposition Purgier

All
Le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédéra-

le dans ses sessions de juin et de décembre un rapport
sur les mesures qu'il aura prises en exécution du présent
arrêté.

Al. 2
L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent

être maintenues en vigueur.

Art. 6bis, al. 1
Les deux conseils nomment des commissions per-

manentes qui examineront les rapports du Conseil fé-
déral.

Al. 2
Celui-ci consultera si possible les commissions des

deux conseils avant de prendre des mesures importan-
tes.

Eibel: Der Schutz der Währung ist ohne jeden
Zweifel ein ausserordentlich wichtiges Anliegen. Man
darf aber wohl sagen, dass er im Bundesstaat nicht das
einzige Anliegen ist; es gibt noch andere, die ebenfalls
ihre grosse Bedeutung haben. Um eines dieser ändern
Anliegen geht es mir mit meinem Antrag, nämlich um
die Aufrechterhaltung der verfassungsmässigen Ord-
nung.

Wir sind daran, Vollmachtenrecht zu dekretieren.
Wir haben allen Grund, unter dem Gesichtswinkel der
Aufrechterhaltung der verfassungsmässigen Ordnung
dafür zu sorgen, dass diese Vollmachten so restriktiv
wie möglich gehandhabt und formuliert werden. Voll-
machten sind normalerweise in der bundesstaatsrechtli-
chen Praxis Ausfluss einer ausserordentlich scharfen
Krisen-, ja Kriegssituation. Wir sind Vollmachten ge-
wöhnt aus den letzten beiden Weltkriegen. Wir wissen
aber auch aus diesen Weltkriegen und aus der
Praxis jener Vollmachtenbeschlüsse, dass Vollmachten
es in sich haben, auch missbräuchlich verwendet zu
werden.

Ich darf in diesem Zusammenhang das Standard-
werk von Fleiner/Giacometti zitieren, das schon im
Jahre 1948, das heisst unmittelbar nach Kriegsende,
festgestellt hat: «Auch lässt sich kaum bestreiten, dass
die Praxis bei der Handhabung der Vollmachten deren
Grenzen offensichtlich überschritten hat.» Nun ist die
Frage am Platz, warum wir eigentlich mit diesem Wäh-
rungsbeschluss Vollmachten bewilligen? Wir bewilligen
sie nicht wegen der Schwere der Situation, sondern aus
einem ganz nüchternen, praktischen Grund, nämlich
deshalb, weil es einfach nicht geht, dass Währungs-
massnahmen hier oder andernorts lang und breit disku-
tiert werden, bevor sie erlassen sind, und man damit
erreicht, dass die internationale Spekulation, die flottie-
renden Kapitalien, sich in aller Gemütlichkeit auf das
einrichten können, was kommt. Das ist der einzige
praktische Grund, warum wir in dieser Sache dem
Bundesrat Vollmachten geben müssen. Er muss über
Nacht Beschlüsse fassen können, bevor irgend jemand
zum voraus eine Ahnung hat, dass etwas Derartiges
kommt.

Hier schliesst nun die zweite Frage an: Müssen wir,
weil die praktische Situation diese Konsequenz erfor-
dert, nun das parlamentarische Mitspracherecht, die
verfassungsmässige Normalordnung überhaupt aufge-
ben? Hier stehe ich nun im Gegensatz zur bundesrätli-

chen Vorlage: Ich bin der Auffassung, dass mindestens
eine nachträgliche Genehmigung dieser Beschlüsse not-
wendig ist, das heisst, dass im Sinne der Wahrung der
verfassungsmässigen Ordnung eine nachträgliche Ge-
nehmigung vorgesehen werden soll. Es ist dagegen Ver-
schiedenes gesagt worden. Der Herr Kommissionspräsi-
dent hat davon gesprochen, die Juristen müssten etwas
mehr auf die Nationalökonomen hören. Ich könnte ihm
hier die nette Anekdote erzählen von dem Mediziner,
dem Juristen und dem Oekonomen, die darüber gestrit-
ten haben, welche Wissenschaft für die Menschheit
wichtiger sei. Der Arzt meinte: «Ja, wenn wir nicht
wären, wären schon längst alle tot.» Der Jurist hat
gesagt: «Wenn wir nicht wären, gäbe es keine Ord-
nung, dann würde das Chaos regieren.» Der National-
ökonom antwortete: «Ja, aber wer macht dann das
Chaos?» Bei unserem Problem besteht keine Gegen-
sätzlichkeit zwischen Juristen und Oekonomen. Wenn
man sich die praktischen Möglichkeiten vor Augen
führt, die mit diesem Beschluss gegeben sind, dann ist
es sehr unwahrscheinlich, dass solche Massnahmen von
der Bundesversammlung aufgehoben werden könnten.
In 99 oder mehr Prozent der Fälle wird die Bundesver-
sammlung diese Vollmachtenbeschlüsse des Bundesra-
tes sanktionieren, und dann hat der Bundesrat einen
«background», der nicht zu verachten ist, einen «back-
ground», den ich auch für sehr wichtig halte mit Bezug
auf die Genehmigung dieses Beschlusses durch das
Volk. Ich darf daran erinnern, dass wir in der Voll-
machtenzeit politische Spannungen in unserem Lande
hatten, die darauf zurückgingen, dass sich in manchen
Fragen eine ganz erhebliche Kluft zwischen Regierung
und Volk aufmachte. Das ist für mich ein weiterer
Grund, hier vorsichtig zu sein.

Sie haben von meinem Antrag zwei Fassungen auf
dem Tisch gehabt. Die erste war diejenige, die ich in
der Kommission vorgelegt habe. Ich habe sie zurückge-
zogen, um den Artikel besser in die Systematik der
Kommissionsanträge einzugliedern. Ich habe den Ein-
wänden von Herrn Kollega Arthur Schmid Rechnung
getragen, der nach meiner Auffassung mit Recht gesagt
hat: Es ist irgendwie merkwürdig, dass ein Beschluss
vom Bundesrat z. B. am Tag vor der Session gefasst
würde, und dann muss gleich in der Session die Geneh-
migung erteilt werden; ein anderer könnte am Tag nach
der Session erlassen werden, und dann hätte man drei
Monate Zeit. Diese Unebenheit ist durch die neue For-
mulierung ausgeglichen und wegdisponiert. Nicht ein-
verstanden bin ich mit Herrn Kollega Arthur Schmid,
wenn er sagt, man riskiere, dass auf die Nichtgenehmi-
gung eines solchen Vollmachtenbeschlusses spekuliert
werde. Ich weiss nicht, ob Kollega Schmid Spezialist
im Spekulieren ist, möchte ihn aber fragen, wie man
denn auf einen zukünftigen Beschluss der Bundesver-
sammlung spekulieren könnte. Das ist mir praktisch
völlig unerfindlich.

Die Genehmigung von Bundesratsbeschlüssen und
Vollmachtenbeschlüssen durch die Bundesversamm-
lung ist gut eidgenössische Tradition:

1. Ich verweise auf den Bundesbeschluss über Mass-
nahmen zum Schütze des Landes und zur Aufrechter-
haltung der Neutralität vom 30. August 1939. Damals
ging es um die Kriegsvollmachten, um die schärfste
Situation, die man sich denken kann. Dort heisst es in
Artikel 5: «Die Bundesversammlung entscheidet dar-
über, ob diese Massnahmen weiter in Kraft bleiben
sollen.»
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2. Ferner verweise ich auf die wirtschaftlichen
Massnahmen gegenüber dem Ausland, Bundesbeschluss
vom 28. September 1956. Dort heisst es in Artikel 10:
«Der Bundesrat hat über die auf Grund dieses Beschlus-
ses getroffenen Massnahmen der Bundesversammlung
zweimal im Jahr Bericht zu erstatten. Die Bundesver-
sammlung entscheidet auf Grund des Berichtes der
Zolltarifkommissionen, ob diese Massnahmen in Kraft
bleiben, ergänzt oder abgeändert werden sollen.»

Für ganz kleine Fische im Vergleich zu dem, was
heute zur Diskussion steht, hat man sogar einen Geneh-
migungsvorbehalt der Bundesversammlung ins geltende
Recht aufgenommen. Ich verweise auf den Milchbe-
schluss vom 25. Juni 1971. Dort ging es um Preiszu-
schläge auf Kondensmilch, Speiseöl und Speisefett.
Hier lesen wir: «Die Bundesversammlung beschliesst in
der nächsten Session, ob und in welchem Ausmass die
neu festgesetzten Abgaben in Kraft bleiben sollen.» Ich
nehme an, Herr Schmid, auch hier könnte man auf die
Nichtgenehmigung spekulieren.

Aehnliches geschieht bei der Aenderung des Ge-
brauchszolltarifes. Sie haben vor sich eine Botschaft
vom 11. August 1971, wo wir lesen: «Wir beantragen
Ihnen, gestützt auf diesen Bericht, von der getroffenen
Massnahme in zustimmendem Sinne Kenntnis zu neh-
men und zu beschliessen, dass sie weiter in Kraft blei-
be.»

Unser verehrter Kollege Weber als Kommissions-
präsident verwies darauf, dass die jetzt zu beschliessen-
den Notmassnahmen anderer Art seien als jene wäh-
rend des Krieges; während des Krieges habe es sich um
Massnahmen nach innen gehandelt, jetzt aber gehe es
um Massnahmen nach aussen. Diese Differenzierung
erscheint mir etwas an den Haaren herbeigezogen. Sie
hält der Praxis nicht stand. Wenn wir ausländische
Gelder abwehren, so ist das doch sicher eine Massnah-
me, die mindestens so sehr im Inneren wirkt und wegen
ihrer Wirkung im Innern beschlossen wird. Bei den
Kriegsvollmachten hatten wir mit den Devisenbe-
schränkungen, dem Clearingverkehr usw. Massnahmen,
die mindestens so sehr nach aussen wirkten wie nach
innen. Hier sehe ich also keinen Unterschied materieller
Art.

Wenn gesagt wird, beim Kriegsnotrecht hätte es sich
um ein umfassendes Notrecht gehandelt, während es
hier nur um eine beschränkte Materie gehe, dann spielt
es nach meiner Meinung — wenn man prinzipiell über-
legt und die Aufrechterhaltung der verfassungsmässigen
Ordnung in den Vordergrund stellt — keine Rolle, ob
es sich um umfassende oder weniger umfassende Mass-
nahmen handelt. Deshalb füge ich hier bei: Wehret den
Anfängen!

Ich lade Sie ein, hier einen Akt der Selbstkastration
des Parlamentes zu verhindern und bitte Sie, meinem
Antrag zuzustimmen.

Furgler: Ich darf anschliessen an das, was ich ge-
stern in grundsätzlicher Hinsicht zum Problem des
Notrechtes ausführte. Der Ihnen unterbreitete Antrag
entspricht voll und ganz dem Vollmachtenbeschluss, mit
dem erfolgreich während des ganzen letzten Krieges
gearbeitet wurde. In der Tendenz findet er sich mit
dem Antrag, den Ihnen soeben Herr Eibel unterbrei-
tet und begründet hat; ich halte aber dafür, dass er
in formaljuristischer Gliederung einfacher ist und
mit dem bedeutsamen Alinea 2 von Artikel 6bis dem
Parlament ein zusätzliches, wesentliches Genehmigungs-

recht verschafft. Gestatten Sie mir zur Begründung fol-
gende Punkte anzuführen:

Der verehrte Kommissionspräsident machte darauf
aufmerksam, dass gelegentlich Diskrepanzen zwischen
Juristen und Wirtschaftern entstehen. Ich halte dafür,
dass es eine der Hauptaufgaben von uns Juristen ist,
auch wirtschaftlich schwierige Tatbestände in recht-
lich einwandfreie Form zu kleiden, eben damit eine
rechtliche Ordnung zustande kommt. Herr Weber ist
in der glücklichen Lage, diese Synthese jederzeit im ei-
genen Hause anstreben zu können.

Herr Kollega Weber hat sodann auf den Unter-
schied hingewiesen zwischen Notrecht, wie es im let/,-
ten Krieg Geltung hatte, und Notrecht, wie es jetzt er-
lassen werden soll: Hier handle es sich um partielles
Notrecht, dort um generelles. Ich nehme diesen Ein-
wand ernst, mache aber darauf aufmerksam, dass die
Formulierung, die wir dem jetzigen Notrecht geben,
Massnahmen beinhaltet, die die Währung betreffen und
damit Auswirkungen auf die Wirtschaft im allgemei-
nen haben. Mit anderen Worten: Aus diesem partiellen
Notrecht ergeben sich Auswirkungen genereller Art,
die zur Schlussfolgerung zwingen, dass es um etwas hoch-
bedeutsames geht.

Ein zweiter Einwand von Herrn Weber: Damals
habe es sich um Notrecht gehandelt, das vor allem im
Innern des Landes Wirkungen zeitigen sollte; heute
gehe es um Notrecht, das nach aussen wirken müsse.
Ich darf doch festhalten, dass in der Situation 1939 bis
1945 neben innenpolitisch bedeutsamen Notrcehtsmass-
nahmen auch aussen- und sicherheitspolitische Be-
schlüsse gefasst wurden, so dass der Einwand des Kom-
missionspräsidenten doch nicht ganz zutreffend ist. Sie
vernahmen vor zehn Minuten durch den Finanzchcf
selbst, im Zusammenhang mit den Problemen, die Herr
Brunner aufgeworfen hat, wie sich allein schon aus
Artikel l, Alinea 2, hochbedeutsame Rechtsfragen, die
im Innern des Landes Wirkung zeitigen, ergeben wer-
den. Dort geht es um die Allgemeinverbindlichcrklärung.
Darf ich darauf hinweisen, dass zurzeit rechtlich er-
laubt nur nach Artikel 34ter, le, unserer Verfassung
Gesamtarbeitsverträge allgemeinverbindlich erklärt
werden können, sonst nichts. Die Allgemeinvcrbindlich-
erklärung anderer Verträge ist extrakonstitutionell.
Solche Massnahmen werden Wirkung haben für wei-
teste Wirtschaftskreise unseres Landes. Auch deshalb
ist ein Kontrollrecht des Parlaments unerlässlich.

Dritter Punkt: Was ist nun Notrccht? Ich führte ge-
stern dazu aus, dass wir materiell bis heute kein or-
dentliches Notrecht, weder verfassungsmässig noch gc-
setzgebungsmässig geschaffen haben. Artikel 89bis ist
vom Volk gegen den Willen der Regierung und des
Parlamentes erzwungen worden; er ersetzt das mate-
rielle Notrecht nicht; er macht cxtrakonstitutionelle,
dringliche Bundesbeschlüsse nur möglich mit der Be-
schränkung, dass spätestens nach Ablauf eines Jahres
eine Volksabstimmung durchgeführt werden muss. Und
ich darf Sie noch einmal darauf aufmerksam machen,
dass immer dann, wenn diese Volksabstimmung aus
irgendeinem, z. B. aussenpolitischen, Grunde nicht mehr
durchführbar ist, dieses Notrecht von selbst dahinfällt.
Diese Lücke sollten wir de futuro beheben. Wenn wir
diese Aufgabe nicht in unser Pflichtenheft schreiben,
täuschen wir uns selbst.

Vierte Bemerkung: Es geht nicht um eine Kontra-
diktion; es geht nicht um den Willen des Parlaments,
der Regierung ihre sonst schon schwere Führungsauf-
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gäbe noch schwerer zu machen. Ich stehe voll und
ganz hinter der Regierung, verstärkte Kompetenzen
endlich auf ordentliches Recht abstützen zu können,
und ich verstehe auch, dass sie an das Parlament ge-
langt ist, damit wir ihr das Notrecht für eine bestimmte
Zeit einräumen. Aber ich füge bei: Wenn der Bundes-
rat dank diesem Notrecht rasche Entscheide fällen kann,
also zweckmässig führen kann, dann heisst das noch
nicht, dass das Parlament einfach aus Abschied und
Traktanden fallen muss. Besser ist, wenn der Bundes-
rat nach getroffenen Notmassnahmen das Parlament
durch die Kraft seiner Argumente zu überzeugen ver-
mag, dass die Genehmigung der Notmassnahme nötig
ist. Darf ich zur Beweisführung darauf verweisen, dass
während sechs Kriegsjahren, in noch schwererer Zeit,
diese Praxis voll und ganz zur Zufriedenheit der Regie-
rung und zur Zufriedenheit des Parlaments gespielt hat.
Ich könnte Ihnen haufenweise Protokolle zitieren, ich
tue nur eines: Ich verweise auf die Seriosität, mit der
die Vollmachtenkommission handelte und zeige Ihnen
das Verfahren aus einem Beispiel vom 12. Juli 1942.
Herr Oprecht führte als Berichterstatter aus: «Der Bun-
desratsbeschluss Nr. 262 ist vom Ständerat genehmigt
worden, unsere Kommission beantragt Ihnen aber, die
Genehmigung zurückzustellen. Die Vollmachtenkom-
mission hat sich die weitere Prüfung dieses Bundesrats-
beschlusses vor allem in rechtlicher Beziehung vorbe-
halten, das Eidgenössische Justizdepartement hat sich
bereit erklärt, mit dem Generalsekretariat des Volks-
wirtschaftsdepartementes die von der Kommission auf-
geworfenen Rechtsfragen noch abzuklären. Deshalb zu-
rückgestellt.» Ein fruchtbarer Dialog zwischen Regie-
rung und Parlament! Darum geht es mir. Ich sage also,
rasches Führen wird durch meinen Antrag möglich,
der Bundesrat bleibt aber verpflichtet, den Kontakt mit
dem Parlament zu suchen und uns von seinen Argu-
menten zu überzeugen.

Ich nehme die Frage des Kommissionspräsidenten
und des Bundesrates sehr ernst, ob wir mit dem Mit-
wirkungsrecht des Parlamentes die Regierung in die Lage
versetzten, nicht wirksam handeln zu können. Ich finde
keinen Beweis für diese Behauptung. Die Regierung
kann handeln; sie entscheidet souverän; sie soll sich, wo
immer möglich, mit der Vollmachtenkommission vor-
her besprechen, das liegt im Interesse der Regierung
und des Parlaments. Wenn sie nachher den Beschluss
zur Genehmigung unterbreitet, so hindert dieses Ver-
fahren die Wirkung der Sofortmassnahme, die ja be-
reits in Kraft ist, nicht. Da angenommen werden darf,
dass die Regierung sorgfältig planen wird und nicht un-
nötige Notrechtsmassnahmen trifft, wird das Parlament
in der grössten Zahl der Fälle die verlangte Genehmi-
gung erteilen können.

Ich komme zu einer letzten, abschliessenden Be-
trachtung. Die beantragte Norm verhindert ein Neben-
einanderleben von Regierung und Parlament. Ich
möchte nicht, dass wir in den nächsten drei oder fünf
Jahren uns als Parlamentarier dispensiert fühlen von
den wichtigen Tatbeständen, die mit Notrecht geregelt
werden. Auf diese Art und Weise wird im Parlament der
Wille gestärkt, endlich die dringende Anpassung un-
serer Rechtsordnung im Sinne verstärkter Kompetenzen
der Regierung und verstärkter Kompetenzen des Parla-
ments sicherzustellen. Wenn wir in dieser vertrauens-
vollen Zusammenarbeit handeln, geht die Regierung
kein Risiko ein, wenn sie meinen Antrag akzeptiert.

Ich ersuche Sie, verehrte Kollegen, in Würdigung
der Bedeutung unserer Rechtsstaatlichkeit so zu ent-
scheiden.

Biel Walter: Wir diskutieren bei Artikel 6 über die
parlamentarische Kontrolle, die wir sehr ernst nehmen
müssen. Entscheidend aber für die Meinungsbildung von
uns allen zu diesen verschiedenen Vorschlägen zu Ar-
tikel 6 ist natürlich die Kenntnis, wie lange dieser Bun-
desbeschluss dauern soll. Wenn er nur drei Jahre dau-
ert, wird man sich vielleicht etwas anders einstellen zu
diesen Vorschlägen zu Artikel 6, als wenn der Bun-
desbeschluss praktisch doch auf fünf Jahre befristet
ist. In diesem Sinne empfehle ich Ihnen, zuerst darüber
zu entscheiden und dann Artikel 6 zu behandeln.

Präsident: Der Kommissionspräsident wäre mit die-
sem Vorgehen einverstanden. Wird ein anderer Antrag
gestellt? — Das ist nicht der Fall.

Zurückgestellt — Réservé

Art. 7
Antrag der Kommission

Abs. 2
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Abs. l
Mehrheit

Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates.

Minderheit
(Tschopp, Biel Walter, Deonna, Bibel, Eisenring,

Rohner, Tenchio)
Dieser Beschluss wird dringlich erklärt. Er tritt mit

der Veröffentlichung in Kraft und gilt während dreier
Jahre. (Rest des Absatzes streichen.)

Art. 7
Proposition de la commission

Al. 2
Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Al.l
Majorité

Adhérer au projet du Conseil fédéral.

Minorité
(Tschopp, Biel Walter, Deonna, Bibel, Eisenring,

Rohner, Tenchio)
Le présent arrêté est déclaré urgent. Il entre en vi-

gueur à la date de sa publication et a effet pendant trois
ans. (Biffer le reste de l'alinéa.)

Tschopp, Berichterstatter der Minderheit: Ich danke
Ihnen für die bevorzugte Behandlung auf Grund des
Antrages von Kollege Biel. Es ist im Eintreten schon so
viel über die Detailfragen gesprochen worden, was für
einen solchen Beschluss unvermeidlich ist, dass ich mich
etwas kurz fassen kann.

Ich habe mit Ihnen für Eintreten auf diese Vorlage
gestimmt, weil ich überzeugt bin, dass dieser Beschluss
notwendig ist. Der Bundesrat schlägt nun aber eine
Dauer von drei Jahren vor, mit der Verlängerungs-
möglichkeit um weitere zwei Jahre, also total 5 Jahre.
Die Minderheit beantragt Ihnen, die Geltungsdauer
auf drei Jahre abschliessend zu beschränken. Fünf Jahre
sind für einen dringlichen Bundesbeschluss eine lange
Zeit.
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